
 
 
 
 
Elektronische Masterarbeiten 
 
 
Hinweis zum Urheberrecht: 
 
Für Dokumente, die in elektronischer Form über Datennetze angeboten werden, gilt uneingeschränkt 
das Urheberrechtsgesetz (UrhG). 
 
Nach § 53 des Urheberrechtsgesetzes dürfen von geschützten Werken einzelne Vervielfältigungen 
(z.B. Kopien, Downloads) nur zum privaten, eigenen wissenschaftlichen oder – mit Einschränkungen – 
sonstigen eigenen Gebrauch hergestellt werden, d.h. die Vervielfältigungen dürfen nicht an Dritte 
weitergegeben werden. Jede weitergehende Nutzung bedarf der ausdrücklichen vorherigen 
schriftlichen Genehmigung der Urheberin/des Urhebers bzw. der Autorin/des Autors. 
 
Die Benutzerin/Der Benutzer ist für die Einhaltung der Rechtsvorschriften selbst verantwortlich. Sie/Er 
kann bei Missbrauch haftbar gemacht werden. 



Jakob Steffan 

Ein Widerstandskämpfer prägt die Mainzer 

Polizei 

Masterarbeit 

von 

Thomas Lebkücher 

Erstprüfer: Dr. Wolfgang Schulte 

Zweitprüfer: Michael Böhm-Udelhoven, M.A. 

Münster / Bubenheim, Juli / Oktober 2012 

 



Masterarbeit „Jakob Steffan“  Seite I 

 Seite I  

Inhaltsverzeichnis 

A. BEARBEITUNGSTEIL - 1 - 

1. Einleitung - 1 - 

1.1. Fragestellung: Eingrenzungen und Bedeutung - 2 - 

1.2. Stand der Forschung - 9 - 

1.3. Methodik und Quellen - 13 - 

2. Polizeigeschichte - 15 - 

2.1. Die Polizei der Weimarer Republik im Volksstaat Hessen - 15 - 

2.2. Die Polizei im „Dritten Reich“ - 19 - 

2.2.1. Situation auf dem Gebiet des ehemaligen Volksstaates Hessen - 29 - 

2.3. Die Polizei nach 1945 - 31 - 

2.3.1. Polizeipolitik in der amerikanischen und der französischen Besatzungszone - 33 - 

2.3.2. Polizeipolitik in der Bundesrepublik und in Rheinland-Pfalz bis 1951 - 37 - 

3. Jakob Steffans Leben und Wirken - 39 - 

3.1. Persönlicher Werdegang - 39 - 

3.2. Politischer Werdegang bis 1933 - 40 - 

3.2.1. Verbindungen Steffans zur Polizei vor 1933 - 41 - 

3.2.2. Zwischenfazit: Steffan und die Polizei vor 1933 - 44 - 

3.3. Steffan als Opfer der Nationalsozialistischen Gewaltherrschaft - 44 - 

3.4. Steffans Rolle im Widerstand - 47 - 

3.4.1. Der Begriff des „politischen Widerstandes“ - 47 - 

3.4.2. Sozialdemokratisch-gewerkschaftlicher Widerstand - 47 - 

3.4.3. Das Attentat vom 20. Juli 1944 und die dahinter liegende Widerstandsstruktur - 49 - 

3.4.4. Aktion Gitter / Verbindungen zur Stapo in MZ - 53 - 

3.4.5. Zwischenfazit – Jakob Steffan und die Polizei im Dritten Reich - 58 - 

3.5. Polizei und Widerstand in Mainz und Rheinhessen - 59 - 

3.5.1. Allgemeine Ausführungen - 59 - 

3.5.2. Peter Eisenhauer - 60 - 

3.5.2.1. Biografie - 60 - 

3.5.2.2. Belastende Aussagen über Eisenhauer - 63 - 

3.5.2.3. Entlastende Aussagen über Eisenhauer - 65 - 

3.5.2.4. Bewertung - 67 - 

3.5.3. Anton „Toni“ Huf - 69 - 

3.5.3.1. Biografie - 69 - 

3.5.3.2. Belastende Aussagen über Huf - 69 - 

3.5.3.3. Entlastende Aussagen über Huf - 70 - 

3.5.3.4. Bewertung - 71 - 



Masterarbeit „Jakob Steffan“  Seite II 

 Seite II  

3.5.4. Otto Pfeiffer - 71 - 

3.5.4.1. Biografie - 71 - 

3.5.4.2. Belastende Aussagen über Pfeiffer - 72 - 

3.5.4.3. Entlastende Aussagen über Pfeiffer - 73 - 

3.5.4.4. Bewertung - 81 - 

3.5.5. Fazit - 81 - 

3.6. Steffans öffentliches Wirken nach dem Zusammenbruch (1945 – 1950) - 83 - 

3.6.1. Amerikanische Besatzungszeit – Steffan als erster Mainzer Polizeipräsident - 83 - 

3.6.2. Amerikanische Besatzungszeit - Steffan als Regierungspräsident - 87 - 

3.6.3. Französische Besatzungszeit – Steffan als Regierungspräsident - 88 - 

3.6.4. Steffans Rolle bei der Bildung des Landes Rheinland-Pfalz - 90 - 

3.6.5. Steffan als Mitglied des ersten rheinland-pfälzischen Landtages - 94 - 

3.6.6. Steffan als Innen- bzw. Sozialminister - 99 - 

3.6.7. Steffans parteipolitische Tätigkeit nach 1945 - 102 - 

3.6.8. Steffans publizistische Tätigkeiten nach 1945 - 103 - 

3.6.9. Zwischenfazit: Jakob Steffan und die Polizei in der us-amerikanischen bzw. 

französischen Besatzungszone / Jakob Steffan und die Polizei in Rheinland-Pfalz - 104 - 

4. Resümee - 105 - 

B. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS I 

C. QUELLEN- UND LITERATURVERZEICHNIS VI 

D. KURZBIOGRAPHIEN XIV 

1. Kurzbiographie Jakob Steffan XIV 

2. Kurzbiographie Peter Eisenhauer XXIII 

3. Kurzbiographie Otto Pfeiffer XXVI 

4. Kurzbiographie Anton Huf XXIX 

E. GLOSSAR XXX 

ERKLÄRUNG XL 
 

 



Masterarbeit „Jakob Steffan“ Einleitung Seite - 1 - 

 Seite - 1 -  

A. Bearbeitungsteil 

1. Einleitung 

Als in den frühen 1990er Jahren das Dienstgebäude des Polizeipräsidiums Mainz 

am Valenciaplatz 2 umgebaut wurde, sollte der neu entstandene Besprechungs-

raum im Erdgeschoss einen neuen Namen erhalten. Die bislang eher funktionale 

Raumbezeichnung „B 52“ wich dem Namen „Jakob-Steffan-Saal“. Bei dem 

dienstlichen Wechsel des Verfassers zum Polizeipräsidium Mainz im Juni 2004 

wurde dieser und andere neue Mitarbeiter von dem damaligen Behördenleiter
1
 in 

diesem Raum begrüßt. Zum damaligen Zeitpunkt war dem Verfasser der Na-

mensgeber dieses Raumes, seine Geschichte und seine Bedeutung für die Polizei 

in Mainz und in Rheinhessen sowie das gesamte Rheinland-Pfalz nicht bewusst. 

Selbst dann nicht, als der Polizeipräsident in seiner Begrüßungsansprache aus 

einem Schreiben Jakob Steffans an seine Mitarbeiter aus dem Jahr 1945 (vgl. Ka-

pitel 3.5.1) zitierte. Erst im Laufe der Zeit begann der Verfasser zu hinterfragen, 

wer denn eigentlich dieser Jakob Steffan war.  

Sehr schnell konnte er die Eckdaten seines Lebensweges in Erfahrung bringen: 

Als gebürtiger Oppenheimer (geb. am 31. Dezember 1888; gest. am 09. 

Februar 1957) und engagiertes Mitglied der Sozialdemokratischen Partei 

Deutschlands (seit 1912) war Jakob Steffan während der gesamten Zeit der 

Weimarer Republik in seiner Heimat Rheinhessen örtlich und überörtlich politisch 

aktiv, darüber hinaus war er von 1927 bis 1933 Landtagsabgeordneter des 

Volksstaates Hessen und nach Reichstagswahlen im Juli 1932 wurde er für vier 

Monate Reichstagsabgeordneter. Seine öffentliche politische Tätigkeit endete 

vorerst mit der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten im Januar 1933, in der 

Folge wurde er mehrfach inhaftiert und in einem anschließenden Prozess zu 

zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Die Haft verbüßte er im 

Konzentrationslager (KZ) Dachau. Nach seiner Entlassung 1940 engagierte sich 

Steffan im Widerstand im Bereich Frankfurt am Main, Mainz und Darmstadt. Im 

Zuge der „Operation Gitter“, einer „Vergeltungsaktion“ der Machthaber des 

                                            
1
 aus Gründen der Lesbarkeit werden in der vorliegenden Arbeit Berufs-, Funktions- oder 

Amtsbezeichnungen ausschließlich in der männlichen Form aufgeführt. Sie stehen 

gleichbedeutend auch für die weiblichen Entsprechungen 
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„Dritten Reiches“ gegen den misslungenen Attentatsversuch vom 20. Juli 1944 

(„Operation Walküre“) sollte Steffan am 22. August 1944 inhaftiert werden, 

aufgrund bereits vorhandener Kontakte zur Stapostelle in Mainz konnte eine 

erneute Deportation in ein Konzentrationslager verhindert werden. Aufgrund sei-

nes angeschlagenen Gesundheitszustandes musste man damals davon ausgehen, 

dass eine erneute Haft seinen Tod bedeutet hätte. Anschließend tauchte er in 

Rheinhessen unter. 

Nach der Besetzung der Stadt Mainz durch US-amerikanische Truppen im März 

1945 wurde er vom dortigen Militärkommandanten zunächst im April 1945 zum 

ersten Polizeipräsidenten in Mainz, einen guten Monat später dann zum Regie-

rungspräsidenten für Rheinhessen ernannt. Er gehörte ab 1946 der Beratenden 

Landesversammlung an, die die Verfassung für das Land Rheinland-Pfalz erarbei-

tete. Von 1947 bis 1951 war er Angehöriger des Landtages Rheinland-Pfalz und 

diente als Minister in verschiedenen Regierungskabinetten des Landes, zunächst 

als Innen- (1946 – 1949) und dann als Sozialminister (1949 – 1950). 1951 legte er 

sein Landtagsmandat nieder und beendete seine aktive politische Laufbahn. 

Insbesondere die erwähnte Verbindung zur Gestapo, die ihn vor einer Verhaftung 

bewahrt haben soll, erweckte die Aufmerksamkeit des Verfassers: Gab es 

tatsächlich auch „Widerstand“ innerhalb der Gestapo bzw. der Polizei? Und 

warum hatte der Verfasser als Polizeibeamter, der sich für Geschichte interessiert, 

davon noch nie etwas gehört?  

Mit der Zulassung zum Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei und der 

damit verbundenen Anforderung, sich im Rahmen einer Masterarbeit mit einem 

polizeiwissenschaftlichen und damit auch einem polizeihistorischen Thema zu 

beschäftigen, sah er die Möglichkeit, mich eingehender mit diesen Fragen zu be-

schäftigen.  

1.1.  Fragestellung: Eingrenzungen und Bedeutung 

Im Zuge der Vorbereitungen auf die vorliegende Arbeit wurde sehr schnell deut-

lich, dass der Begrenzung an Umfang und Bearbeitungszeit dadurch Rechnung 

getragen werden muss, dass die Fragestellung deutlich gegenüber den vg. allge-
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meineren Fragen eingegrenzt wird. Infolgedessen widmet sich die vorliegende 

Arbeit vorrangig drei Fragen. 

1. Die vorliegende Masterarbeit soll zunächst einmal aufzeigen, welche Verbin-

dungen es zwischen Steffan und der Polizei bzw. einzelnen Polizisten wäh-

rend und nach der nationalsozialistischen Diktatur in Mainz und der Region 

Rheinhessens gab. Im Zuge Steffans lokalpolitischer Tätigkeiten dürfte es 

auch zu Kontakten mit den verschiedenen Polizeibehörden im Kaiserreich 

und in der Weimarer Republik gekommen sein, jedoch liegt der Fokus dieser 

Arbeit auf der Zeit ab 1933, da die Unterstützungen, die Steffan in seinem 

Engagement im Widerstand von Angehörigen der Polizei erhielt, vornehm-

lich in diesem Zeitraum erfolgt sein dürften. Davon unabhängig ist es nicht 

auszuschließen, dass Kontakte Steffans zur Polizei von vor 1933 auch die Zä-

sur durch den Nationalsozialismus überdauert haben könnten. Sollte dies so 

sein, dann würden sie ebenfalls in die nähere Betrachtung mit einfließen. 

2. Darüber hinaus stellt sich die Frage, wie stark Angehörige der Polizei in 

Mainz bzw. in Rheinhessen Steffan und andere beim Widerstand gegen das 

„Dritte Reich“ unterstützt haben. Es ist ein Anliegen dieser Arbeit, die Na-

men von solchen Polizisten aus der Anonymität herauszuholen und sie somit 

ins Geschichtsbewusstsein der Polizei integrieren zu können. 

3. Und schließlich ist es ein weiterer Aspekt der Arbeit, aufzuzeigen, ob und 

inwiefern Steffans Kontakte zur Polizei und zu Polizisten sein Verständnis 

von Polizei geprägt und inwiefern diese Prägung auch Einfluss auf Steffans 

Wirken als Polizeipräsident und Innenminister gehabt haben. 

Zunächst gibt die Arbeit einen kurzen Abriss über die Entwicklung der Polizei auf 

dem Gebiet des Deutschen Reiches bzw. der Bundesrepublik Deutschland (auf die 

Entwicklung in der Deutschen Demokratischen Republik wird aus Gründen der 

vg. Begrenzungen hinsichtlich Umfang und Bearbeitungszeit nicht eingegangen). 

Diese ist auf den Zeitraum von ca. 1920 bis 1950 mit einem geografischen 

Schwerpunkt in Rheinhessen, der Heimat und Wirkungsstätte Jakob Steffans, 

beschränkt. Dieses Gebiet gehörte vor 1945 zum Großherzogtum bzw. Volksstaat 

Hessen, danach zu Rheinland-Pfalz (vgl. Kapitel 2).  
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Anschließend sollen, in eine Lebenslaufanalyse Steffans eingebunden, auch die 

Strukturen und Merkmale des sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen 

Widerstandes verdeutlicht werden (vgl. Kapitel 3, insbes. Kapitel 3.4). Den 

Ereignissen um den Umsturzversuch beim sog. „Stauffenberg
2
-Attentat“ vom 

22. Juli 1944 kommt dabei, wegen der im Anschluss erfolgten Verhaftung und 

Freilassung Steffans an ein und demselben Tag, besondere Bedeutung zu.  

Im Zusammenhang mit dieser Darstellung werden auch die Lebensläufe einzelner 

Beamter der Staatspolizeistelle in Mainz analysiert. Aufgrund der 

Beschränkungen der Masterarbeit in zeitlicher und inhaltlicher Hinsicht ist es 

nicht möglich, die Lebensläufe aller Angehörigen der Staatspolizeistelle in Mainz 

oder aller Polizeistellen in Rheinhessen zu analysieren. Mithin dürfte dies 

aufgrund der Quellenlage auch sehr schwierig werden. Um belegbare 

Feststellungen treffen zu können, ist die Analyse auf die Beamten Peter 

Eisenhauer, Anton Huf und Otto Pfeiffer beschränkt. Die Wahl fiel zum einen auf 

eben diese drei Personen, weil sie Angehörige der Gestapo waren. Die Gestapo 

stand und steht noch heute als Synonym für die nationalsozialistische Polizei und 

nahm insofern eine Sonderstellung innerhalb der Polizei einnahm (vgl. Kap. 2.2). 

Sie gilt als besonders von der nationalsozialistischen Ideologie indoktriniert, ihren 

Angehörigen werden besondere Gräueltaten nachgesagt. Wenn es auch innerhalb 

dieser Gruppierung Unterstützer des Widerstandes gegeben haben sollte, sollte der 

Schwerpunkt hierauf legen. Zum anderen sind es diese drei Personen, die maß-

geblich bei der Aktion Gitter in Mainz beteiligt waren, in deren Zuge Steffan zu-

nächst verhaftet aber dann doch wieder freigelassen wurde (vgl. Kap. 3.4.3 und 

3.4.4).  

Abschließend wird Steffans politisches Wirken nach dem militärischen 

Zusammenbruch während der amerikanischen bzw. französischen Besatzungszeit 

dargestellt, sowie seine Rolle und sein Wirken bei der Schaffung des neuen 

Landes Rheinland-Pfalz (1946/1947) und seine Tätigkeit als Minister und 

Abgeordneter im Zeitraum von 1947 bis 1950. Dabei liegt der Schwerpunkt auf 

der Darstellung seines politischen Selbst- und Aufgabenverständnisses sowie 

seinen Tätigkeiten mit Bezügen zur Polizei in Rheinhessen und Rheinland-Pfalz.  

                                            
2
 benannt nach dem Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg (s. Glossar) 
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Der Begriff „sozialdemokratisch-gewerkschaftlicher Widerstand“ ist insbesondere 

in der regionalen Widerstandsforschung zu finden und wurde dort v. a. von Axel 

Ulrich geprägt. Der diesem Begriff übergeordnete ist der des „politischen Wider-

standes“, der sich, Ulrichs Äußerungen zufolge, im Wesentlichen von anderen 

Widerstandsformen dadurch unterscheidet, dass er „auf eine grundsätzliche, eine 

strukturelle Umwandlung der Verhältnisse ab[zielte], auf die Beseitigung des NS-

Regimes“ (Ulrich 2007, 118). Damit unterscheidet Ulrich ihn von anderen Wider-

standsformen, wie bspw. den kirchlichen Widerstand. Für ihn liegt der Unter-

schied zum politischen Widerstand darin, dass sich der kirchliche in der Regel nur 

gegen „Teilaspekte der Terrorherrschaft wendete“ (ebd.) und „aus christlichem 

Glauben bzw. humanitärer Gesinnung geleistet wurde.“ (ebd.) 

In seinen Publikationen unterscheidet Ulrich mehrere Formen des politischen Wi-

derstandes, die in ihrer Bandbreite alle politischen Strömungen und Tendenzen im 

Deutschland des 20. Jahrhunderts abdecken. So nennt er den bürgerlichen Wider-

stand, den kommunistischen Widerstand, den sozialdemokratischen und auch den 

gewerkschaftlichen Widerstand
3
. Ihre Protagonisten stammen aus dem jeweiligen 

politischen Lager der Weimarer Parteienlandschaft oder entsprechenden Gesell-

schaftsschichten. Der sozialdemokratisch-gewerkschaftliche Widerstand wiede-

rum ist als eine Mischform zwischen dem auf den gegen Ende der Weimarer Re-

publik bestehenden gewerkschaftlichen Strukturen basierenden Widerstand (v. a. 

repräsentiert durch Wilhelm Leuschner) und dem Widerstand, der sich auf die 

vorhandenen Reststrukturen der im April 1933 verbotenen Sozialdemokratischen 

Partei Deutschlands (SPD) stützen konnte (Protagonist war hier v. a. Carlo Mie-

rendorff). Erst mit den konkreten Umsturzplanungen, die schließlich im Stauffen-

bergattentat gipfelten, kamen sich die beiden gesellschaftlichen Gruppierungen im 

Widerstand näher. Aufgrund ihrer ideologischen Nähe gab es jedoch auch schon 

im Vorfeld vereinzelt personale Überschneidungen und Gemeinsamkeiten, diese 

wurden jedoch erst ab ca. 1942/43 (maßgeblich durch Mierendorff und Leu-

schner) koordiniert, weshalb Ulrich hier diese neue Begrifflichkeit verwendet.  

Der Begriff der Polizei unterlag, auch zu Steffans Lebzeiten, verschiedenen Deu-

tungsinhalten. War „Polizei“ bis ins 17. Jahrhundert hinein noch ein umfassender 

Begriff für den Zustand eines geordneten Allgemeinwesens und umfasste den 

                                            
3
 vgl. anstelle vieler: Ulrich 2011, 27 
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gesamten Bereich der inneren Verwaltung eines Staates (mit Ausnahme des Fi-

nanz-, Justiz- und Militärwesens), so wurde dieser Begriff im 18. und 19. Jahr-

hundert deutlich ausdifferenziert. Man unterschied damals zwischen einem for-

mellen und einem materiellen Polizeibegriff. Der materielle Polizeibegriff um-

fasste dabei den gesamten Bereich der Gefahrenabwehr und der Wohlfahrt, der 

formelle Polizeibegriff lehnte sich an die im 19. Jahrhundert entstehende Verwal-

tungsinstitutionen an und umschrieb die Aufgaben und Befugnisse der Polizei. Im 

Kaiserreich, in der Weimarer Republik und in den ersten Jahren nach dem Zwei-

ten Weltkrieg war die Polizei auch formell nicht nur auf die Abwehr konkreter 

Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in manchen Bereichen des 

öffentlichen Lebens (bspw. dem Straßenverkehr) beschränkt, sie war für die Ge-

fahrenabwehr in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens zuständig, wie bei-

spielsweise dem Bauwesen, dem Gesundheitswesen oder dem Meldewesen (sog. 

„weiter Polizeibegriff“)
4
. 

Sinn und Zweck der Beschäftigung mit dem Leben Jakob Steffans, seiner 

Verbindungen zur Polizei und möglicher Unterstützer der Widerstandsbewegung 

in den Reihen der rheinhessischen Polizei lassen sich sowohl allgemein 

geschichtlich wie auch polizeispezifisch darstellen.  

Die grundsätzliche Auseinandersetzung mit der Geschichte der eigenen Nation 

bzw. des eigenen Volkes hat, neben dem reinen Forschungszweck, auch den, als 

eine Art Selbstreflexion Anhaltspunkte dafür zu gewinnen, wie die Geschicke des 

Volkes künftig zu lenken sind, um gemachte negative Erfahrungen zu vermeiden. 

So gesehen ist die Beschäftigung mit der Zeit des Nationalsozialismus, wenn sie 

objektiv und nach wissenschaftlichen Gesichtspunkten geschieht, auch eine 

wesentliche Erkenntnisquelle für die Kräfte, die die Zukunft des deutschen Volkes 

bzw. Staates gestalten. Der ehemalige Bundespräsident Dr. Richard von 

Weizsäcker hat in seiner Rede zum 40. Jahrestag der Beendigung des Krieges in 

Europa und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft
5
 bei einer Gedenkstunde 

im Plenarsaal des Deutschen Bundestages in Bonn am 8. Mai 1985 diesen 

Zusammenhang wie folgt dargestellt: „[…] das eigene historische Gedächtnis als 

Leitlinie für unser Verhalten in der Gegenwart und für die ungelösten Aufgaben, 

die auf uns warten, nutzen. Wenn wir uns daran erinnern, daß Geisteskranke im 

                                            
4
 vgl. Kneymeyer 1993, 875 ff 

5
 siehe: www.hdg.de (Internetquelle), zum Redner: Dr. Richard von Weizsäcker (s. Glossar) 

http://www.hdg.de/
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Dritten Reich getötet wurden, werden wir die Zuwendung zu psychisch kranken 

Bürgern als unsere eigene Aufgabe verstehen.“ Weizsäcker stellt weiter dar, dass 

„wir [als Deutsche] aus unserer Geschichte lernen, wozu der Mensch fähig ist.“ 

Ähnlich hat sein Nachfolger im Amt, der ehemalige Bundespräsident Roman 

Herzog
6
, die Bedeutung der Beschäftigung mit der eigenen Geschichte dargestellt: 

„Ohne gründliches Wissen um seine Geschichte kann auf die Dauer kein Volk 

bestehen.“
7
 Weizsäcker wie Herzog fordern dabei aber eben auch, dass diese 

Betrachtung offen und wertfrei geschehen soll. Herzog hierzu:  „[…] Wenn ein 

Volk aber versucht, in und mit seiner Geschichte zu leben, dann ist es gut beraten, 

in und mit seiner ganzen Geschichte zu leben und nicht nur mit ihren guten und 

erfreulichen Teilen“ (ebd.).  

Dieses Geschichtsverständnis lässt sich auch auf die Polizei, die ja eben ein Teil 

der deutschen Gesellschaft ist, übertragen: Wenn Polizisten als Organisation das 

historische Gedächtnis, um mit von Weizsäcker zu sprechen, pflegen, können sie 

daraus auch Leitlinien für unser Verhalten in Gegenwart und Zukunft gewinnen. 

Wenn die Polizei als Organisation weiß und akzeptiert, dass auch ganz „normale“ 

Polizeibeamte in den sog. Polizeibataillonen am Holocaust beteiligt waren, weiß 

sie auch, dass sie ihre Organisation so gestalten muss, dass einem falsch 

verstandenen Gruppenzwang und Korpsgeist entgegen gewirkt wird, um solche 

Vorkommnisse künftig unmöglich zu machen.  

Gerade der Bereich der Polizeigeschichte ist jedoch im Verhältnis zur allgemeinen 

Geschichte in der Forschung weniger stark ausgeprägt. So stellt Reinke (2000, 51) 

fest: „Die Geschichte der Polizei in Deutschland war über lange Zeit hinweg in 

der deutschen Geschichtsschreibung "abwesend". Historiker an deutschen 

Universitäten […] interessierten sich nur wenig für sie. In der Polizei selbst war 

die Geschichte der eigenen Institution zwar in vielfacher Weise präsent […] aber 

[…] von sehr unterschiedlicher Qualität […].“ Andere wiederum bemängeln, dass 

es lange Zeit keine eigenständige Polizeigeschichtswissenschaft und –forschung 

gegeben habe: „Lange Zeit war Polizeigeschichte in Deutschland entweder ein 

Gegenstand der juristischen Begriffsgeschichte, der politikwissenschaftlichen 

Theoriegeschichte und Systembildung, der überwiegend apologetischen 

polizeinahen Hausgeschichtsschreibung oder einer dezidiert kritischen Geschichte 

                                            
6
 zu Herzog (s. Glossar) 

7
 vgl. Heuer 2000, 40 
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politisch-polizeilicher Repression“ (Jessen 1995, 20). Als einer der möglichen 

Gründe hierfür wird in der wissenschaftlichen Diskussion immer wieder 

dargestellt, dass man innerhalb der Polizei die kritische Auseinandersetzung mit 

seiner Geschichte und dabei festgestellte Verfehlungen der eigenen Organisation 

fürchtet. So geht Heuer (2000, 37) sogar soweit zu behaupten, dass „die Deutsche 

Geschichte […] auf den Beamten [lastet].“
8
 

Dabei wird im wissenschaftlichen Diskurs die Notwendigkeit einer intensivierten 

Polizeigeschichtsforschung betont: Dams (2009, 2-3) nennt sogar drei Thesen, 

weshalb die Beschäftigung mit ihrer eigenen Geschichte für die Polizei lohnend 

sei: So ist für ihn zum einen Polizeigeschichte auch immer 

Menschenrechtsgeschichte, denn „der Umgang des Staates mit den 

Menschenrechten lässt sich vor allem an der Polizei ablesen.“ (ebd.) Als negative 

Beispiele führt er neben der Rolle der Polizei in der Zeit des Nationalsozialismus 

auch die Rolle der Volkspolizei in der DDR auf sowie das Vorgehen der 

westdeutschen Polizei während der Großdemonstrationen in den 1950er und 

1960er Jahren. Er postuliert: „Die Geschichte der Polizei ist und darf kein 

Randthema der Geschichtswissenschaft sein.“ (ebd.) Darüber hinaus ist für ihn 

„Polizeigeschichte […] nicht die Geschichte der Polizei sondern des Polizierens“ 

(ebd.). Es gehe dabei viel weniger um die  institutionelle Geschichte als vielmehr 

um die Geschichte der handelnden Personen: „Polizeigeschichte ist […] die 

Geschichte handelnder Menschen“ (ebd.). Und schließlich sei Polizeigeschichte 

auch „(politische) Sozial- und Kulturgeschichte“ (ebd.) Dams skizziert dabei drei 

„große Wellen“ in der Geschichtswissenschaft in den vergangenen drei Jahrzehn-

ten: die politische Geschichte, die Sozialgeschichte und die Kulturgeschichte. 

Seiner Meinung nach kann eine umfassende Geschichtsforschung nur bei einem 

Zusammenspiel aller drei Teildisziplinen erfolgen: „Nur dieser ganzheitliche und 

handlungsorientierte Ansatz ist in der Lage, das komplexe Gebilde der Polizei 

angemessen abzubilden und zu analysieren“ (ebd.). 

Gerade in der jüngeren Zeit ist die Geschichtsforschung polizeieigener 

Institutionen und Personen intensiviert und einem gewissen Wandel unterzogen 

worden
9
. Die Ausstellung „Ordnung und Vernichtung – Die Polizei im NS-

                                            
8
 kritisch zum Stand der Forschung der polizeiinternen Geschichtsforschung äußert sich auch 

Schauerhammer 2009; siehe hierzu auch: Scholzen 2010 
9
 vgl. auch Roters 2000 
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Staat“
10

 im Deutschen Historischen Museum in Berlin im Jahre 2011 darf als 

sichtbares Zeichen hierfür gewertet werden. 

Für die Organisation „Polizei“ geht es also darum, im Rahmen der Erforschung 

der eigenen Geschichte, die Angst zu überwinden, belastende Erkenntnisse zu 

gewinnen bzw. die Chance, aus der Beschäftigung mit der eigenen Geschichte 

Leitlinien für das künftige Verhalten zu erlangen, höher zu werten als diese Angst. 

Übertragen auf die vorliegende Arbeit bedeutet dies, dass die Beschäftigung mit 

einer Person (Jakob Steffan), die nach 1945 maßgeblich an der Gestaltung der 

Polizei in Rheinhessen und Rheinland-Pfalz insgesamt beteiligt war, sowie mit 

ehemaligen Polizeibeamten, die den Widerstand unterstützten, auch dazu dient, 

Leitlinien für die heutige Polizeiarbeit gewinnen zu können, um auch künftig Ver-

fehlungen, wie sie die Polizei im Dritten Reich leistete, zu vermeiden. Für den 

Verfasser, der eine Führungsposition in eben dieser Organisation - der Polizei - 

anstrebt, wird dieser Zweck umso vordringlicher.  

1.2.  Stand der Forschung 

Wenngleich die Phase des Nationalsozialismus zwischenzeitlich zu einer der am 

stärksten historisch erforschten Perioden der Neuzeitlichen Geschichte im 

deutschsprachigen Raum gezählt werden darf, ist eine tiefer gehende Analyse und 

Rezeption der Personen und Gruppen, die Widerstand gegen das 

Nationalsozialistische Regime geleistet haben, erst in jüngerer Zeit erfolgt
11

. So 

behauptet Ulrich, der sich sehr stark der Widerstandsforschung mit dem 

regionalen Schwerpunkt im Rhein-Main-Gebiet gewidmet hat, dass „die 

allgemeine öffentliche Rezeption des gegen das "Dritte Reich" geleisteten 

Widerstandes […] sich noch immer […] auf die Flugblattpropaganda der "Weißen 

Rose" sowie die Neuordnungsdiskussionen des […]"Kreisauer Kreises
12

" […] und 

besonders auf den im Zusammenhang mit dem "20. Juli 1944" entfalteten 

Widerstand aus dem Militär sowie dem konservativen und liberalen Bürgertum 

[…]“ (Ulrich 2004, 105) reduziere. 

Dabei ist die Bandbreite des geleisteten Widerstandes deutlich größer, wie Ulrich 

an anderer Stelle zeigt: Sie „reichte von der einfachen Verweigerungshaltung 

                                            
10

 vgl. auch Schulte 2009, 17-21 
11

 vgl. für viele: Steinbach 1993, 452 - 473 
12

 zum „Kreisauer Kreis“ s. Glossar 
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gegenüber befohlenen Maßnahmen des Regimes, von diversen Formen des 

Protestes bis hin zu Arbeitsniederlegungen und Streiks, von Verfolgten gewährter 

Unterstützung über die Bildung lockerer oppositioneller Zusammenschlüsse, dann 

von dem Mitwirken in festeren politischen Widerstandsstrukturen mit lokaler, 

regionaler oder auch überregionaler Reichweite bis hin schließlich zur Beteiligung 

an Umsturzvorbereitungen und Attentatsvorhaben bzw. bis zur Desertion, etwa zu 

Partisanenverbänden, um sich in deren Reihen an der militärischen Niederringung 

des Faschismus in Europa zu beteiligen.“ (Ulrich 2005, 22) 

Die von Ulrich skizzierte Breite
13

 macht klar, dass es „den“ Widerstand als feste, 

klar definierte Gruppe nicht gab. Ebenso wenig lassen sich eindeutige 

Definitionen des Phänomens „Widerstand“ finden. Steinbach liefert einen 

Definitionsversuch, in dem er klarstellt, dass sich „im Widerstand […] eine 

politische, nicht zuletzt aber auch moralische und ethische Alternative deutscher 

Politik, die nach der Befreiung vom Nationalsozialismus den Weg Deutschlands 

in die Nachkriegsordnung erleichterte“ (Steinbach 2011, 9) verkörpere. Bei der 

Wertung, ob Personen oder Gruppen als Widerstandsaktivisten bzw. „-kämpfer“ 

bezeichnet werden können, dürfe die politische Überzeugung der Personen, 

insbesondere die Einstellung zur Weimarer Republik, keine Rolle spielen, ebenso 

wenig wie „Zeitpunkt und Dauer“ (Ulrich 2005, 23) des geleisteten Widerstands.  

Insbesondere die Zahl der Personen, die im „Dritten Reich“ Widerstand geleistet 

haben, scheint nach jüngeren Forschungsergebnissen höher zu sein als bislang 

angenommen. Ulrich spricht von „Hunderttausende[n] Deutsche[n]“, die der 

„nationalsozialistischen Gewaltherrschaft auf die eine oder andere Weise mutig 

die Stirn geboten“ hätten, von „über einer Million deutscher Staatsbürger“, die 

wegen „ihrer antinazistischen Gesinnung bzw. wegen entsprechender Aktivitäten 

längere oder kürzere Zeit in Konzentrationslagern inhaftiert“ gewesen seien und 

er kommt zu dem Schluss, dass die „Zahl derer, die das Glück hatten, dass ihre 

antinazistischen Aktivitäten unerkannt geblieben sind […] völlig im Dunkeln“ 

liege.
14

 Jedoch weisen auch schon frühere Publikationen darauf hin, dass 

Widerstand im NS-Regime vom Anfang seines Bestehens an allgegenwärtig war. 

Henk spricht bereits 1946 davon, dass „die Widerstandsbewegung gegen Adolf 

Hitler […] so alt wie die Diktatur Hitlers selbst“ sei. „Mit dem Tag, an dem er an 

                                            
13

 vgl. auch Ulrich 2011, 28 
14

 vgl. Ulrich 2011, 27 
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die Macht kam, begann auch der Kampf seiner Feinde gegen sein System und 

seinen Terror“ (Henk 1946, 7). 

Auch äußere Faktoren, insbesondere Ausbruch und Verlauf des Zweiten 

Weltkrieges, beeinflussten Art und Intensität des Widerstandes. So spricht 

Steinbach davon, dass „Motivationen und Praktiken des Widerstands […] noch 

einmal [ab 1941] vielfältiger“ (Steinbach 2011, 20) wurden. Insbesondere der für 

deutsche Interessen ungünstige Kriegsverlauf ab 1941 könnte die vorhandene 

Unentschlossenheit, insbesondere in militärischen Kreisen, zum offenen 

Widerstand gegen Hitler, beeinflusst haben.  

Die Rolle und die Verbindungen Steffans zur zivilen Widerstandsstruktur in 

Rheinhessen sind bislang vereinzelt in der Forschung thematisiert worden. Gerade 

in jüngerer Zeit wurde die Bedeutung des zivilen Teils der 

Widerstandsgruppierungen um den 20. Juli 1944 deutlicher herausgehoben. 

Exemplarisch seien hier die Arbeiten Axel Ulrichs („Zum politischen Widerstand 

gegen das "Dritte Reich" in Mainz“, 2008; „Ludwig Schwamb
15

, Jakob Steffan 

und andere südwestdeutsche Mitstreiter Wilhelm Leuschners im antinazistischen 

Widerstand“, 2006) und Sina Schiffels („Jakob Steffan – ein streitbarer 

Sozialdemokrat in den politischen Auseinandersetzungen zwischen Weimarer 

Republik und demokratischem Neubeginn“, 2010) genannt.  

Die in den einschlägigen Publikationen zwar aufgezeigten aber nur umrissenen 

Verbindungen Steffans zur Polizei in Mainz und Rheinhessen waren dabei nicht 

das zentrale Forschungsthema. 

Die Geschichte der Polizei, vor allem während der Zeit des „Dritten Reiches“, ist 

in vielen Publikationen mit variierendem inhaltlichem Schwerpunkt untersucht 

worden. Insbesondere Goldhagens „Hitlers willige Vollstrecker“ hat in der letzten 

Dekade den Fokus der polizeigeschichtlichen Forschung auf die Beteiligung der 

Polizei am Holocaust gelenkt. Die vorliegende Arbeit greift hier einige 

Schwerpunktautoren auf, um Hintergründe zu erläutern. Gleiches gilt für die Zeit 

nach 1945, wo, insbesondere im Bezug auf Rheinland-Pfalz, Autoren der 

Landeszentrale für politische Bildung in Mainz Forschungserkenntnisse zusam-

mengetragen haben.  

                                            
15

 zu Ludwig Schwamb und Wilhelm Leuschner (s. Glossar) 
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Hingegen ist bislang wenig bzw. kaum Literatur über konkrete Widerstandshand-

lungen durch Polizisten oder Unterstützung des Widerstandes durch Polizisten 

vorzufinden. Abgesehen von wenigen Publikationen wie Heinz Knoblochs „Der 

beherzte Reviervorsteher“, Lennart Westbergs „Zwei Polizistenschicksale im 

Zweiten Weltkrieg - Befehlsverweigerung und Widerstand“ oder dem Sammel-

werk von Detlef Bald und Wolfram Wette „Zivilcourage. Empörte, Helfer und 

Retter aus Wehrmacht, Polizei und SS“ (dort vor allem die Beiträge von Gerd 

Ueberschär „Der Polizeioffizier Klaus Hornig. Vom Befehlsverweigerer zum KZ-

Häftling“ und Sabine Selle-Gutzeit „Alfons Zündler. Ein "guter" SS-Mann“) gibt 

es bislang kaum publizierte Hinweise darauf, dass von Seiten der Polizei über-

haupt Widerstand geleistet bzw. Widerstandskämpfer unterstützt wurden. Dies 

kann zum einen daran liegen, dass die Berufsgruppe der Polizei aufgrund ihrer 

konservativen, militärisch geprägten und republikfeindlichen Gesinnung eben 

nicht für eine Tätigkeit im überwiegend republikanischen Widerstand prädesti-

niert war, viele Polizisten dürften den Machtwechsel im Januar 1933 zumindest 

neutral wenn nicht sogar positiv wahrgenommen haben. So stellt Nitschke fest, 

dass „viele Polizisten normativ die Systemvorgaben von Härte und Strenge ge-

genüber den Gesetzesbrechern teilten“ (Nitschke 2000, 52). Zum anderen kann 

das Fehlen unserer Kenntnis von Widerstand aus der Polizei auch darin begründet 

sein, dass Polizeigeschichte allgemein erst in jüngerer Zeit stärker in den Fokus 

der Geschichtswissenschaften gerückt ist (s. o.) und somit dieser Bereich bislang 

nur wenig erforscht wurde. 

In der regionalen Forschung sind über Widerstand oder besser gesagt Unterstüt-

zungshandlungen des Widerstandes aus der Polizei heraus kaum Erkenntnisse 

vorhanden. In den Publikationen Schiffels und Ulrichs finden sich immer wieder 

Hinweise auf Verbindungen Steffans und des politischen Widerstandes zur Polizei 

im gesamten Rhein-Main-Gebiet und auch in Rheinhessen. Neben Kriminalrat 

Christian Fries (vgl. Kap. 3.4), der in Frankfurt am Main tätig war, das nicht in 

den räumlichen Schwerpunkt der vorliegenden Arbeit fällt, tauchen, vor allem im 

Zusammenhang mit der Aktion „Gitter“ und der Festnahme Jakob Steffans im 

August 1944, immer wieder drei Namen auf: Peter Eisenhauer, Otto Pfeiffer und 

Anton Huf. Diese waren, wie im Folgenden dargestellt wird, alle Angehörige der 

Staatspolizeistelle in Mainz, die organisatorisch an die Staatspolizeileitstelle in 

Darmstadt angebunden war. Der ebenfalls – wenn auch seltener – erwähnte 
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Wormser Polizeidirektor Heinrich Maschmeyer wurde ebenfalls aufgrund der 

räumlichen Schwerpunktsetzung in Mainz bei der eingehenderen Betrachtung in 

dieser Arbeit außen vor gelassen. 

Aufgrund der Beschränkungen der Masterarbeit in zeitlicher und inhaltlicher 

Hinsicht ist es nicht möglich, die Lebensläufe aller Angehörigen der 

Staatspolizeistelle in Mainz zu analysieren. Mithin dürfte dies aufgrund der doch 

eher dürftigen Quellenlage auch sehr schwierig werden. Um einigermaßen 

begründete Feststellungen treffen zu können, wurde die Analyse auf die drei 

genannten Personen (Eisenhauer, Pfeiffer und Huf) beschränkt.  

1.3.  Methodik und Quellen 

Zur Geschichte der Polizei im vg. Zeitraum (1920 bis 1950) ist eine Vielzahl von 

Publikationen erschienen, die sich vorrangig mit der Organisation, der inneren 

Gesinnung, sowie der Beteiligung der Polizei an Kriegsverbrechen und am Holo-

caust beschäftigen (s. o.). Diese wurden einer Analyse mit dem skizzierten regio-

nalen Schwerpunkt unterzogen. 

Insbesondere die Publikationen Ulrichs und die Arbeit Schiffels, die sich als erste 

ausschließlich der Person Jakob Steffan widmete, waren zentrale Grundlage für 

die Fragen zur Widerstandsforschung und der Rolle Steffans im Widerstand. Die 

biografische Ausrichtung der Arbeit, v. a. im zweiten Teil, ist indes kein Zufall. 

Zum einen ist sie ebenfalls eine in der Forschung, auch in der Forschung zur Poli-

zeigeschichte, anerkannte und legitime Methode (so Heuer (2000, 43): „Auch ein 

biographischer Ansatz wäre zur Exemplifizierung des Berufsverständnisses der 

Polizei im NS-Staat denkbar.“). Zum anderen erleichtert der biografische Ansatz 

es dadurch, dass der Leser Parallelen zur eigenen oder zu der Vita anderer ziehen 

kann, sich mit der beschriebenen Person zu identifizieren und in sie hineinzuver-

setzen, was letztlich insbesondere subjektive Beweggründe für Handlungen der 

Person nachvollziehbarer gestaltet.  

Bestehende Verbindungen von Aktivisten im Widerstand zur Polizei Rheinhes-

sens wurden in den vg. Publikationen nur in Ansätzen aufgezeigt, zur Vertiefung 

der Analyse wurde in den regionalen Archiven nach Hinweisen auf diese gesucht, 

in Teilen wurden sie auch gefunden. Jedoch fehlen direkte Belege für Unterstüt-
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zungshandlungen von Polizeibeamten im politischen Widerstand, was nicht ver-

wundert: Da solche Handlungen illegal waren und von der nationalsozialistischen 

Diktatur verfolgt und mit teilweise drakonischen Strafen belegt wurden, wurden 

solche Vorgänge nicht aktenkundig gemacht, um sich selbst nicht zu belasten. 

Auch die Tatsache, dass gerade der sozialdemokratisch-gewerkschaftliche Wider-

stand von losen Strukturen, von Verschwiegenheit und losen Kontakten lebte und 

überlebte, macht es nachvollziehbar, dass es unmittelbare Quellen zu den Vorgän-

gen kaum gibt. Darüber hinaus waren die Aussagen bei Entnazifizierungs- oder 

anderen Gerichtsprozessen der späten 1940er und frühen 1950er Jahre durchaus 

aufschlussreich. Dennoch müssen auch die hier juristisch geschaffenen bzw. be-

legten Fakten kritisch betrachtet werden: Inwieweit sind die Aussagen tatsächlich 

stimmig? Bestehen Gründe und Motive für Falschaussagen? Wer hatte einen Vor-

teil davon, dass ein politisch Vorbelasteter als „nicht betroffen“ bezeichnet wur-

de? Wer führte die Ermittlungen? Vielleicht sogar ehemalige Kollegen, die aus 

innerer Verbundenheit und vielleicht auch ohne üble Absicht die Wahrheit ver-

zerrt darstellten? Diente der Prozess dazu, die eigene Weste „reinzuwaschen“? 

Schließlich sind selbst diese Unterlagen nur teilweise in den Archiven des süd-

westdeutschen Raumes vorhanden. So konnten weder von Eisenhauer noch von 

Huf Entnazifizierungsakten gefunden werden. Auch Recherchen im Bundesarchiv 

bzw. dem Berlin Document Center in Berlin verliefen ergebnislos. 

Die Archivalien folgender Archive und Bestände wurden zu Erörterung der Fra-

gen hinzugezogen: 

 Privater politischer Nachlass Jakob Steffans bei der Friedrich Ebert Stif-

tung in Bonn (Archiv der sozialen Demokratie) 

 Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz in Koblenz 

 Landesarchiv Rheinland-Pfalz in Speyer 

 Hessisches Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden 

 Hessisches Staatsarchiv in Darmstadt 

 Archiv des Landtages Rheinland-Pfalz in Mainz 

 Stadtarchiv Mainz 

 Archiv des Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur Rhein-

land-Pfalz in Mainz 

 Archiv des Polizeipräsidiums Mainz in Mainz 
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 Archiv der Allgemeinen Zeitung Mainz (ehemals: Neuer Mainzer Anzei-

ger) in Mainz 

 Persönliches Archiv Lothar Steffans (Sohn von Jakob Steffan) in Bad 

Kreuznach 

 NS – Dokumentationszentrum Gedenkstätte Konzentrationslager Osthofen 

in Osthofen 

In mehreren Gesprächen mit dem Sohn Jakob Steffans, Lothar Steffan, wurde 

klar, dass er neben den zur Verfügung gestellten Unterlagen, v. a. einem in der 

Gedenkstätte Osthofen vorhandenem Typoskript, nur wenig weiterführende An-

gaben zum Leben und Wirken seines Vaters in Bezug auf die forschungsleitende 

Fragestellung machen konnte, weshalb auf zunächst avisierte Interviews verzich-

tet wurde. 

2. Polizeigeschichte 

2.1.  Die Polizei der Weimarer Republik im Volksstaat Hessen 

Gegen Ende der Weimarer Republik (ca. 1928 bis 1933), wo Polizei wie auch 

heute in erster Linie Ländersache gewesen ist
16

, bestand die Polizei der einzelnen 

Länder überwiegend aus vier Zweigen: Der Ordnungspolizei (auch Schutzpolizei) 

in urbanen Gebieten, der Gendarmerie / Landjägerei in ländlichen Gebieten, der 

Verwaltungspolizei und der Kriminalpolizei. Grundsätzlich oblag die Dienst- und 

Fachaufsicht den regionalen Gebietskörperschaften, in Hessen den 

Regierungspräsidenten der einzelnen Regierungsbezirke, in Ballungsräumen rein 

polizeilichen Ortsbehörden. (bspw. Polizeipräsidien). Eine länderübergreifende 

zentrale Vernetzung, vor allem im kriminalpolizeilichen Bereich, wie wir sie 

heute im Bundeskriminalamt kennen, gab es nicht. Zwar bestanden durchaus 

Bestrebungen hierzu (bspw. wurde am 18. Juni 1922 vom Reichstag ein 

„Reichskriminalpolizeigesetz“ beschlossen, das durch „eine enge 

Zusammenarbeit der Kriminalpolizeibehörden untereinander das […] Problem der 

Kriminalitätsbekämpfung“(Wilhelm 1999, 27) lösen sollte), diese scheiterten aber 

am Widerstand der „ihre Polizeihoheit eifersüchtig wahrenden“ 

(Wilhelm 1999, 27) Länder. Nacheinander wurden in den einzelnen Ländern auch 

                                            
16

 vgl. Wilhelm 1999, 22 
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Landespolizeikriminalämter erlassen, die die kriminalpolizeiliche Aufgaben-

wahrnehmung zumindest innerhalb der Länder zentralisierten (1922 in Sachsen, 

1923 in Württemberg, 1925 in Preußen und 1928 in Bayern). Zur Kriminalpolizei 

zählte auch die Politische Polizei, die teilweise nachrichtendienstliche Aufgaben 

und Kompetenzen hatte.  

Die Ordnungspolizei der Weimarer Republik ging 1920 aus der Sicherheitspolizei 

hervor. Diese wiederum war von der Regierung in Berlin unmittelbar nach dem 

Ersten Weltkrieg aus „vom Feld zurückgekehrten Soldaten oder aus den nach 

Kriegsende entstandenen Freikorps“ (Wilhelm 1999, 25) zusammengestellt 

worden und diente in der frühen Phase der Weimarer Republik dem Schutz der 

neu formierten Regierung. Sie sollte innere Unruhen und Aufstände 

niederkämpfen und für Ruhe und Ordnung sorgen. Da sie insgesamt über eine 

Stärke von 100.000 Mann verfügte, sah die Interalliierte 

Militärkontrollkommission (IMKK) darin ein Ersatzheer und verbot die 

Sicherheitspolizei mit der „Polizeinote von Boulogne“ vom 22. Juni 1920. 

Insgesamt wurde die Zahl der Polizeibeamten im Deutschen Reich auf 150.000 

Mann (zzgl. 1700 Landjäger) beschränkt, schwere Waffen wurden ebenso 

verboten wie eine Zentralisierung der Polizeikräfte
17

. 

Im Zuge der weiteren Entwicklung setzte sich für die Bezeichnung 

„Ordnungspolizei“ auch der Begriff der „Schutzpolizei“ durch. Der 

Aufgabenbereich der Ordnungspolizei war in ungefähr mit dem der heutigen 

Schutzpolizei vergleichbar: „Aufrechterhaltung der Sicherheit und Ordnung auf 

öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen […] Posten- und Streifendienst, […], 

Verkehrsreglung auf öffentlichen Straßen […] aber auch Beistandsdienste für die 

Kriminalpolizei“ (Wilhelm 1999, 25-26).  

Die Verwaltungspolizei schließlich nahm eine Reihe verschiedenster Aufgaben 

war, die aus materiell-rechtlichen und innerbetrieblichen Aufgabenzuweisungen 

bestanden. So unterstand ihr das Pass- und Meldewesen (als Teil der 

Fremdenpolizei), das Führerschein- und Fahrzeugzulassungswesen 

(Verkehrspolizei) sowie Konzessionierung und Überwachung von 

Gewerbebetrieben, Gaststätten und Lichtspieltheatern (Gewerbepolizei). 

Das Ende der Weimarer Republik mit seinen Straßenschlachten zwischen rechts- 

und linksradikalen Gruppierungen (SA und Rotfrontkämpferbünde) bedeutete für 
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die Polizei, vor allem die Ordnungspolizei, eine stärkere Beanspruchung. Bedingt 

durch ihre militärisch geprägte Ausbildung und Gesinnung reagierte sie mit 

äußerster Härte (so kam es Anfang Mai im Zuge der Bekämpfung verbotener 

KPD Kundgebungen in Berlin zu insgesamt 198 Verwundeten und 133 getöteten 

Personen durch polizeiliche Schussabgaben, sog. „Berliner Blutmai“
18

). Die 

Gewalt spitzte sich im gesamten Deutschen Reich zu, die Regierung in Berlin 

versuchte, mangels parlamentarischer Mehrheiten, mittels Notverordnungen (gem. 

Art. 48 WRV) der Lage Herr zu werden und den Anfang 1932 drohenden 

Bürgerkrieg abzuwenden. Im Zuge weiterer Notverordnungen wurde die SA 

zunächst verboten (13. April 1932), dieses Verbot wurde im Juni 1932 wieder 

aufgehoben. Per Notverordnung
19

 wurde der Reichskanzler (damals: Franz von 

Papen
20

) formell zum Reichskommissar von Preußen ernannt, unmittelbar danach 

entließ dieser den preußischen Ministerpräsidenten Braun und den Innenminister 

Severing und brachte somit die gesamte Innere Verwaltung einschließlich der 

Polizei in die Kontrolle eines von ihm eingesetzten Reichskommissars. 

Sukzessive wurden die Polizeipräsidenten der größten preußischen Städte durch 

politisch geneigtere Amtsinhaber ersetzt, so dass damit die „letzten, der 

Sozialdemokratie oder dem Zentrum [und damit der demokratischen Idee von 

Weimar] nahestehenden Beamten in wichtigen Positionen“ (Wilhelm 1999, 36) 

entfernt worden waren. Somit war von Papen in der Verfügungsgewalt über die 

größte nichtmilitärische bewaffnete Organisation im Reich, der preußischen 

Polizei. Dieser sog. „Preußenschlag“ diente im März 1933 den Nationalsozialisten 

als „Vorbild für die Übernahme der Polizeigewalt durch Reichskommissare auch 

in den außerpreußischen Ländern“ (Wilhelm 1999, 36). 

Der Volksstaat Hessen, der nach dem Ersten Weltkrieg unter anderem aus dem 

ehemaligen Großherzogtum Hessen hervorgegangen war, bestand aus drei 

Provinzen: Starkenburg (mit der Provinz- und Landeshauptstadt Darmstadt), 

Rheinhessen (mit der Provinzhauptstadt Mainz) und Oberhessen (mit der 

Provinzhauptstadt Gießen).
21

 Als Folge des Ersten Weltkrieges war die 

linksrheinische Provinz Rheinhessen sowie auch Teile der rechtsrheinischen 

Provinz Starkenburg von französischen Truppen bis zum 30. Juni 1930 besetzt. 

                                            
18

 vgl. ebd., 29 
19

 RGBl. I 1932, S. 339 vom 14. Juli 1932 
20

 zu Franz von Papen (s. Glossar) 
21

 vgl. Kroll 2006, 74-81, Frotscher 1985, 127 oder Brockhaus 1999, Bd. 10, S. 42 
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Dies hatte auch Einfluss auf die Gliederung und den Aufbau der Polizei in diesem 

Bereich: Eine Einrichtung von staatlichen Polizeidienststellen (Ordnungspolizei) 

bzw. von geschlossenen Einheiten (Bereitschaftspolizei) war hier verboten, 

polizeiliche Aufgaben wurden ausschließlich von der Ortspolizei (in größeren 

Städten wie Mainz und Worms) oder von der Gendarmerie wahr genommen
22

. 

Diese Situation wurde von einigen Polizeiangehörigen als deutlicher Nachteil 

empfunden: Karl Schröder schrieb aus Anlass eines Geleitwortes zu einer 

Festschrift des Hessischen Schutzpolizei 1925: „Viel schwerer [als der 

verwaltungstechnische und polizeiliche Nachteil, der sich für den Autor aus der 

Tatsache ergibt, dass die Provinz Oberhessen vom Rest des Volksstaates Hessen 

losgelöst als territoriale Enklave in der Preußischen Rheinprovinz liegt, Anm. des 

Verfassers] wiegt aber noch seit 1919 die widernatürliche [sic] Besetzung 

Rheinhessens und des Mainzer Brückenkopfes […] Während man dem 

unbesetzten Hessen Staatspolizei, darunter 1700 Schutzpolizeibeamte, 

zugestanden hat, hat man in Rheinhessen […] Gemeindepolizei beibehalten 

müssen.“ (Schröder 1925, 8) Nach mehreren Reformen, zuletzt durch das 

„Hessische Polizeibeamtengesetz“ vom 31. März 1928, setzte sich die Hessische 

Polizei aus einer uniformierten Sicherheitspolizei (bestehend aus revier-

/straßenpolizeilichen Streifendienst und der militärisch geprägten 

Bereitschaftspolizei), der nicht uniformierten Kriminalpolizei und dem nicht 

uniformierten Polizeiverwaltungsdienst zusammen. Alle Polizeibeamten befanden 

sich bis zur Vollendung des 12. Dienstjahres in einem kündbaren 

Beamtenverhältnis, nach Vollendung konnten sie eine lebenslange Anstellung bei 

der staatlichen Polizei bzw. bei der Gemeindepolizei / Gendarmerie erlangen. 

Rechtsrheinisch gab es Mitte der 1920er Jahre insgesamt neun staatliche 

Polizeiverwaltungsstellen, bei denen rund 750 Bedienstete (ohne 

Bereitschaftspolizei) Dienst verrichteten, in den linksrheinischen Gendarmerien 

und Ortspolizeibehörden versahen 600 kommunale Beamte ihren Dienst
23

. 

Andere Quellen sprechen davon, dass 1929 die „Stärke der staatlichen 

Schutzpolizei in […] Hessen […] 2000 Schutzpolizei und 200 Anwärter“ 

(Kübler 1956, 29) betrug. 

Die kriminalpolizeiliche Arbeit wurde in der Regel bei den 

Polizeiverwaltungsstellen bzw. bei den Ortspolizeibehörden wahrgenommen, 

                                            
22

 vgl. Koch (unbekannt-a), 17 
23

 vgl. Koch (unbekannt-a), 18 
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1921 wurde eine Landeskriminalpolizeizentrale in Darmstadt eingerichtet, wo 

auch die Politische Polizei mit ihrer nachrichtendienstlichen Abteilung 

angegliedert war. Sie war für das gesamte Staatsgebiet zuständig. Nach der 

Machtübernahme durch die Nationalsozialisten wurde dort auch die für den 

gesamten Bereich zuständige Staatspolizeistelle eingerichtet. 

2.2. Die Polizei im „Dritten Reich“ 

Aufgrund ihres breiten Aufgabenspektrums und der Dominanz im öffentlichen 

Leben, aufgrund des ihr inne liegenden Gewaltmonopols und auch –potentials 

(die Polizeieinheiten waren trotz internationaler Verbote immer noch mit 

Maschinengewehren o. ä. ausgerüstet), versuchten die Nationalsozialisten nach 

der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler sehr schnell, die Polizeigewalt zu 

übernehmen und die Polizei fest in ihre diktatorischen Strukturen einzubauen. 

Somit konnten zum einen frühzeitig politische Gegner „legal“ beseitigt werden, 

zum anderen konnte, in einer späteren Phase, auch mittels der Polizei, der 

ideologische Vernichtungskampf der Nationalsozialisten gegen sog. 

„Staatsfeinde“ strukturiert und umfassend geführt werden. Dieser Prozess, der von 

den Schlagworten „Verreichlichung“ und „Entrechtlichung“ geprägt ist, lässt sich 

grob anhand von vier Phasen beschreiben. 

In einer ersten Phase (1933-1934) wurden die bestehenden polizeilichen 

Strukturen der Weimarer Republik genutzt, um politisch zuverlässige (im Sinne 

der NSDAP) Entscheidungsträger einzusetzen und erste Maßnahmen der 

Verfolgung Oppositioneller zu starten. Bereits mit Einberufung Hitlers zum 

Reichskanzler am 30. Januar 1933 wurde Hermann Göring als Reichsminister 

ohne Geschäftsbereich zum kommissarischen Leiter des Preußischen 

Ministeriums des Innern ernannt. Von Papens „Preußenschlag“ (s. o.) hatte dazu 

die formellen Voraussetzungen bereits geschaffen. Damit unterstand die 

zahlenmäßig größte Landespolizei direkt der Kontrolle der NSDAP. Über die im 

Februar und März 1933 getroffenen Notverordnungen wurden zum einen schritt-

weise die Grundrechte der Weimarer Reichsverfassung außer Kraft gesetzt
24

. Zum 

                                            
24 

V. a. in der sog. Reichtstagsbrandverordnung („Verordnung des Reichspräsidenten zum Schutz 

von Volk und Staat“ vom 28. Februar 1933 (in RGBl I 1933, S.83)) wurden die wesentlichsten 

Grundrechte wie Freiheit der Person, Unverletzlichkeit der Wohnung, Briefgeheimnis und 

Vereins- und Versammlungsfreiheit außer Kraft gesetzt.
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anderen ermöglichten sie der Reichsregierung sukzessive, die Länderparlamente 

zu entmachten
25

. Davon machte der Reichsinnenminster Wilhelm Frick
26

 (neben 

Hitler und Göring der dritte und letzte Minister der NSDAP im Kabinett Hitler 

vom 30. Januar 1933) wenige Tage später Gebrauch und setzte reichsweit 

nationalsozialistische „Reichskommissare für das Polizeiwesen“ ein, die die 

Kontrolle über die Landespolizeien übernahmen. In Hessen wurden zunächst Dr. 

Werner Best (7. März 1933 bis 11. September 1933) und danach der Gauleiter 

und späterer Reichsstatthalter Hessens Jakob Sprenger (ab 11. September 1933) 

eingesetzt. Damit waren die staatlichen Polizeibehörden Preußens und aller 

anderen Länder mehr oder weniger unter Görings bzw. Fricks Kontrolle. Formell 

gingen die Hoheitsrechte der Länder erst 1934 auf das Reich über und die 

Landespolizeien wurden am 1. April 1935 vom Reich übernommen
27

. 

Entscheidungen über länderübergreifende Einsätze, die Beförderung von höheren 

Polizeioffizieren, den organisatorischen Aufbau der Polizeibehörden, Besoldungs- 

und Ausrüstungsfragen bedurften fortan der Zustimmung des Reiches. 

Mit dem „Schießbefehl“ Görings
28

 wies dieser nicht nur die Polizei direkt an, mit 

den Parteiorganisationen SA, SS und Stahlhelm zusammenzuarbeiten, sondern 

auch, gegen „Staatsfeinde“ rücksichtslos Gebrauch von der Schusswaffe zu 

machen, falls die Polizisten von jenen angegriffen würden. Er übernahm 

ausdrücklich die Verantwortung für „jede Kugel, die aus dem Laufe einer 

Polizeipistole“ ging. Dies war ein erster Schritt der „Entrechtlichung“ der Polizei, 

denn ihr Vorgehen gegen „Staatsfeinde“ unterlag jetzt zumindest schon einmal 

nicht mehr einer disziplinarrechtlichen Sanktion. In der Folge wurden in Preußen 

SA, SS und Stahlhelm als Hilfspolizisten der staatlichen Polizei zur Seite 

gestellt
29

 und künftig traten in Preußen Polizei und SA Seite an Seite dem Bürger 

gegenüber. Ferner wurde die Preußische Politische Polizei, die bereits im 

Polizeipräsidium Berlin weitestgehend zentralisiert war, dort herausgelöst und 

direkt Göring unterstellt. Außerhalb Preußens wurden die Politischen Polizeien, in 

Bayern beginnend, nach und nach Heinrich Himmler unterstellt. 

                                            
25

 Die „Gleichschaltung der Länder“ wurde durch das „Ermächtigungsgesetz“ vom 23. März 1933 

und dem „Vorläufigen Gesetz zur Gleichschaltung der Länder“ (31. März 1933, RGBl. I 1933, 

S. 153) sowie dem zweiten Gleichschaltungsgesetz vom 7. April 1933 (
25

 RGBl. I 1933, S. 173) 

fortgesetzt und mit dem „Gesetz über den Neuaufbau des Reiches“ vom 14. Februar 1934 

(RGBl. I 1934, S. 75) finalisiert.  
26

 zu Wilhelm Frick (s. Glossar) 
27

 vgl. Nitschke 2000, 53-54 
28

 vgl. §2 der Reichstagsbrandverordnung 
29

 RdErl. d. PrMdI. vom 22.Februar 1933 
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In einer zweiten Phase (1934 - 1936) gelang es Heinrich Himmler, sich an die 

Spitze der deutschen Polizei zu setzen und die Geheime Staatspolizei
30

 als 

mächtige Überwachungs- und Verfolgungsinstanz zu etablieren. Dieser 

Entwicklung ging die Zentralisierung der Politischen Polizei in Preußen und 

anderen Ländern des Reiches
31

 voraus: Am 26. April 1933 wurde die Politische 

Polizei Preußens aus dem Polizeipräsidium Berlin aus- und in Görings 

Innenministerium eingegliedert. In Hessen erfolgte die Herauslösung der 

Politischen Polizei aus dem regulären Polizeiapparat bereits am 28. März 1933, 

als das nun in Darmstadt neu gegründete Staatspolizeiamt direkt Best
32

 unterstellt 

wurde
33

. Neben dieser organisatorischen Umgliederung erfolgte auch eine 

Veränderung des Aufgabenkanons: „Die Behörden der Politischen bzw. 

Geheimen Staatspolizei hatten in Zukunft als "allgemeine zentrale 

Nachrichtensammelstellen" für das jeweilige Staatsgebiet zu fungieren. Sie sollten 

über eigene Vollzugsbeamte verfügen und alle wichtigen politischen Vorgänge 

und, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder den Bestand des Staates zu 

gefährden in der Lage waren, erforschen und zuverlässig erfassen.“ (Wilhelm 

1999, 42). Im Zuge der weiteren Gesetzgebung wurde die Geheime Staatspolizei 

(Gestapo) in Preußen am 30. November 1933 zu einem „selbständigen Zweig der 

inneren Verwaltung“
34

 bestimmt und dem Ministerpräsident unterstellt.  

Der Chef der Politischen Polizei in Bayern, Heinrich Himmler, verstand es, mit 

„ausdrücklicher Genehmigung Hitlers“ (Wilhelm 1999, 43) die Politische Polizei 

in allen deutschen Ländern unter seine Kontrolle zu bringen: So geschah dies am 

20. Dezember 1933 in Hessen und zuletzt am 20. April 1934 in Preußen
35

. Damit 

konnte Himmler zusammen mit seinem Stellvertreter Heydrich
36

 im April 1934 

reichsweit die Kontrolle der politischen Polizei an sich bringen. Göring wurde am 

1. Mai 1934 vom Amt des Preußischen Ministerpräsidenten entbunden, dieses 

Amt wurde am 1. November 1934 mit dem des Reichsinnenministers 

zusammengelegt und in der Folge wurde auch endgültig die Politische Polizei 

Preußens Himmlers direktem Befehl unterstellt. Mit dem (3.) „Gesetz über die 

                                            
30

 zur Bedeutung und Rolle der Gestapo vgl. statt vieler: Dams / Stolle 2008. Frühere quantitative 

Untersuchungen auch bei Kohlhaas 1995 
31

 zur Entwicklung der Politischen Polizei in Preußen vgl. u. a. Graf 1983  
32

 zu Werner Best (s. Glossar) 
33

 vgl. Arenz-Morch 2004, 12 
34

 PrGS 1933, S. 413 
35

 vgl. Wilhelm 1999, 43 
36

 zu Reinhard Heydrich (s. Glossar) 
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Geheime Staatspolizei“
37

 erhielt die Gestapo umfassende Kompetenzen und 

wurde der verwaltungsrechtlichen Überprüfbarkeit entzogen, die den 

Regierungspräsidenten in Paragraf 5 zunächst zugebilligten Weisungsbefugnisse 

über die Stapostellen wurden hingegen kurz darauf wieder eingeschränkt und dem 

Geheimen Staatspolizeiamt Himmlers übertragen. 

Die moralische Gesinnung der gesamten Polizei wurde von den neuen 

Machthabern in Berlin gezielt über interne und externe Öffentlichkeitsarbeit 

gesteuert. So veröffentlichte Frick im Januar 1935 die „Grundsätze für die 

[nationalsozialistische] Polizei“, wo er unter anderem von den Polizisten fordert: 

„Halte Deinen in Eid in voller Treue und ganzer Hingabe an den Führer, Volk und 

Vaterland.“
38

 Die Rolle der Geheimen Staatspolizei umschrieb Himmler selbst aus 

Anlass eines Geleitwortes zum Tag der Deutschen Polizei (16. / 17. Januar 1937). 

Es sei Aufgabe der Gestapo „alle böswilligen Gegner und Feinde des 

nationalsozialistischen Staates unschädlich zu machen.“
39

 

Die Rolle und die Bedeutung der Gestapo für das nationalsozialistische Regime 

sind in der Öffentlichkeit stark und teilweise auch kontrovers diskutiert worden. 

Für viele Zeitzeugen war bzw. ist die Gestapo das Synonym für den totalen 

Überwachungsstaat, der allgegenwärtig auch die leisesten regimekritischen 

Äußerungen von ansonsten unpolitischen Menschen wahrnehmen konnte und 

sofort mit gewalttätigen Verhören und drakonischen Strafen reagierte.  

Exemplarisch hierfür ist ein Ermittlungsverfahren, auf dessen Akte der Verfasser 

bei seinen Recherchen im Staatsarchiv in Darmstadt gestoßen bin
40

. In einem bei 

der damaligen Staatsanwaltschaft Darmstadt anhängigen Verfahren gegen eine 

1890 geborene Mainzerin aus dem Jahre 1940 wurde von Seiten der 

Staatspolizeistelle Mainz (der Name des ermittelnden Beamten konnte nicht 

eruiert werden) wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das 

„Heimtückegesetz
41

“ ermittelt. Die Mainzerin soll bei einem Einkauf in einer 

Mainzer Bäckerei (die bis heute noch existiert) abfällige Äußerungen über die 

Regierung (damals als „Abfällige Redensarten gegenüber Einrichtungen des 

Staates“) getätigt haben, indem sie zu einer ebenfalls anwesenden Kundin 

                                            
37

 PrGS. 1936, S. 21 
38

 RMBlI., 1935, S. 77/78 
39

 Völkischer Beobachter vom 16. Januar 1937; zitiert in: Wilhelm 1999, 72 
40

 HStAD: Best. G 27 Darmstadt Nr. 3804 
41

 eigentlich: „Gesetz gegen heimtückische Angriffe auf Staat und Partei und zum Schutz der 

Parteiuniformen“ vom 20. Dezember 1934 (RGBl. I 1934, S. 1269 - 1271) 
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sinngemäß sagte: „Hättet ihr damals nicht so laut Heil Hitler gerufen, hätten wir 

heute nicht so viele Kriegsopfer zu beklagen!“. In einem sehr aufwändigen 

Verfahren ermittelten die Beamten der Stapostelle in Mainz alle mutmaßlichen 

Zeugen des Verfahrens (neben den beiden Protagonistinnen auch weitere 

Kundinnen in dem Geschäft, die Bedienung sowie den Bäcker und den Ehemann 

der Beschuldigten) und vernahmen diese im Gebäude der Stapostelle in Mainz. 

Nach umfänglichen Ermittlungen wurde die Akte an die Staatsanwaltschaft nach 

Darmstadt zur weiteren Entscheidung ab verfügt. Von dort kam sie aber 

postwendend mit dem Ersuchen zurück, nochmals weiter zu ermitteln, um dabei 

auch die ideologische Gesinnung der Protagonistinnen und ihrer Familie zu 

ermitteln. Schließlich wurde die Beschuldigte in einer ausführlichen und politisch 

geprägten Ansprache durch den ermittelnden Gestapobeamten nochmals 

vorgeladen und vernommen.  

Aus heutiger Sicht ist dieses Vorgehen kaum nachvollziehbar: Weder gibt es 

heute überhaupt eine rechtliche Grundlage, die Ermittlungen wegen solcher 

Äußerungen ermöglichen noch würde bei einer vergleichbaren, heute strafbaren 

Handlung (wie bspw. einer Beleidigung oder einer Verleumdung) ein derart 

intensives Ermittlungsverfahren mit mehrfachen Vorladungen und stundenlangen 

Verhören nach sich ziehen. Im damaligen historischen und gesellschaftlichen 

Kontext betrachtet muss es für die Beteiligten ein besonders gravierender Eingriff 

gewesen sein, wenn sie in das Gebäude der Staatspolizeistelle in Mainz zitiert 

wurden, insbesondere für lokale Gewerbetreibende dürfte eine solche Vorladung 

auch empfindliche soziale Nachteile nach sich gezogen haben, da es sich 

potenzielle Kunden überlegt haben dürften, nochmals in einer Bäckerei 

einzukaufen, wo „staatsfeindliche Äußerungen“ ausgesprochen wurden.  

Dieses Vorgehen entspricht auch aus Sicht der heutigen Forschung dem 

Selbstverständnis der Gestapo. Sie sah sich, so Dahm (2008, 298), „als eine Art 

politischer Volksarzt, der den politischen Gesundheitszustand des deutschen 

Volkskörpers sorgfältig überwacht, jedes Krankheitssymptom rechtzeitig erkennt 

und die Zerstörungskeime ... feststellt und mit jedem geeigneten Mittel beseitigt.“ 

Jedoch wird das Bild der allgegenwärtigen Gestapo heute in der Forschung relati-

viert: Aufgrund der tatsächlichen Stärke der Stapostellen im Deutschen Reich 

erscheint es heute unwahrscheinlich, dass sie alleine eine so totale Überwachung 

gewährleisten konnte. Das Bild wurde vielmehr vom Regime bewusst geprägt und 



Masterarbeit „Jakob Steffan“ Polizeigeschichte Seite - 24 - 

 Seite - 24 -  

in der Öffentlichkeit gepflegt und propagiert
42

. Am Beispiel der Stapostelle 

Mainz, deren Stärke Leiwig (1987, 37) auf knapp 60 Personen beziffert (wobei er 

hierbei unklar lässt, ob die namentlich genannten Personen tatsächlich alle 

zeitgleich Dienst verrichteten), wird dies sehr schnell deutlich. Für eine 

umfassende Überwachung und Observation der Bürger im Zuständigkeitsbereich 

der Stapostelle in Mainz, die neben der Stadt Mainz auch weite Teile 

Rheinhessens umfasste, hätte es, nach heutigen Berechnungsgrundlagen, eines 

Vielfachen dieser Personenzahl bedurft. Somit ist klar, dass die vielfältigen 

Informationen, über die die Gestapo verfügte, nicht aus eigenen Ermittlungen 

herrühren konnten. „Die jüngeren Forschungen zur Praxis der Gestapo im 

Nationalsozialismus haben stark betont, daß der Erfolg des politisch-polizeilichen 

Verfolgungsapparates der Nazis ohne die freiwillige Kooperation erheblicher 

Teile der Bevölkerung in Form von Denunziationen undenkbar gewesen wäre.“ 

(Jessen 1995, 40). Die Motive für diese Denunziationen waren dabei durchaus 

vielfältig: Sie reichten von Wichtigtuerei über Missgunst, Neid, fiskalische 

Interessen bis hin zu Hass, Liebe oder Eifersucht. Wie auch im oben geschilderten 

Fall: Im Zuge der Vernehmungen entstand zumindest bei mir der Eindruck, dass 

die Anzeigerin und Hauptbelastungszeugin aus fiskalischen Motiven heraus 

handelte: Sie hatte bei der Beschuldigten, die selbst Metzgerin war, noch hohe 

Außenstände und hatte wohl zunächst versucht, diese von der Beschuldigten zu 

erpressen, indem sie durch ihre eigene Anzeige den Eindruck erwecken wollte, 

dass die Metzgerin eine regimefeindlich klingende Äußerung in der Bäckerei ge-

tätigt habe.  

Das Verhältnis zwischen der Gestapo und der „normalen“ Polizei, also 

beispielsweise der uniformierten Schutz- bzw. Ordnungspolizei oder der 

Gendarmerie, war dabei von einem deutlichen Über- bzw. 

Unterordnungscharakter geprägt: Bei ihren Maßnahmen bediente sich die Gestapo 

der uniformierten Polizisten, die bei Durchsuchungen, Festnahmen o. ä. 

unterstützend tätig wurde. Es ist dabei durchaus auch denkbar, dass einzelne 

Ordnungspolizisten oder Gendarmen dem Vorgehen der Staatspolizei oder aber 

dem Regime insgesamt kritisch gegenüberstanden, dies aber nicht äußerten, da die 

Furcht vor Repressionen oder auch gruppendynamische Prozesse und Effekte 

überwogen. 

                                            
42

 vgl. Gellately 1996, 47ff. 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in den ersten beiden Etappen der 

Umstrukturierung und Umerziehung der Polizei die organisatorischen und 

weltanschaulichen Grundpfeiler gesetzt wurden, um die deutsche Polizei für den 

Kriegseinsatz und die bekannten „Säuberungsaktionen“ in den besetzten Gebieten 

sowie für den „Kampf an der Heimatfront“ organisatorisch und ideologisch 

vorzubereiten. Gleichzeitig wurde die Handhabe über die Polizei von den Ländern 

auf das Reich übertragen („Verreichlichung“) und, bedingt durch die ideologische 

Zweckumwandlung der Polizei zur „Hüterin der Volksgemeinschaft“, die 

rechtliche Überprüfbarkeit ihrer Maßnahmen eingeschränkt bzw. aufgehoben 

(„Entrechtlichung“). Diese Entrechtlichung ging, laut Dahm (2008, 298) sogar so 

weit, dass nach den vorgenommen Umstrukturierungsmaßnahmen „deshalb an 

und für sich die Schaffung eines neuen nationalsozialistischen Polizeirechts 

notwendig gewesen“ wäre. Hierzu kam es jedoch nicht, da „Himmler und 

Heydrich die Polizeigesetze von Anfang an als rechtsstaatlichen Unfug 

betrachtet[en]“. Sie leiteten ihre Tätigkeit nicht aus „irgendwelchen Gesetzen ab, 

sondern aus der von Normen nicht beschränkten Führergewalt und dem gleichsam 

naturrechtlichen Auftrag, das "Lebensrecht" des deutschen Volkes zu sichern, 

seinen Bestand zu erhalten und sein Leben zu entfalten.“ (ebd.) 

In einer dritten Phase (1936 bis 1943) wurde die Polizei reichsweit Himmler 

unterstellt und sukzessive mit der SS verschmolzen
43

. Formal war dieser immer 

noch als Staatssekretär im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern dem 

Minister Frick unterstellt, de facto hatte er aber die alleinige Verfügungsgewalt 

über die gesamte Polizei. Da Himmler selbst in seiner Rolle als „Reichsführer SS“ 

der unmittelbaren Weisungsgewalt Hitlers unterstand, war die Polizei praktisch 

aus dem Innenressort herausgelöst. Erstmalig in der deutschen Geschichte waren 

alle Sparten der Polizei, nämlich Ordnungspolizei, Kriminalpolizei und 

Staatspolizei, von einer zentralen Stelle geführt: Dem Reichsführer SS und Chef 

der Deutschen Polizei (RFSSuChDtPol) Heinrich Himmler. Allein die Diktion des 

Titels, der mit einem Erlass am 17. Juni 1936
44

 eingeführt wurde, zeigt, dass es 

nicht darum ging, einen funktionsfähigen, neutralen Polizeiapparat zu etablieren, 

sondern darum, der SS über die Polizei einen verlängerten Arm zur ideologischen 
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Kriegsführung im In- und Ausland zu verschaffen. Himmler wollte „die Polizei, 

zusammengeschweißt mit dem Orden der Schutzstaffeln, zum Schutze des Volkes 

im Inneren aufbauen“ (Wilhelm 1999, 93)
45

. In der Folge wurde es zum einen 

Polizisten ermöglicht, bei besonderen Verdiensten um die SS in diese einzutreten, 

zum anderen wurde frühzeitig begonnen, „einflussreiche Positionen der Polizei 

durch "bewährte" SS-Führer“(Wilhelm 1999, 93) zu übernehmen. Schließlich 

wurden alle Angehörigen der uniformierten Vollzugspolizei per Erlass 

(5. März 1940) in die SS überführt, sofern sie zuvor einer anderen 

nationalsozialistischen Organisation wie SA oder NSKK (Nationalsozialistisches 

Kraftfahrerkorps) angehörten.  

Bereits am 26. Juni 1936 wurde die oberste Polizeiverwaltung umgebaut, 

Himmler teilte seinen Geschäftsbereich in zwei Zweige auf: das Hauptamt 

Ordnungspolizei (Leitung: SS-Obergruppenführer Kurt Daluege
46

) und das 

Hauptamt Sicherheitspolizei (Leitung: SS-Gruppenführer Reinhard Heydrich)
47

.  

Dem Hauptamt Sicherheitspolizei wurden der Sicherheitsdienst (SD)
48

, der 

nunmehr gesetzlich legitimierte außerparteiliche nachrichtendienstliche 

Kompetenzen erhielt, die Kriminalpolizei
49

 und die Geheime Staatspolizei 

unterstellt. Reichsweit wurde ein einheitliches Organisationsmodell eingeführt 

und die Macht der Gestapo sukzessive erweitert. Alle bisherigen Leitungsstellen 

der Politischen Polizei wurden in Staatspolizeileitstellen umbenannt, so auch die 

Stelle in Darmstadt, die fortan als Staatspolizeileitstelle (Stapoleitstelle) 

Darmstadt mit Dependancen im linksrheinischen Mainz und Worms 

(Stapostellen) fungierte. Darüber hinaus wurden per Erlass am 

20. September 1936 sog. Inspekteure der Sicherheitspolizei eingesetzt, die in den 

jeweiligen Ländern eine „enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 

Zentralstellen der allgemeinen und inneren Verwaltung […] sowie mit den 

Gauleitern der NSDAP und den Dienststellen der Wehrmacht“ (Wilhelm 1999, 

80) gewährleisten sollten. Diese Inspekteure unterstanden direkt dem Hauptamt 

Sicherheitspolizei und sollten damit gewährleisten, dass alle Entscheidungsträger 

in der Innen- und Wehrverwaltung im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie 
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tätig wurden. Das Preußische Landeskriminalpolizeiamt führte fortan die 

reichsweite Aufsicht über die Kriminalpolizei, es wurden modernste Systeme zur 

systematischen Erfassung von Straftätern, von Fingerabdruck- und 

Lichtbildkarteien eingeführt. 1937 schließlich wurde es in 

„Reichskriminalpolizeiamt“
50

 umbenannt Die bisherigen Landes-

kriminalpolizeiämter wurden, analog der Gestapo-Leitststellen, als 

Kriminalpolizeileitstellen bezeichnet, blieben aber immer noch organisatorisch an 

die bisherigen Polizeiverwaltungen angegliedert
51

. 

Auch im Hauptamt Ordnungspolizei, wo die bisherigen Bereiche der Ordnungs- 

und Verwaltungspolizei zusammengefasst wurden, fanden ähnliche 

Zentralisierungsmaßnahmen wie im Hauptamt Sicherheitspolizei statt. Hier 

wurden seit dem 1. September 1936 Inspekteure (der Ordnungspolizei) 

eingesetzt
52

. Sie wurden den jeweiligen Bereichen der Wehrbereichsverwaltung 

angegliedert und hatten vornehmlich den Auftrag, bereichsübergreifende 

Zusammenarbeit bei Großeinsätzen zu gewährleisten und die Aus- und 

Fortbildung in den jeweiligen Bereichen zu organisieren
53

. 1937 wurden diese 

Inspekteure nun den neu eingesetzten „Höheren SS- und Polizeiführern“ (HSSPF) 

unterstellt und zu deren Abwesenheitsvertretern für ihren jeweiligen 

Geschäftsbereich „degradiert“. Die Einsetzung dieser „Höheren SS- und 

Polizeiführer“ erfolgte, um „bei Eintritt des Mobilmachungsfalls im Rahmen der 

Reichsverteidigung eine gemeinsame Führung aller dem RFSSuChDtPol. 

unterstehenden Polizei- und SS-Kräfte in den einzelnen Wehrkreisen“ 

(Wilhelm 1999, 106) zu ermöglichen.  

Nach dem Beginn des Zweiten Weltkrieges am 1. September 1939 wurde es sehr 

früh zu einer der zentralen Aufgaben der Polizei erklärt, jeden „Versuch, die 

Geschlossenheit und den Kampfeswillen des deutschen Volkes zu zersetzen […] 

rücksichtlos zu unterdrücken.“ (Wilhelm 1999, 116). Dies war die zentrale 

Aufgabe in der vierten Phase (1939 – 1945) Dabei wurden auch sog. 

„Sonderbehandlungen“ eingeführt, die fortan im SS-Jargon für „Tötungen ohne 

justizielles Verfahren“ (ebd.) verwendet wurden. Vollzogen wurden diese 

Sonderbehandlungen in Konzentrationslagern. Die Entscheidung darüber, ob eine 
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Person einer solchen „Sonderbehandlung“ zugeführt werden sollte, oblag 

zunächst noch dem Hauptamt Sicherheitspolizei, ab 1. November 1944 ging diese 

Kompetenz auf die Staatspolizei(leit)stellen über
54

. Um eine bessere Verzahnung 

nachrichtendienstlicher und operativer Maßnahmen zu gewährleisten, wurde per 

Erlass am 1. Oktober 1939 das „Reichsicherheitshauptamt“ gegründet. In ihm 

wurden alle bisherigen Kräfte des Hauptamtes Sicherheitspolizei und des im SD-

Hauptamt tätigen Personals unter dem „Chef der Sicherheitspolizei und des SD 

(CSSD)“, Reinhard Heydrich zusammengefasst. Laut Wilhelm entwickelte sich 

diese „neue Institution […] zur Zentrale des nationalsozialistischen 

Unterdrückungs- und Vernichtungsapparates“ (Wilhelm 1999, 118) und sei 

„untrennbar mit dem Massenmord an europäischen Juden verbunden“ gewesen 

(ebd.). Es war vorrangige Aufgabe des SD, ein ungeschminktes Stimmungsbild 

über die Kriegsbegeisterung und die allgemeine Stimmung im Reich zu erheben. 

Das Reichssicherheitshauptamt (RSHA) wurde während des Krieges mehrfach 

umgebildet, bestand aber in der seit 1941 bestehenden Form bis zum 

Kriegsende.
55

 Der im RSHA befindlichen Amt IV (Gegnererforschung und –

bekämpfung), Abt. IV B (Polnische Kirchen, Juden) wurde auch im Wesentlichen 

die sog. „Gesamtlösung der Judenfrage“
56

 übertragen. 

Eine weitere Aufgabe des RSHA bestand in der „Bekämpfung aller reichs- und 

deutschfeindlichen Elemente im Feindesland rückwärts der fechtenden Truppe.“ 

(Wilhelm 1999, 126). Hierzu wurden von Sicherheitspolizei und SD sechs 

Einsatzgruppen (I-VI, später: A – D) gebildet, die unmittelbar nach Kriegsbeginn 

mit den „von ihnen an der polnischen Zivilbevölkerung begangenen Gräueltaten 

den Abscheu der Militärbefehlshaber“ (ebd.)
57

 erregt hätten. Am 

17. Oktober 1939 wurden offiziell Sondergerichtsbarkeiten für Angehörige von 

SS und Polizeiverbänden im gesonderten Einsatz erlassen
58

. De facto entband 

diese Verordnung SS- und Polizeiangehörige in den besetzten Gebieten von der 

(Militär)gerichtlichen Überprüfung ihrer Taten (eine weitere Stufe der 

„Entrechtlichung“) und ermöglichte somit fast konsequenzenlose Gräueltaten 
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gegen die Zivilbevölkerung in den besetzten Gebieten. Diese 

Sondergerichtsbarkeiten wurden an den Standorten der HSSPF eingerichtet, die 

sich vordringlich mit Fahnenflucht und Wehrkraftzersetzungsdelikten 

beschäftigten. Spätestens mit dem „Russland - Feldzug“, d. h. mit Beginn der 

kriegerischen Handlungen auf dem Gebiet der Sowjetunion am 22. Juni 1941, 

wurden die vier Einsatzgruppen (A-D) auch von Kräften der Ordnungspolizei in 

Form sog. Polizeibataillone
59

 unterstützt.  

In Polen wurden feste Dienststellen der Sicherheits- und Staatspolizei 

eingerichtet, die Einsatzgruppen von Sicherheitspolizei bzw. die Bataillone der 

Ordnungspolizei wurden den entsprechenden Heeresgruppen angegliedert. Sie 

waren, wie die jüngere Forschung zeigt, auch an Mordaktionen gegenüber 

polnischen Juden oder Kriegsgefangenen beteiligt. So waren kleinere Gruppen des 

Polizeibataillons 101 aus Hamburg 1941 bei der Begleitung von aus der 

Hansestadt abgehenden „Judentransporten nach Lodz, Minsk und Riga“ 

(Wilhelm 1999, 158) befasst. Wilhelm (ebd., 163 ff.) gibt eine genauere Übersicht 

über die Verwicklung der einzelnen Bataillone und Schutzmannschaften in den 

Holocaust. Den aktuelleren Forschungsstand beschreiben bspw. Browning (1993), 

Goldhagen (2000), Curilla (2006 und 2011) und Klemp (2011). Wilhelms Kern-

aussagen über die Beteiligung der Polizei in großer Zahl am Holocaust bleibt da-

bei jedoch unangefochten. 

2.2.1. Situation auf dem Gebiet des ehemaligen Volksstaates Hessen 

Spätestens mit der Gleichschaltung der Länder im Jahre 1934 und mit der 

Besetzung des demilitarisierten Rheinlandes 1935 (zu dem auch die ehemalige 

Provinz Rheinhessen zählte), war die Situation im Volksstaat Hessen vergleichbar 

mit der in anderen Gebieten des Reiches. 1935 befanden sich auf dem Gebiet der 

Provinz die beiden Polizeidirektionen Mainz und Worms
60

, in Mainz befand sich 

außerdem eine Staatspolizeistelle, die der Leitstelle in Darmstadt angegliedert 

war. Daneben gab es in Bingen und Alzey noch sog. Polizeiämter, die an die 

Direktionen angegliedert waren. Insgesamt waren 1935 laut Koch (vgl. Fußnote 

60) in Hessen 1271 Polizisten bei der der Landespolizei eingesetzt (davon 16 im 

Innendienst), 271 bei der Verwaltungspolizei, 1137 im Revierdienst der 
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Schutzpolizei, 304 bei der Gendarmerie, 150 bei der staatlichen Kriminalpolizei 

sowie 50 SS-Angehörige als Hilfspolizisten. 

Die Staatspolizeistelle in Darmstadt stand in einem besonderen Verhältnis zur 

politischen Leitung des Landes: Heinz Leiwig stellt 1987 dar, dass der Leiter der 

Staatspolizeileitstelle in Darmstadt auch politischer Referent sowohl bei den 

jeweiligen Regierungspräsidenten als auch später beim Reichsstatthalter
61

 

gewesen ist. Es hätten klare Weisungsverhältnisse der staatspolizeilichen 

Leitstelle gegenüber den Landräten bestanden, die Landräte wären „praktisch 

Handlanger der Gestapo“ (Leiwig 1987, 34) gewesen. In seinem zitierten Werk 

listet Leiwig auch die Leiter der Stapoleitstelle in Darmstadt bzw. der Stapostelle 

in Mainz auf (ebd. 34 - 35). Leiwig (ebd., 36 - 37) spricht von mehreren 

„besonderen Aktivitäten“ der Stapostelle in Mainz: 

So sollen ihre Angehörige unter anderem bei Durchsuchungsmaßnahmen bei 

mehreren demokratischen Zeitungen in Mainz und Umgebung beteiligt gewesen 

sein (7. März 1933). Ferner hätten sie sich an der Sicherung mehrerer Durch-

fahrtsstraßen aus Anlass des Besuches Adolf Hitlers in Mainz am 

10. Oktober 1938 beteiligt.  

Am 25. Mai 1940 sei die Meldung aus Mainz an die Stapoleitstelle in Darmstadt 

gegangen, dass „Mainz [nun] zigeunerfrei“ (ebd. 36) sei. Die Meldung sei erfolgt, 

nachdem die letzten 104 „Zigeuner“ an ein Konzentrationslager „überwiesen“ 

worden seien. Am 7. Januar 1944 fand ein letzter Transport von noch im Zustän-

digkeitsgebiet verbliebenen jüdischen Witwen und zwei Nieder-Olmern „Neger-

mischlingen [sic!]“ in das KZ Theresienstadt statt. 

Leiwig gibt an, dass sich Mitarbeiter der Stapostelle am 16. März 1945 nach 

Vernichtung aller Unterlagen auf rechtsrheinisches Gebiet „abgesetzt“ (ebd., 37) 

hätten.  

 

Die Polizei des Dritten Reiches war in Hessen und anderswo binnen weniger 

Jahre zu einem Instrument des Nationalsozialismus geworden. Sie war aktiv am 

Staatsterror des „Dritten Reiches“ beteiligt, sei es durch Verhaftung und 
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„Beseitigung“ politischer Gegner, insbesondere in den Jahren vor dem Zweiten 

Weltkrieg, sei es durch Bespitzelung, Verhaftung und Deportation von Kriegs- 

oder Regimegegnern oder sei es durch aktive Teilnahme am Genozid bzw. am 

Holocaust in den besetzten Ostgebieten. Die Beteiligung ging durch alle Zweige 

der Polizei und betraf sowohl Staatspolizei, SD wie auch Ordnungspolizei. Von 

dieser Entwicklung war auch die Polizei im Bereich der ehemaligen Provinz 

Rheinhessen nicht losgelöst. Auch hier war aus dem „Freund und Helfer“ der 

Weimarer Republik ein Unterdrückungs- und Verfolgungsinstrument des „Dritten 

Reiches“ geworden. 

2.3.  Die Polizei nach 1945 

In den ersten knapp zehn Jahren nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war die 

Polizei in Deutschland und auch in Rheinhessen einem steten Wandlungsprozess 

unterworfen. Reinke / Fürmetz (2000, 67) fassen dies wie folgt zusammen: „Die 

Geschichte der Polizei in Deutschland vom Ende des "Dritten Reiches" bis zum 

Beginn der 50er Jahre steht in einem markanten Spannungsfeld von Neubeginn 

und Kontinuität.[…] Veränderungen, die gleichermaßen die Institution Polizei wie 

auch ihr Personal betreffen […] auch die Wiederherstellung von Merkmalen des 

"Status quo Ante".“ 

Mit der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen Wehrmacht vor den 

alliierten Siegermächten vom 8. Mai 1945 endete der Zweite Weltkrieg in Europa. 

Deutschland als Staat hörte auf zu existieren, das Reichsgebiet wurde von den 

Siegermächten besetzt und sukzessive in verschiedene Besatzungszonen 

eingeteilt. Wie das gesamte Reichsgebiet wurde das Gebiet der Stadt Berlin in 

vier Sektoren der jeweiligen Besatzungsmächte eingeteilt. Nach verschiedenen 

Gebietsabtretungen an Polen und Frankreich wurde schließlich das Gebiet der 

heutigen Bundesrepublik Deutschland unter den vier Besatzungsmächten 

(Republik Frankreich (F), Vereinigte Staaten von Amerika (USA), Königreich 

Großbritannien und Nordirland (GB) und Union der Sozialistischen 

Sowjetrepubliken / Sowjetunion (UdSSR)) aufgeteilt. Die Regierungen der vier 

genannten Staaten übernahmen am 5. Juni 1945 mit der „Berliner Erklärung“ 

offiziell die Regierungsgewalt auf dem Gebiet des ehemaligen Deutschen 

Reiches, die Grenzen wurden auf die Reichsgrenzen vom 31. Dezember 1937 
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festgesetzt. Den jeweiligen Militärverwaltern oblag die gesamte politische, 

wirtschaftliche und kulturelle Verwaltung der jeweiligen Gebiete.  

Das Vorgehen der einzelnen Besatzungsmächte sollte im Alliierten Kontrollrat 

(für Berlin: Alliierte Kommandantur) koordiniert werden, von dort aus wurden 

auch wichtige Impulse in Form der Kontrollratsgesetze zum politischen 

Wiederaufbau in den Besatzungszonen gegeben, unter anderem wurden von hier 

aus die sog. Nürnberger Prozesse initiiert. Der Alliierte Kontrollrat (AK) 

konstituierte sich am 30. Juli 1945 auf der Potsdamer Konferenz, wo sich die 

alliierten Siegermächte (außer Frankreich) trafen, um über die Zukunft des 

besetzten Deutschlands zu beraten. Dabei bildeten die vier großen „D“, wie sie 

im Potsdamer Abkommen von 2. August 1945 beschrieben wurden, die 

Grundsätze für die politische Gestaltung in den Besatzungszonen: 

Denazifizierung (Politische Säuberung vom Geist des Nationalsozialismus in 

allen gesellschaftlichen Schichten und Gruppen), Demilitarisierung 

(vollständiger Abbau bzw. Rückbau der bestehenden Wehr- und 

Rüstungsindustrie, so dass von Deutschland nie mehr die Gefahr eines 

Angriffskrieges ausgehen konnte), Demokratisierung (endgültige Umgestaltung 

des politischen Lebens in Deutschland auf demokratischer Grundlage) und 

Dezentralisierung (Übertragung von politischen Aufgaben, Zuständigkeiten, 

Ressourcen und Entscheidungsbefugnissen an mittlere (z. B. Provinzen, Distrikte, 

Regionen) und untere Ebenen (Städte, Gemeinden, Dörfer).  

Auf die Polizei übertragen bedeutete die Denazifizierung zum einen die „sofort 

verfügte Auflösung spezifisch nationalsozialistischer Spezialpolizeien, etwa der 

Gestapo“ (Reinke / Fürmetz 2000, 70) und zum anderen „primär die systemati-

sche personelle "Säuberung" des verbliebenen bzw. zu rekrutierenden Polizeiper-

sonals von aktiven und zum Teil auch von nominellen Parteigängern des NS-

Regimes“ (ebd.). Diese operierten jedoch mit recht unterschiedlichen Standards, 

so seien die Briten und Franzosen wesentlich pragmatischer verfahren als die üb-

rigen Besatzungsmächte. Sie betrieben „anstelle rigoroser Entlassungen eine Art 

Kompromißstrategie betreiben, um eine Mindesteffizienz der neuen Polizeistellen 

zu gewährleisten“ (ebd.).  

Die Demilitarisierung bedeutete das Ausschalten „truppenpolizeilicher, militä-

risch organisierter Formationen“, dazu zählte auch die Bereitschaftspolizei (ebd., 

70) als Teil der ehemaligen Ordnungspolizei sowie die Unterbindung des Fortle-
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bens eines „militärischen Geistes“ (ebd., 70) in der Polizei, dazu zählte vor allem 

die Einführung ziviler Uniformen und Dienstrangbezeichnungen.  

Auch auf dem Gebiet der Demokratisierung gab es, je nach Besatzungsmacht, 

unterschiedliche Auslegeweisen, die auf einem jeweils sehr unterschiedlichen 

Demokratieverständnis der verschiedenen Besatzungsmächte fußten. So waren die 

Vorstellungen der Westalliierten einer Demokratie doch stark abweichend von der 

kommunistischen Idee einer „Volksdemokratie“. Den Besatzungsmächten ge-

meinsam waren nur Umerziehungsprogramme und die „Entpolizeilichung der 

Verwaltung“, d. h. „die Trennung von Vollzugspolizei und innerer Verwaltung“ 

(ebd. 71)
62

 

Unter Dezentralisierung verstanden die Besatzungsmächte, dass die „Polizei 

primär unter lokale Verantwortlichkeit“ (Reinke / Fürmetz 2000, 70) gestellt 

wurde und damit die zentralistische Struktur der Polizei des Dritten Reiches 

beseitigt werden sollte. Dies sollte zum einen der inneren Befriedung der 

Besatzungszonen dienen, zum anderen entsprach dies auch dem politischen 

Selbstverständnis, vor allem der anglikanischen Besatzungsmächte.  

Insgesamt aber schlussfolgern die genannten Autoren, dass die „die interalliierten 

Absprachen über die künftige Reorganisation der deutschen Polizei […] spärlich 

gewesen seien. Verbindlich vom Alliierten Kontrollrat beschlossen werden Ende 

1945 bzw. Mitte 1946 lediglich die vorsichtige Wiederbewaffnung der deutschen 

Polizeikräfte und das Verbot einer Politischen Polizei.“ (ebd.) 

2.3.1. Polizeipolitik in der amerikanischen und der französischen 

Besatzungszone  

Diese Entwicklungen vollzogen sich auch auf dem Gebiet des heutigen 

Rheinland-Pfalz bzw. auf dem Gebiet der ehemaligen Provinz Rheinhessen des 

Volksstaates Hessen (s. u.), das damals zunächst zur Amerikanischen (bis zum 10. 

Juli 1945) und danach zur Französischen Besatzungszone (ABZ bzw. FBZ) 

gehörte.  

Die Grundlagen der Polizeipolitik in der amerikanischen Besatzungszone stellten 

zunächst sog. „Technical Manuals“, also Handbücher, mit „Anweisungen an die 
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Vorsteher der deutschen Polizeibehörden“ (ebd., 78), dar. Danach wurden diese 

durch die „Direktive des Oberkommandos der amerikanischen Streitkräfte in 

Europa (USFET) vom 7. Juli 1945, Abschnitt VII“, ersetzt, die klar die 

Zuständigkeiten der deutschen und der amerikanischen (Militär-) Polizei regeln 

sollte.  

Frankreich selbst, das ebenfalls unter den politischen und wirtschaftlichen Folgen 

des Weltkrieges litt, war, wie die Sowjetunion auch, in erster Linie an Reparati-

onsleistungen aus der Besatzungszone interessiert. Für eine auf Langfristigkeit 

und auf langsames Heranwachsen demokratischer Strukturen ausgelegte Besat-

zungspolitik fehlten den Franzosen vermutlich der Wille und auch die notwendi-

gen finanziellen Ressourcen. Ziel der Franzosen war es vor allem, ein militäri-

sches Widererstarken ihres östlichen Nachbarn zu verhindern, Aufgaben der inne-

ren Verwaltung und Sicherheit wurden frühestmöglich in die Verantwortung der 

Einheimischen gelegt.  

Zunächst war auch in der FBZ die Polizeipolitik von einer „Dezentralisierung der 

Polizei bis auf kommunale Ebene“ (Reinke / Fürmetz 2000, 73) geprägt. Nach 

Einrichtung der Regierungspräsidien bzw. des Oberregierungspräsidiums Hessen-

Pfalz (s. u.) ging auch die Polizeihoheit teilweise von den Kommunen auf diese 

überregionale Regierungsbehörde über:  

Gemäß Rundverfügung des Oberregierungspräsidiums Hessen-Pfalz vom  

1. Oktober 1946 galten als „ordentliche Polizeibehörden“ die Regierungspräsidien 

als Landespolizeibehörden, ihnen nachgeordnet waren Kreispolizeibehörden bzw. 

Landräte und Ortspolizeibehörden bzw. Bürgermeister. Daneben gab es bei größe-

ren Städten und Gemeinden (über 5.000 bzw. 10.000 Einwohnern) auch die Mög-

lichkeit, Polizeiämter bzw. Polizeidirektionen einzurichten (sog. Besondere Poli-

zeibehörden). In Rheinhessen war dies in Mainz und Worms der Fall. Die Polizei 

war in Ordnungspolizei, Kriminalpolizei, Gendarmerie und Verwaltungspolizei 

gegliedert, die Ordnungspolizei war auf Städte mit mehr als 5.000 Einwohner 

beschränkt und ihre Stärke in Relation zu den dort gemeldeten Einwohnern ge-

setzt. Für die Bewältigung kriminalpolizeilicher Aufgaben wurde bereits die Ein-

richtung eines Landeskriminalamtes bei der Landespolizeidirektion (der Landes-

polizeibehörde) verfügt, den Polizeidirektionen wurde es ermöglicht, Kriminalab-

teilungen einzurichten.  
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Da die Französische Zivilregierung diesem Erlass zustimmte, ist davon auszuge-

hen, dass die erkennbaren Abweichungen vom Dezentralisierungsgedanken 

durchaus gewollt waren und sich schlicht aus der kriminalpolizeilichen Notwen-

digkeit ergaben. Reinke / Fürmetz merken hierzu an, dass „anders als die restli-

chen drei Besatzungsmächte“ die „Franzosen […] auch nicht auf der konsequen-

ten Ausgliederung der Verwaltungspolizei“ (ebd.) beharrten. Dies zeigt sich auch 

in vg. Verfügung, wo die Verwaltungspolizei als gleichmäßiger Zweig neben 

Kriminal-, Ordnungspolizei und Gendarmerie aufgeführt wurde. Reinke / Fürmetz 

kommen zu dem Schluss, dass dieser Aufbau der „französischen Verwaltungs- 

und Polizeitradition“ (ebd.) entsprochen und auch der Einflussnahme durch Ver-

waltungsträger der Weimarer Republik unterlägen hätte, die sich ebenso in der 

„kontinentaleuropäischen Polizeitradition“ (ebd. 74) wähnten. Ob auch Jakob 

Steffan zur Gruppe der „Verwaltungsträger der Weimarer Republik“ gehörte, ließ 

sich nicht feststellen. Gewisse Kontinuitäten in der Polizeiorganisation sind auch 

nicht von der Hand zu weisen, vor allem die Gliederung in Ordnungspolizei (im 

urbanen) und Gendarmerie (im ländlichen Bereich), die auch der Teilung zwi-

schen Gendarmerie Nationale und Police Nationale in Frankreich ähnelte und 

gleichzeitig gerade im rheinhessischen Bereich teilweise jahrhundertealte Wur-

zeln hatte (so gab es bereits im Großherzogtum Hessen zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts Landjäger, später Gendarmen).  

Auch der Ministerpräsident der provisorischen Landesregierung (s. u.), 

Dr. Wilhelm Boden
63

, sprach in der zweiten Sitzung der Beratenden 

Landesversammlung (BLV) am 5. Dezember 1956
64

 davon, dass die Polizei 

„dezentralisiert“ sei. Boden sprach aber weiter: „Ihr fehlen Kräfte, die eine 

ausreichende Schulung und Erfahrung besitzen, was um so mehr in die 

Erscheinung tritt, als die heutige Zeit besonders hohe Anforderungen an die 

Polizeiorgane stellt. Das durch die Not der Zeit verursachte Anwachsen von 

Eigentumsdelikten und insbesondere des Schwarzhandels bedingen 

durchgreifende Maßnahmen. […]. Dabei muß aber alles geschehen, um Mißgriffe 

und besondere Härten nach Möglichkeit zu vermeiden.“ 
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 zu Dr. Wilhelm Boden (s. Glossar) 
64

 Protokoll über die 2. Sitzung der BLV vom 5. Dezember 1946 (Drucksache Nr. 2), Archiv LT 

PR, Best. DS. 2 vom 5. Dezember 1946 
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Weitaus kritischer äußern sich Reinke / Fürmetz (2000, 74) zur Entnazifizierung 

in der französischen Besatzungszone: „Auch die personelle "Säuberung" der Poli-

zei wird klar den weitergehenden Zielen der französischen Nachkriegspolitik un-

tergeordnet und deshalb nur halbherzig durchgeführt.“ 

Dabei sehen sie einen deutlichen Unterschied zwischen der Polizeipolitik der sow-

jetischen Besatzungszone (SBZ) und der der Westzonen: „Trotz vielfältiger Be-

mühungen, nach 1945 einen personellen Neuanfang zu versuchen, fallen die Re-

sultate der "Säuberungen" innerhalb der Polizei in den einzelnen Besatzungszonen 

sehr unterschiedlich aus. Während in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) das 

Polizeipersonal innerhalb kürzester Frist fast komplett ausgetauscht wird, hat die-

ser Vorgang in den anderen Besatzungszonen oft den Charakter eines Kompro-

misses zwischen den Notwendigkeiten einer effizienten Aufrechterhaltung des 

polizeilichen Dienstbetriebes und dem moralischen wie auch politischen An-

spruch, Nationalsozialisten und "Militaristen" aus den Rängen der Polizei zu ent-

fernen.“ (Reinke / Fürmetz 2000, 68). Auch durch organisatorische und taktische 

Kontinuitäten, also die Anlehnung an die Struktur und den Aufbau der Polizei in 

der Weimarer Republik oder das Vorgehen von geschlossenen Verbänden hätten 

sich vorhandene Denkweisen und Feindbilder erhärtet oder sogar verschärft (vgl. 

ebd.). 

Dies entspricht freilich nicht der Darstellung der Situation in der Öffentlichkeit 

der damaligen Zeit. In einem Artikel im „Neuen Mainzer Anzeiger“ äußerte sich 

der damalige Landespolizeipräsident im Regierungspräsidium Rheinhessen, Karl 

Zörgiebel
65

, zum Stand der Entnazifizierung: „Die Entnazifizierung der Polizei ist 

durchgeführt. Die letzten kleinen Reste passieren gegenwärtig den 

Entnazifizierungs - Ausschuß beim Oberregierungspräsidium Hessen-Pfalz und 

dürften in kürzester Zeit abgeschlossen sein. Ich hoffe, daß wir baldigst wieder 

eine Polizei haben werden, die allen Anforderungen gewachsen ist und das volle 

Vertrauen der gesamten Bevölkerung genießt.
66

“ 

Auch wenn der Grad der individuellen Denazifizierung jedes einzelnen Polizisten 

nur schwer nachvollzogen werden kann, so ist es jedoch sehr wohl 

nachvollziehbar, dass aus pragmatischen Erwägungen heraus ein vollständiger 

Austausch des Personalkörpers nicht vorgenommen wurde, insbesondere, wenn 
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 zu Karl Zörgiebel (s. Glossar) 
66

 vgl. Zörgiebel (1945)  
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man bedenkt, dass die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

eines der höchsten Ziele auch der Französischen Besatzungsmacht war und diese 

dabei die eigenen Ressourcen weitestgehend schonen wollte. Fest steht aber auch, 

dass mit Jakob Steffan als Regierungspräsidenten und Karl Zörgiebel als 

Landespolizeipräsident zumindest die Führungsspitze der Polizei in Rheinhessen 

als ganz klar entnazifiziert zu erachten ist. Unbestritten ist auch, dass die nicht 

vollständige Entnazifizierung nicht nur auf den Polizeibereich beschränkt war, 

sondern auch für den gesamten Bereich des politischen und gesellschaftlichen 

Lebens in Rheinland-Pfalz. Die Gründe hierfür dürften vielfältiger Natur gewesen 

sein: „Die Entnazifizierung, der Versuch zur Sühne politischer, nicht 

strafrechtlicher Schuld, scheiterte. Der immense Verwaltungsaufwand konnte 

angesichts der allgemeinen Notlage der deutschen "Zusammenbruchsgesellschaft" 

immer schwerer gerechtfertigt werden. In der Bevölkerung war [sic] schon nach 

wenigen Monaten der Wille und die Einsicht in die Notwendigkeit einer 

politischen Säuberung erlahmt. Den Entnazifizierungsorganen fehlte es zudem an 

einer ausreichenden Unterstützung durch die deutsche Verwaltung in vielen 

Fällen auch durch die regionale oder lokale Militärregierung - Sachzwänge 

erhielten oftmals Vorrang vor dem politischen Ziel der Entnazifizierung.“ (Möhler 

1997, 93) 

2.3.2. Polizeipolitik in der Bundesrepublik und in Rheinland-Pfalz bis 1951 

Der zunehmende Ost-West-Konflikt und die beginnende sowjetische Politik, 

Satellitenstaaten aufzubauen (Polen, Ungarn, Tschechoslowakei) und diese in den 

sog. Ostblock einzureihen, führte dazu, dass das Vertrauen zwischen den 

Westalliierten (F, GB, USA) und der Sowjetunion schwand. Dies wurde durch 

verschiedene wirtschaftspolitische Auffassungen im AK noch verschärft. So 

begann die Sowjetunion in der SBZ damit, Sowjetische Aktiengesellschaften zu 

gründen und zu fördern anstatt sie zu demontieren, Großbritannien kam in 

erhebliche wirtschaftliche Engpässe durch die hohen Besatzungskosten und die 

USA pochten auf die Einheit des deutschen Wirtschaftsraumes. Da innerhalb des 

AK hierüber keine Einheit mehr erzielt werden konnte, schloss sich die Britische 

und die Amerikanische Besatzungszone am 1. Januar 1947 zur Bizone zusammen, 

der erst am 8. April die Französische Besatzungszone beitrat (Trizone).  
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Nach Vollzug der beiden Staatsgründungen der Bundesrepublik Deutschland (am 

23. Mai 1949 durch Verabschiedung des Grundgesetzes) und der Deutschen 

Demokratischen Republik (7. Oktober 1949) sowie durch die Aufnahme der 

beiden Staaten in verschiedene Militärbündnisse (BRD-Beitritt zur NATO am 

6. Mai 1955, DDR-Beitritt zum Warschauer Pakt am 28. Januar 1956) wurde es 

notwendig, beide Staaten auch militärisch souverän zu machen. So erfolgte am 

10. Oktober 1955 die Gründung der Bundeswehr, am 18. Januar 1956 wurde die 

Nationale Volksarmee gegründet. Damit war die 1945 noch als zentrales Element 

der Alliierten Besatzungspolitik geltende Demilitarisierung auf beiden Seiten des 

nun bestehenden „Eisernen Vorhangs“ ad absurdum geführt.  

Bereits zuvor, am 17. Mai 1947 wurde das Land Rheinland-Pfalz gegründet 

(s. u.). Am gleichen Tage ging auch die Polizeigewalt auf das neu gegründete 

Land über. In einer Verordnung der Landesregierung vom 16. Mai 1947 wurden 

die Regelungen des vorherigen Oberregierungspräsidiums Hessen-Pfalz 

weitestgehend aufgegriffen, vor allem was die Stärke und Bezeichnung der 

einzelnen Polizeibehörden anging. Neu war hingegen, dass nun die 

Weisungsgewalt über alle Polizeibehörden auf das Land überging, die Kommunen 

führten lediglich noch die Dienst- und Fachaufsicht. So stellt die Verordnung ganz 

klar fest „Die Polizei ist Angelegenheit des Staates“. Die Verordnung übertrug 

ferner weitere Regelungskompetenzen über die künftige Organisation der Polizei 

an das Innenministerium (dem Jakob Steffan zunächst vorstand). Hierdurch wurde 

eine weitere Zentralisierung der Polizei (bezüglich der Organisation und Aufsicht) 

vorgenommen, die wiederum im Gegensatz zur Maxime der Dezentralisierung 

stand. 

Auch auf Bundesebene erfolgte eine Abkehr von alliierten Vorgaben. Seitens der 

westlichen Militärgouverneure wurden in dem sog. „Polizeibrief“ (14. April 1949) 

der im Entstehen begriffenen Bundesrepublik Deutschland bereits wieder eine 

zentrale Grenzpolizei (Bundesgrenzschutz, gegründet am 16. März 1951) und eine 

zentrale Kriminalpolizei (Bundeskriminalamt, gegründet am 16. März 1951) zu-

gestanden, die aber keine Weisungsbefugnisse gegenüber den Länderpolizeien 

hatten. Somit waren auf Bundesebene zwei der vier „D´s“, nämlich die 

Demilitarisierung (der Bundesgrenzschutz bildete am Anfang an eindeutig 

militärischen Geräten wie Panzerfäusten und Handgranaten aus) und die 

Dezentralisierung der Polizei aufgeweicht. 
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Bei den Länderpolizeien wurden Anfang der 1950er Jahre wieder geschlossene 

Einheiten aufgestellt, durch ein bundesweites Verwaltungsübereinkommen wurde 

am 27. Oktober 1950 der Grundstein für die Gründung der Bereitschaftspolizeien 

der Länder gelegt. Am 8. Oktober 1951 wurde die Bereitschaftspolizei in 

Rheinland-Pfalz gegründet. Damit waren auch hier, knapp sechs Jahre nach dem 

Potsdamer Abkommen, wieder geschlossene polizeiliche Einheiten gebildet 

worden. 

3. Jakob Steffans Leben und Wirken 

3.1.  Persönlicher Werdegang 

Jakob Steffan wurde Silvester 1888 im rheinhessischen Oppenheim als das 

sechste und letzte Kind des Tagelöhners Jakob Steffan sen. und seiner Ehefrau 

Caroline geboren. Er absolvierte nach dem Besuch der Volksschule eine 

kaufmännische Lehre und entstammte dem klassischen „Arbeitermilieu“ der 

vorletzten Jahrhundertwende.  

Nach Ende der kaufmännischen Lehre war er zunächst in einem 

Rechtsanwaltsbüro, danach in einem chemischen Werk tätig. Als erste Zäsur in 

seinem Lebenslauf ist, wie in dem seiner Altersgenossen auch, der Erste 

Weltkrieg zu sehen, an dem Jakob Steffan „als Gefreiter des 1. Nassauischen 

Feldartillerie Regiments Nr. 27 Oranien“ (Schiffel 2010, 41) teilnahm und 

mehrfach ausgezeichnet wurde.
67

 Nach dem Ersten Weltkrieg arbeitete er 

zunächst als kaufmännischer Angestellter, dann als Prokurist und wurde 

schließlich (1928) Teilhaber einer Weinbrennerei in Oppenheim. Am 

28. April 1928 heiratete er die Nichte des mit ihm befreundeten Ludwig 

Schwamb, Frau Marie Eleonore Leist, in Darmstadt. Aus dieser Ehe ging das 

einzige gemeinsame Kind, Lothar Steffan (19. Januar 1929), hervor. 1938, 

während seiner Inhaftierung, wurde die Ehe wieder geschieden
68

. 

                                            
67 

laut Schiffel (2010, 41) waren es: das Eiserne Kreuz 2. Klasse, die hessische Tapferkeitsmedaille 

und das hessische Kriegsehrenzeichen
 

68
 Ob und inwiefern die Scheidung auf Druck der Nationalsozialisten erfolgt, konnte nicht belegt 

werden. Gleichwohl ist es aufgrund der mit der Inhaftierung verbundenen Entziehung der wirt-

schaftlichen Lebensgrundlagen der Familie (Steffan wurde u. a. die Weinbrennerlizenz entzogen) 

sowie der daraus resultierenden sozialen Diskriminierung als sehr wahrscheinlich zu erachten, dass 

dieser Druck zumindest mit ursächlich für die Trennung gewesen ist. 



Masterarbeit „Jakob Steffan“ Jakob Steffans Leben und Wirken Seite - 40 - 

 Seite - 40 -  

Während der gesamten Zeit des Dritten Reiches wurde Steffan von den 

Nationalsozialisten verfolgt, verhaftet und im KZ Dachau misshandelt. Dabei 

erlitt er massive Verletzungen, die ihn den Rest seines Lebens zeichneten 

(Schiffel 2010, 82). Er beteiligte sich nachweislich nach seiner Entlassung aus 

dem KZ ab ca. 1940 am sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen Widerstand im 

Rhein-Main-Gebiet (s. u.). Nach dem Krieg wurde Steffan am 3. März 1945 

zunächst Polizeipräsident, ab Mai des Jahres Regierungspräsident in Rheinhessen. 

Es folgten weitere Spitzenämter in der Politik auf Landesebene als Innen- und 

Sozialminister. 1950 schied er aus der Regierung aus und legte 1951 sein 

Landtagsmandat nieder. Er verstarb am 9. Februar 1957 in Mainz an einem 

Magen- und Herzleiden, die teilweise ebenfalls aus seiner Inhaftierung in Dachau 

herrührten. 

Steffan wurde am 7. Juni 1946 zum Ehrenbürger seiner Geburtsstadt Oppenheim 

ernannt
69

, ein Jahr später, am 22. Mai 1947, Ehrensenator der Johannes-

Gutenberg-Universität in Mainz. 

3.2.  Politischer Werdegang bis 1933 

Jakob Steffan trat 1912 in die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ein und 

blieb bis zu seinem Lebensende am 9. Februar 1957 auch Mitglied. 

Über die Aktivitäten Steffans in der SPD vor 1919 ist wenig bekannt. Jakob 

Steffan war während der gesamten Zeit der Weimarer Republik in seiner Heimat 

Rheinhessen politisch örtlich und überörtlich aktiv: Von 1919 bis 1933 war er 

Mitglied des Stadtrates in Oppenheim, von 1919 bis 1925 hatte er dort die 

Funktion des Beigeordneten inne
70

. In dieser Zeit wirkte er ebenfalls als Mitglied 

des Kreistages. Darüber hinaus gehörte er zwischen 1923 und 1933 dem 

Provinziallandtag der Provinz Rheinhessen an. Zwischen 1923 und 1929 diente er 

zugleich dem Provinzialausschuss Rheinhessen, beides regionale 

parlamentarische Gremien des Volksstaates Hessen. 1927 bis 1933 war er 

Landtagsabgeordneter des Volksstaates Hessen. Nach den Reichstagswahlen im 

Juli 1932 wurde er für vier Monate Reichstagsabgeordneter des Wahlkreises 33 

Hessen-Darmstadt.  
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 LA SP, Best. J 76 Nr. 2156. Ernennungsurkunde zum Oppenheimer Ehrenbürger, 7. Juni 1946 
70

 LA SP, Best. U 298 Nr. 369 f: In einem Schreiben teilt Steffan dem Bürgermeister von 

Oppenheim, Dr. Rhumbler, mit, dass er sein Amt niederlege 
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Sein kommunalpolitisches Wirken war nach Einschätzung Schiffels von einem 

ausgesprochenen Gerechtigkeitsempfinden (Schiffel 2010, 46) und dem 

Engagement für (sozial) Schwache (ebd., 47) geprägt.  

Gemäß den Aussagen des Landrates des Landkreises Mainz, Rüffer, vom 7. Janu-

ar 1950 und des Bezirkssekretärs der SPD im Bezirk Rheinhessen vom 9. Januar 

1950
71

 war Steffan vom damaligen Hessischen Innenminister Wilhelm Leuschner 

ab 1. April 1933 als Ministerialrat im Innenministerium in Darmstadt vorgesehen.  

3.2.1. Verbindungen Steffans zur Polizei vor 1933  

Aufgrund seiner regionalpolitischen Tätigkeit sind Kontakte Jakob Steffans mit 

der Polizei vor 1912 nicht unwahrscheinlich, wenn auch nicht belegt. Dies liegt 

vor allem daran, dass unter dem damals vorherrschenden „weiten Polizeibegriff“ 

(vgl. Kap. 1.1), bei nahezu jeglicher kommunalpolitischer Tätigkeit auch ein 

Bezug bzw. ein Kontakt zur Polizei zu unterstellen war, sei es bei baurechtlichen 

Angelegenheiten (Baupolizei), einem klassischen Feld kommunalpolitischer 

Aktivität, sei es bei konzessionellen Fragen (Zulassung als Weinhändler o.ä.), die 

in den Bereich der Gewerbepolizei zu subsumieren sein dürften oder bei 

vergleichbaren Angelegenheiten regionalpolitischer Bedeutung. Belege hierfür 

fehlen allerdings. 

Der erste überlieferte Kontakt Steffans mit der Polizei datiert aus dem Jahr 

1912
72

: In diesem Jahr wurde Steffan in einem Prozess vor dem Mainzer Landge-

richt verdächtigt, einem rheinhessischen Weinhändler zur Flucht verholfen zu 

haben, dem wegen Wechselfälschung und betrügerischen Bankrottes der Prozess 

gemacht werden sollte. Steffan war zu dieser Zeit als Angestellter in einer An-

waltskanzlei beschäftigt, er wurde zunächst zu zwei Wochen Gefängnis verurteilt, 

danach freigesprochen.  

Gerade gegen Ende der Weimarer Republik, als die Auseinandersetzungen der 

politischen Parteien vermehrt außerhalb des Parlaments, auf der Straße 

ausgetragen wurden, kam es vermehrt zu Kontakten Steffans mit der Polizei, sei 
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 vgl. LHA KO, Best. 860P, Nr. 10767 
72

 vgl. Schiffel 2010, 54; dort: LA SP, Best. V 52 Nr. 656. Steffan an den 

Oberlandesgerichtspräsidenten Dr. Krüger, 22. Juni 1950. siehe auch LA SP, Best U 298 Nr. 330 

Fol. N. Prozessunterlagen zu dem Fall Schober 



Masterarbeit „Jakob Steffan“ Jakob Steffans Leben und Wirken Seite - 42 - 

 Seite - 42 -  

es als Beschuldigter oder als Opfer, da die Radikalisierung der Politik auch vor 

Steffans Heimatstadt Oppenheim nicht Halt machte.  

Aus den Kommunalwahlen vom 17. November 1929 ging die SPD zwar als 

stärkste Fraktion im Oppenheimer Stadtrat hervor (Schiffel 2010, 47), jedoch 

kommt Schiffel zu dem Schluss, dass gegen Ende der Weimarer Republik, 

„Parteipolitische Auseinandersetzungen […] die Stadtratsarbeit“ (ebd., 58) 

dominiert hätten. Steffan wie auch andere Stadtratsmitglieder hätten dazu 

beigetragen „dass die Sitzungen [des Stadtrates] häufig ausfallen mussten oder nur 

ein geringer Teil der Mitglieder anwesend war.“ (ebd.). Schiffel (ebd.) bezeichnet 

die Zustände im Oppenheimer Stadtrat als Beleg dafür, wie wenig das 

„demokratische System der Weimarer Republik gefestigt“ gewesen sei. 

In dem beginnenden „Straßenkampf“ war auch Steffan verwickelt, er habe sich 

„schon vor Beginn der Diktatur […] in zahlreiche Auseinandersetzungen mit den 

ortsansässigen Nationalsozialisten“ (ebd.) verwickelt. So wurde am 8. März 1930 

die Parteifahne der SPD aus Steffans Garten entwendet, der Vorgang wurde 

angezeigt, drei ermittelte Tatverdächtige, ortsansässige NSDAP-Mitglieder, 

wurden vom Amtsgericht (AG) in Oppenheim im September des Jahres verurteilt. 

Weitaus aufschlussreicher ist eine im Mai 1930 stattfindende Auseinandersetzung: 

Hier beanzeigte ein NSDAP-Mitglied aus Oppenheim Jakob Steffan, dass dieser 

ihn angegriffen und zwei Doggen, die sich damals in Steffans Besitz befanden, 

auf ihn gehetzt hätten. Das NSDAP-Mitglied selbst hatte erneut versucht, die 

Parteifahne zu entwenden und wurde von Steffan dabei ertappt. Da Steffan zum 

damaligen Zeitpunkt Mitglied des Landtags war, genoss er parlamentarische 

Immunität, die er selbst aufzuheben beantragte. Der zuständige 

Landtagsausschuss lehnte dies zunächst ab, stimmte aber schließlich doch zu. 

„Am 17. April 1931 wurde er vom Bezirksschöffengericht in Mainz zu einer 

Gefängnisstrafe von zwei Monaten verurteilt.“ (Schiffel 2010, 61). Nach 

erfolgreicher Berufung wurde die Strafe am 11. Juni 1931 in eine Geldstrafe 

umgewandelt, eine Amnestie vom 20. Dezember 1932 führte schließlich zum 

Straferlass. Steffan erklärte hierzu nach dem Krieg, dass er bei der Konfrontation 

mit dem NSDAP-Mitglied davon ausging, dass dieser eine Waffe mit sich führte 

und diese ziehen wollte. Bei einem Abwehrversuch seinerseits sei der 

Geschädigte dann „unglücklicherweise mit seinem Kopf auf die Bürgersteigkante 

[gefallen] und [habe] sich dabei eine Verletzung [zugezogen]“ (ebd.). Wie auch 
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immer sich die Konfrontation mit dem NSDAP-Mitglied tatsächlich zugetragen 

hatte, bezeichnenderweise war es Steffan selbst, der die Aufhebung der Immunität 

beantragte um dann auch die Konsequenzen für seine Handlungen zu tragen. 

Bezeichnend ist auch, dass Steffan bereit war, für seine politischen 

Überzeugungen zu kämpfen, erforderlichenfalls auch gewaltsam. 

Sein aktives Eintreten für seine Überzeugungen führte auch dazu, dass politische 

Gegner versuchten, ihn „mundtot“ zu machen, indem sie sich beispielsweise an 

den hessischen Innenminister Wilhelm Leuschner wendeten und unter anderem 

Steffan dort vorwarfen, „im Schutze seiner Immunität“ Hetze zu betreiben. Dieses 

Schreiben wurde, um den politischen Druck zu erhöhen, in der lokalen Presse 

ebenfalls veröffentlicht
73

. Die Verfasser bezeichneten Steffans Engagement, auch 

außerhalb des Stadtrates, als eine Form „bolschewistischer Hetze“ (ebd.).  

Neben seiner Aktivitäten in den parlamentarischen Gremien engagierte sich Stef-

fan auch im „Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold“, eine 1924 bereits gegründete, 

pro-republikanische und überparteiliche Gruppierung, die sich als Gegenbewe-

gung zu den radikalen Kampfverbänden der Kommunisten und Nationalsozialis-

ten verstand. Unter Steffans Beteiligung fand am 28. September 1930 ein Pro-

testmarsch vor dem Gebäude einer rheinhessischen NSDAP-Ortsgruppe statt, bei 

dem es auch zu Steinwürfen gegen das Gebäude kam. Steffan soll die herbeigeru-

fenen Polizisten aktiv an der Feststellung der Personalien gehindert haben
74

. Ob 

und zu welcher Sanktion dieser Vorwurf geführt hat, ist indes ungeklärt. Am 

23. Februar 1932 soll sogar ein Sprengstoffanschlag auf das Gartenhaus Steffans 

verübt worden sein
75

. 

Sein Engagement im Landtag wurde ebenfalls von Schiffel beleuchtet: „Von 1927 

bis 1933 wirkte Steffan als Landtagsabgeordneter des Volksstaates Hessen. Aus 

dieser Zeit sind zwölf Wortmeldungen von ihm überliefert. […] Am 3. Dezember 

1929 beschwerte er sich darüber, dass zahlreiche Beamte noch nicht den republi-

kanischen Treueeid geleistet hätten.“ (Schiffel 2010, 69) 
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 vgl. Schiffel 2010, 49, dort zitiert nach: LA SP, Best. U 298 Nr. 370 Fol. N. Sonderdruck 

Landskrone, 1. Dezember 1930 
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 HStAD, Best. G 21 A Nr. 7/1. Die hessische Staatsanwaltschaft des Landgerichts der Provinz 

Rheinhessen an den Hessischen Justizminister in Darmstadt, 1. Oktober 1930 
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 vgl. Schiffel 2010, 62 oder auch: LA SP, Best. U 298 Nr. 368 Fol. N. Bericht der Polizei 

Oppenheim, 27. Februar 1932. 
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3.2.2. Zwischenfazit: Steffan und die Polizei vor 1933 

All diese Vorkommnisse zeigen, dass Steffan im Zuge seines politischen Enga-

gements gegen Ende der Weimarer Republik vermehrt in Kontakt mit den örtli-

chen Polizeibehörden kam, sie zeigen aber auch, dass er sich aktiv für seine politi-

schen Überzeugungen einsetzte und persönliche Nachteile in Kauf nahm. Schließ-

lich gibt die vg. Wortmeldung aus dem Landtag auch einen Hinweis auf die Vor-

stellung, die Steffan selbst von Beamten und damit auch Polizisten gehabt haben 

musste: Sie sollten sich als Schützer der Republik verstehen und auch hierauf ih-

ren Treueeid leisten. Ob sich aus dieser Zeit feste Verbindungen zu Angehörigen 

der lokalen Polizei entwickelten, die während des „Dritten Reiches“ und danach 

fortdauerten, konnte nicht belegt werden. 

3.3.  Steffan als Opfer der Nationalsozialistischen Gewaltherrschaft 

Mit der „Machtergreifung“ der Nationalsozialisten im Januar 1933 endete auch 

die Zeit der öffentlichen politischen Tätigkeit Jakob Steffans. Für ihn bedeutete 

die „Machtergreifung“ „nicht nur das Ende ihrer politischen Karriere, sondern 

auch den Beginn eines langen Leidensweges.“ (Schiffel 2010, 80).  

Am 14. März 1933 wurde gegen Steffan und ein weiteres Vorstandsmitglied der 

Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) Oppenheim beim AG Oppenheim ein 

Haftbefehl erlassen. Den beiden wurde vorgeworfen, Gelder der AOK veruntreut 

zu haben und Angestellte zu falschen Buchungen genötigt zu haben. Auf dem 

Haftbefehl ist Steffan als „ohne bekannten Aufenthalt“ vermerkt
76

. Am 

31. März 1933 schließlich wurde Steffan in Frankfurt aufgegriffen und im 

dortigen Polizeigefängnis in „Schutzhaft“ genommen (ebd.) und am 1. April dem 

Gefängnis im Landgericht (LG) Darmstadt überstellt. Infolge der Inhaftierung 

wurde Steffans komplette private Existenz beeinträchtigt: „Seine Zulassung als 

selbständiger Betriebsinhaber einer Spirituosenhandlung wurde beim 

Hauptzollamt Mainz gelöscht, der Warenvorrat beschlagnahmt. Sein Wohnhaus in 

Oppenheim wurde geräumt, seine Möbel und Wertgegenstände 

zwangsausgelagert und später versteigert. Auf Weisung der SA musste seine 

Ehefrau Marie Eleonore zusammen mit ihrem Sohn Lothar Oppenheim verlassen. 

Sie fanden Zuflucht bei ihrer Mutter Emilie Leist in Darmstadt. Diese kümmerte 
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sich von nun an gemeinsam mit ihrem Bruder Ludwig Schwamb um die 

Erziehung des Enkels.“ (ebd., 81).  

Nachdem das AG Mainz am 21. April 1933 einen regulären 

Untersuchungshaftbefehl ausgestellt hatte
77

, wurde Steffan aus der Schutzhaft 

entlassen und zur Untersuchungshaft nach Mainz verbracht. Dort verbrachte er 

seine Untersuchungshaft bis zum Urteil des LG Mainz am 15. Dezember 1933, 

das ihn zu zwei Jahren und sechs Monaten wegen Untreue und Schädigung der 

Ortskrankenkasse Oppenheim verurteilte. (ebd., 82). Seine Freiheitsstrafe 

verbüßte er in der Justizvollzugsanstalt Butzbach, nach seiner Haftentlassung 

wurde er ab dem 25. Januar 1936 als politischer Häftling im KZ Dachau 

inhaftiert. Hier war er als politischer Häftling und ehemaliger Abgeordneter des 

Reichstages „in außerordentlichem Maße der brutalen Willkür des 

Lagerkommandanten ausgesetzt“ (Schiffel 2010, 82). Hier erlitt er auch „eine 

durch Prügel verursachte Schädelverletzung, die eine starke Beeinträchtigung 

seiner Sehkraft zur Folge hatte“
78

, so dass auch nach dem Krieg als Spätfolge der 

erlittenen Misshandlungen die eingeschränkte Erwerbsfähigkeit Steffans attestiert 

wurde
79

. 

Im Juli 1937 erreichte Steffan eine Wiederaufnahme seines Verfahrens von 

1933
80

, am 27. August 1937 verurteilte die Strafkammer Mainz Steffan erneut. 

Auf seinen Revisionsantrag hin wurde dieses Urteil durch das Reichsgericht am 

9. August 1938 wieder aufgehoben und ein neues Verfahren eingeleitet
81

. 

Gleichwohl müssen die Machthaber eine vehementes Interesse daran gehabt 

haben, Steffan nicht auf freien Fuß zu lassen, denn „ein Fernschreiben der 

Geheimen Staatspolizeistelle Darmstadt vom 6. Februar 1939 an die 

Außendienststelle Mainz dokumentiert, dass Steffan "nach Aufhebung des 

richterlichen Haftbefehls erneut in Schutzhaft zu nehmen" sei“ (ebd., 85). Ende 

Juli 1939 wurde das Urteil des LG Mainz vom Dezember 1933 wieder 
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 LA SP, Best. J 85 Nr. 3336. Schreiben des Polizeiamts Mainz an das Landgerichtsgefängnis 
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aufgehoben, „jedoch erfolgte gleichzeitig eine erneute Verurteilung wegen 

Betrugs und Untreue zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis“ (Schiffel 

2010, 85). Da die Haftstrafe aber bereits verbüßt war, wurde Steffan direkt wieder 

als politischer Häftling nach Dachau verbracht, zuvor „erkennungsdienstlich 

behandelt, photographiert und ärztlich untersucht“ (ebd.).  

Von dort erfolgte die endgültige Entlassung am 20. April 1940, die zunächst nur 

„probeweise“ war (ebd.). Aus Dachau kehrte Steffan nach Oppenheim zurück, 

wurde aber vom dortigen Bürgermeister des Ortes verwiesen und kam nun, ohne 

Frau und Kind [das Sorgerecht für seinen Sohn wurde ihm vom Jugendamt 

aufgrund „politischer Unzuverlässigkeit“ aberkannt], ohne Hab und Gut „pro 

forma in einem kleinen pharmazeutischen Betrieb des gleichfalls in 

Widerstandsstrukturen eingebundenen Prof. Franz Como in Bensheim 

beschäftigt“
82

.  

Bezeichnend erscheint an dieser Stelle bereits, dass Steffan, gerade eben nach fast 

sechs Jahren ununterbrochener Internierung, scheinbar sofort bereit war, sich im 

Widerstand zu engagieren und damit erneut eine Inhaftierung oder den Tod zu 

riskieren.  

Der dem Prozess zugrunde liegende Sachverhalt wurde nach dem Zweiten 

Weltkrieg vom Landgericht Mainz auf Antrag Steffans hin erneut aufgerollt. Hier 

wurde festgestellt, dass die Urteile vom Dezember 1933 bzw. dem Juli 1939 

rechtswidrig gewesen sind. Am 24. September 1945 erklärte die Strafkammer des 

Landgerichts Mainz: „Es hat sich einwandfrei gezeigt, dass der Angeklagte nicht 

hätte verurteilt werden dürfen, dass er vielmehr freigesprochen werden muss, und 

zwar nicht mangels Beweises, sondern wegen erwiesener Unschuld.“
83
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3.4.  Steffans Rolle im Widerstand  

3.4.1. Der Begriff des „politischen Widerstandes“ 

Den Kern der verschiedenen Widerstandsformen im Dritten Reich bildet, so Ul-

rich, der politische Widerstand, den er als „kompromisslose Ablehnung des NS-

Regimes in Wort, Schrift oder Tat durch Mitwirkung in konspirativen Organisati-

onen oder auch eher lockeren Gruppenzusammenhängen“ (Ulrich 2004, 108) ver-

steht. Diesen grenzt er hinsichtlich seiner Zielsetzung, nämlich der wie auch  

immer gearteten Abänderung des bestehenden politischen Systems von anderen 

Formen des Widerstands, wie beispielsweise dem kirchlichen Widerstand, klar 

ab
84

. 

Die folgenden Erläuterungen beziehen sich ausschließlich auf den sozialdemokra-

tischen und den gewerkschaftlichen Widerstand (s. o.), denn dieser Gruppierung 

wird Jakob Steffan vor allem in der Forschung Ulrichs zugeordnet.  

3.4.2. Sozialdemokratisch-gewerkschaftlicher Widerstand 

Der Widerstand der Sozialdemokraten gestaltete sich anders als bspw. der weitaus 

straffer organisierte Widerstand der Kommunisten: „Weil sich 

sozialdemokratische Regimegegner auf engere Freundeskreise konzentrierten und 

somit auch zurückhaltender agierten, gelang es den nationalsozialistischen 

Verfolgern im Vergleich zum kommunistischen Widerstand nicht, allzu tief in 

dieses Beziehungsgeflecht einzudringen.“ (Steinbach 2011, 13). Gleichwohl 

erscheint der sozialdemokratische Widerstand bisweilen unentschlossen und fast 

hilflos: „Auch der sozialdemokratische Widerstand war von Anbeginn ohne 

Macht, denn seit Reichskanzler Franz von Papens Preußenschlag […] hatte die 

sozialdemokratische Bereitschaft, die Republik gegen einen Staatsstreich zu 

verteidigen, den entscheidenden Todesstoß erhalten.“ (ebd., 11) Ähnlich wertet 

auch Ulrich das Verharren der Sozialdemokraten am parlamentarischen System 

(bis zum sog. „Ermächtigungsgesetz“ im März 1933), obwohl die im Rahmen der 

„Eisernen Front“ gebildeten republikanischen Kampfverbände durchaus auch zum 

außerparlamentarischen Widerstand bereit gewesen wären, aber „das Signal zum 

Losschlagen fehlte“ (Ulrich 2007, 11). Zum einen, so schlussfolgert Ulrich, fehlte 
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es an der Bereitschaft der Parteiführung zu einem gewaltsamen Widerstand, der in 

einem Bürgerkrieg mit ungewissem Ausgang geendet hätte, zum anderen schien 

auch das Instrument eines Generalstreiks angesichts einer Arbeitslosenquote von 

über 10 % erfolglos. Damit, folgert Ulrich, „wurden die demokratischen 

Kampfverbände der Republik ebenso wie SPD und Gewerkschaften von den 

Nationalsozialisten bald darauf ohne jede Gegenwehr hinweggefegt. Der strikte 

Legalitätskurs ihrer Führungen und der sich nun gegen ihre Funktionäre und 

Aktivisten austobende NS-Terror ließen große Teile der sozialdemokratischen 

Arbeiterschaft […] in Lethargie versinken.“ (ebd., 12).  

Gerade im Rhein-Main-Gebiet war der sozialdemokratische Widerstand eng mit 

dem gewerkschaftlichen verflochten. Dies ist neben der thematischen Nähe auch 

auf personelle Übereinstimmungen der Protagonisten zurückzuführen
85

. Ulrich 

spricht infolgedessen meist vom „sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen 

Widerstand“, dessen Rolle er als herausragend bezeichnet. So behauptet er, dass 

die Rolle des sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen Widerstandes in der 

wissenschaftlichen Rezeption nicht ausreichend gewürdigt werde, sei dieser doch 

bis „in die letzte Kriegsphase hinein nachweisbar“ (Ulrich 2004, 105). In der Tat 

belegt Ulrich in diversen Publikationen, wie weit verbreitet und wie vielschichtig 

der sozialdemokratisch-gewerkschaftliche Widerstand im Rhein-Main-Gebiet und 

damit auch in Rheinhessen gewesen ist. Dieser umfasste bereits sehr frühe 

Widerstandsgruppierungen, wie die „Mierendorff-Höxter-Struktur“, die als lose 

Gruppe um den ehemaligen Innenpolitiker Carlo Mierendorff
86

 und den Leiter des 

Frankfurter Sozialistischen Studentenbundes, Siegfried Höxter, versuchte, 

„antinazistische Zersetzungsarbeit“ zu leisten.
87

 Sie wurde im Mai 1933 nach 

ersten Publikationen zerschlagen. Aus dieser Struktur bildeten sich immer weitere 

neue Strukturen, die teilweise nicht über bloße Bekanntschaftsverhältnisse 

hinausgingen und somit für die nationalsozialistischen Machthaber nur schwer 

festzustellen waren. Unter anderem erwähnt Ulrich eine spezielle illegale 

Geldsammelstelle in Wiesbaden, von der aus den Angehörigen politisch 
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Verfolgter unauffällig materielle Hilfen zugingen. Sie befand sich in einem 

Wiesbadener Tabakwarenladen und blieb bis zum Ende der Diktatur unentdeckt.
88

  

3.4.3. Das Attentat vom 20. Juli 1944 und die dahinter liegende 

Widerstandsstruktur 

Aktuellen Forschungsergebnissen zufolge war das Attentat von Claus Schenk 

Graf von Stauffenberg vom 20. Juli 1944 auf Adolf Hitler im Führerhauptquartier 

„Wolfsschanze“ bei Rastenburg in Ostpreußen (heute: Kętrzyn / Polen) nicht nur 

ein reiner Militärputsch, sondern konnte sich als Aktion auf „ein weit verzweigtes 

Netz“ (Schiffel 2010, 87) von zivilen Widerstandsaktivisten stützen, die bereit 

waren, zeitgleich im gesamten Reich loszuschlagen, um Schlüsselstellen der 

Inneren Verwaltung der Diktatur zu besetzen und zu kontrollieren, um somit 

letztlich an Stelle des nationalsozialistischen Staates zunächst eine militärisch 

kontrollierte Übergangsregierung und danach eine zivile Regierung zu setzen. 

Henk fasste die Breite der hinter dem Attentat liegenden Strukturen plastischer 

zusammen: „Eben weil der 20. Juli kein Putsch einiger Generäle war, sondern 

eine Verschwörung weiter Schichten des deutschen Volkes.“ (Henk 1946, 8) 

Welche Gruppen genau und wie stark in die Vorbereitungen um diesen 

Umsturzversuch involviert waren, lässt sich nur schwer nachvollziehen. Dies liegt 

vor allem an der hochkonspirativen Struktur, an der Reaktion des Regimes nach 

dem gescheiterten Attentat (so wurden die führenden Köpfe des militärischen und 

des zivilen Widerstandes hingerichtet) und auch an der Tatsache, dass nur ganz 

wenige Personen im Widerstand über das ganze Ausmaß der Vernetzung 

informiert waren. Henk legt daher den Schluss nahe, durch eine genaue Analyse 

einzelner Teilgebiete des Widerstandes einen Rückschluss auf die gesamte Breite 

zu ziehen.
89

 Aufgrund dieser Tatsachen gestaltet sich die Forschung in diesem 

Bereich sehr schwierig: Es ist kaum bzw. kein direktes Schriftgut vorhanden, 

lediglich die Aussagen einzelner Protagonisten nach dem Kriege bei Interviews 

oder Äußerungen vor Entnazifizierungsausschüssen o. ä. lassen Rückschlüsse auf 

die Strukturen zu. Dabei sind diese Äußerungen bisweilen kritisch zu 

hinterfragen: Da kaum jemand wusste, wer noch außer ihm selbst in den 

Widerstand involviert war, wurde es denjenigen, die sich aus Angst vor 
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Sanktionen durch die Entnazifizierungsausschüsse und Nachkriegsprozesse in ein 

„bessere Licht rücken“ wollten, einfacher gemacht, zu behaupten, dass sie auch 

ein Teil dieses Netzwerkes gewesen wären. Ob und inwiefern dies auf die 

jeweiligen Personen zutrifft, wird sich nur in Teilen rekonstruieren lassen. Ulrich 

stellt jedoch fest, dass die Beteiligung ziviler Widerstandsgruppen am 

Umsturzversuch des 20. Juli 1944 „immer noch nicht gebührend gewürdigt“ 

(Ulrich 2004, 105) worden sei. Er bezeichnet den 20. Juli als eine „gemeinsame 

Aktion von oppositionellen Militärs und Vertretern des […] Bürgertums, […] 

[die] sich […] auf eine […] von Wilhelm Leuschner und seinen Mitstreitern […] 

geschaffene, […] weit verzweigte zivile Widerstandsstruktur stützen konnte, in 

die hie und da schließlich noch einzelne bürgerliche Regimegegner bzw. lokale 

bürgerliche Oppositionszirkel eingeklinkt wurden.“ 

Eines der herausragenden Merkmale dieses Attentatsversuchs auf den Diktator 

(Forscher zählen bis zu 42 Attentate auf Adolf Hitler
90

) ist, dass der Versuch aus 

den Reihen derer gestartet wurde, die bislang den Diktator wenn nicht aktiv 

gestützt, dann doch zumindest billigend toleriert hatten, nämlich aus den 

führenden Kreisen der Wehrmacht. Erst die Abkehr hochrangiger Offiziere von 

Hitler machte die Basis des Widerstandes breiter. So folgert auch Steinbach, dass 

„die wesentliche Bedeutung des Widerstands im Umfeld des 20. Juli 1944 darin 

[liegt], "dass eine Führungselite, die Ordnung, die sie mit erdacht, mit ermöglicht 

und mit verwirklicht hatte"
91

, im Bewusstsein der Lebensgefahr überwand, die mit 

der Wendung gegen die NS-Führung verbunden war.“ (Steinbach 2011, 15). 

Auf ziviler Seite ist vor allen Dingen die von Wilhelm Leuschner
92

 aufgebaute 

Struktur von Vertrauensleuten zu erwähnen, die sich größtenteils aus den 

Protagonisten des „sozialdemokratisch-gewerkschaftlichen Widerstandes“ 

zusammensetzte, in die aber auch andere Widerstandsgruppierungen eingebunden 

waren (Ulrich 2007, 30). Von diesem Netzwerk erfolgten schon sehr früh 

Kontaktaufnahmen zu anderen Widerstandsgruppierungen, beispielsweise zu 

Ludwig Beck
93

 (ebd.). Ab ca. 1940 begann Leuschner, zusammen mit „seinen 

Parteifreunden Leber, Mierendorff und Haubach
94

“ ein „reichsweites 

Vertrauensleutenetz“ aufzubauen, um im Falle eines militärischen Umsturzes die 
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„Aktion in demokratische Bahnen“ zu lenken (ebd.). Nach gut zwei Jahren 

standen „in vielen größeren und kleineren Städten, aber auch in zahlreichen 

Ortschaften auf dem Lande […] erfahrene und zuverlässige Vertrauensleute 

bereit, um in der Stunde X hervorzutreten.“ (ebd.) Gegen 1943/1944 schließlich 

wurde das vorhandene Vertrauensleutenetz personell verbreitert, indem eine 

Kontaktaufnahme mit bzw. ein Anschluss von bis dahin autonom gebliebenen 

bürgerlichen Widerstandsgruppen, protestantische, katholische, liberale 

Einzelpersönlichkeiten, erfolgte.
95

 Der Vorteil dieser „Zellentaktik“ lag auf der 

Hand: Dadurch, dass die Personen nicht über die Kenntnis der gesamten Struktur 

verfügten, konnten sie im Falle einer Entdeckung und Befragung durch die 

Nationalsozialisten kaum Informationen über das gesamte Netzwerk preisgeben. 

„Sie wussten nicht viel, sie kannten nur ihre lokale Aufgabe.“ (Henk 1946, 47) 

Diese waren in Anlehnung an die bestehende Gliederung in 

Wehrbereichskommandos (WBK) räumlich untergliedert. Dort sollten sog. 

„politische Beauftragte / Unterbeauftragte“ (Ulrich 2007, 30-31) beratenden 

Einfluss auf Kommandeure der stellvertretenden Generalkommandos während des 

Umsturzes nehmen und anschließend die Funktion von „Verwaltungschefs“ in 

den jeweiligen Regionen übernehmen und am Aufbau einer Zivilregierung 

mitwirken. Im Wehrkreis (WK) XII (Wiesbaden), der in etwa das westliche 

Rhein-Main-Gebiet, den Westerwald, die späteren Regierungsbezirke Koblenz, 

und Trier, die Region Rheinhessen, die Pfalz und das Saarland umfasste, wurde 

Ludwig Schwamb, „enger Freund und Mitstreiter [Leuschners], Jurist und 

früherer Staatsrat im Innenministerium des Volksstaates Hessen“,  

(Ulrich 2007, 32) als politischer Beauftragter eingesetzt. Dieser wiederum regte 

bei Leuschner an, Jakob Steffan als weiteren politischen Beauftragten für die 

Region zwischen Kassel und Heidelberg „für die politische Leitung der 

Vertrauensleutestruktur in der Region“ (ebd., 32) einzusetzen. Dieser sei, so 

Ulrich weiter, „sehr aktiv gewesen“ und hätte unter anderem über 1000 

Vertrauensleute in seinem Bereich rekrutiert. Diese Behauptung deckt sich auch 

mit einer späteren Aussage Steffans gegenüber dem amerikanischen 

Militärberichterstatter Arthur D. Kahn, wo Steffan davon sprach, dass „er im 

Bezirk Mainz 1000 Mann“ für die Zusammenarbeit mit den amerikanischen 
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Apparat angeschlossen: Katholiken, Protestanten, Demokraten und da und dort auch Liberale." 
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Besatzungskräften „organisiert“ habe (Kahn 1964, 46). Widerstandsaktivisten und 

Gleichgesinnte seien in der Region weit verbreitet: „Aber sie sind doch da […] in 

jeder Stadt gibt es Antinazis. Sie werden bestimmt zum Vorschein kommen.“ 

(ebd.). Gleichwohl ist die genannte Zahl letztlich nicht belegbar. Es liegen keine 

namentlichen Listen von Mitgliedern des Widerstandes, die Steffan betreute, vor, 

was vor allem an der, wie eingangs erwähnt, stark konspirativen Struktur der 

Widerstandsbewegung liegen dürfte.  

Schiffel beschreibt die „Rekrutierung“ Steffans für die Widerstandsbewegung und 

seine Tätigkeit dort wie folgt: „Er [Steffan] sei kurz nach seiner Entlassung aus 

dem Konzentrationslager von Schwamb gefragt worden, ob er bereit sei, an einer 

"illegalen Organisation" teilzunehmen“. Er habe seitdem den XII. Wehrkreis, der 

von Wiesbaden bis nach Heidelberg reichte, zu bearbeiten gehabt. Dort seien von 

ihm „Stützpunkte“ organisiert worden. Währenddessen habe er in ständiger Füh-

lung mit Ludwig Schwamb und dem ehemaligen Reichswehrminister Gustav 

Noske in Frankfurt am Main gestanden. „In stundenlangen Spaziergängen im 

Wald“ (Schiffel 2010, 87-88) hätten die drei Männer ihre Pläne besprochen und 

gegenseitig Informationen ausgetauscht.  

Über Leuschners Vertrauensleutenetz bestanden auch Verbindungen zur Polizei. 

Henk bestätigt dies zumindest für die Städte Mainz, Wiesbaden und Frankfurt, wo 

Kontakte zu „antinazistisch gesonnenen Kräften im Bereich der Gestapo“  

(Henk 1946, 49f.) bestanden. Über diese Informationskanäle sei Steffan in der 

Lage gewesen „mehrere aus rassistischen, politischen oder religiösen Gründen 

Verfolgte aus Mainz bzw. Rheinhessen vor der ihnen drohenden Verhaftung zu 

bewahren […]“ (Ulrich 2007, 32). Der Stützpunkt in Frankfurt schließlich sei 

sogar von einem Kriminalbeamten des höheren Dienstes geleitet worden: 

Kriminalrat Christian Fries. Dieser sei vor 1933 Mitglied der „Eisernen Front“ 

gewesen und seit 1937 Mitglied einer Gruppe von Polizeibeamten, die „am Sturz 

des Regimes mitarbeiten wollten.“ (ebd., 33)
96

 Fries soll unter anderem Kontakt 

zu Kollegen, die von den Nationalsozialisten aus dem Dienst entlassen wurden, 

unterhalten haben, er soll sie und auch jüdische Familien unterstützt haben. Seit 

1941 soll er an politischen Besprechungen mit Jakob Steffan teilgenommen 

haben. Von diesem sei ihm 1943 der Auftrag erteilt worden, in Frankfurt eine 
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 vgl. auch: Ulrich 2005, 208 
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„antifaschistische Organisation“ (ebd.) für die „Stunde X“ zu schaffen, in die auch 

der ehemalige Reichswehrminister Gustav Noske involviert gewesen sei. 

Insgesamt habe Fries 40 Personen gewinnen können, die im Falle X für den 

Umsturz in der Region verantwortlich gewesen seien. Sie sollten unter anderem 

den Rundfunk besetzten, Gestapo und SD ausschalten und Gau-, Kreis- und 

Ortsgruppenleiter der NSDAP festnehmen. 

Ulrich zeigt indes noch weitere Verbindungen der Widerstandsbewegung zu 

Polizeibeamten auf. So sei der ehemalige Wormser Polizeidirektor Heinrich 

Maschmeyer Anführer des „Stützpunktes in Wiesbaden“ gewesen (ebd., 34). 

Über Mierendorff schließlich bestanden die Kontakte zu den militärischen 

Verschwörern um Stauffenberg. Je näher das mögliche Datum eines 

Attentatsversuches rückte, desto geschäftiger wurden Steffan und andere 

Vertrauensleute, bis dieser schließlich „am 9. Juli 1944 […] dann von Schwamb 

"die Weisung" Leuschners erhalten [habe], seine illegale Arbeit nunmehr zu 

beenden und "auf das Signal am Tag X" zu warten“. Er habe hiermit für „Mitte 

August“ gerechnet. Der Zeitpunkt des Attentates vom „20. Juli“ sei deswegen für 

ihn „eine Überraschung“ gewesen. (Schiffel 2010, 87-88). 

3.4.4. Aktion Gitter / Verbindungen zur Stapo in MZ 

Das Attentat auf Hitler scheiterte bekanntermaßen. Die Köpfe der Verschwörung 

wie Stauffenberg selbst, aber auch die Mitglieder des Kreisauer Kreises wie 

Helmut James Graf von Moltke
97

 oder Generalfeldmarschall Erwin von 

Witzleben
98

 wurden unmittelbar nach Bekanntwerden der Umsturzpläne verhaftet 

und entweder direkt exekutiert oder in einem Schauprozess vor dem 

Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und dann exekutiert. Das gleiche Schicksal 

ereilte Goerdeler und Leuschner. In der Forschung werden über 200 Personen 

gezählt, die infolge wegen einer tatsächlichen oder auch nur wegen einer von den 

nationalsozialistischen Machthabern vorgetäuschten Verbindung zu dem 

Umsturzversuch exekutiert wurden. Dabei bemühten sich Hitler und Goebbels 

zunächst darum, nach außen den Anschein einer breiten Widerstandsbewegung 

gar nicht erst zu erwecken. Hitler sprach in einer Rundfunkrede nach dem Attentat 

davon, dass „eine ganz kleine Clique ehrgeiziger, gewissenloser und zugleich 

                                            
97

 zu Helmut Graf James von Moltke (s. Glossar) 
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 zu Generalfeldmarschall Erwin von Witzleben (s. Glossar) 
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unvernünftiger, verbrecherisch-dummer Offiziere ein Komplott geschmiedet“ 

hatte, „um mich [Hitler] zu beseitigen und mit mir den Stab praktisch der 

deutschen Wehrmachtsführung auszurotten.“
99

 

Die Reaktion des Regimes hingegen auf den Attentatsversuch lässt jedoch den 

Schluss zu, dass man seitens der Verantwortlichen sehr wohl davon ausging, dass 

es sich um einen ernst zu nehmenden Umsturzversuch handelte. So sprach Himm-

ler wenige Tage später auf der Gauleitertagung der NSDAP am 1. August 1944 in 

Posen mehrfach davon, dass sich die gesamte Wehrmacht gegen die Staatsführung 

verschworen hätte und man im Generalstab in entscheidenden Momenten immer 

„Weinkrämpfe“
100

 gekriegt hätte. Die Äußerungen Himmlers sind gleichwohl vor 

dem Hintergrund seiner andauernden Rivalität mit dem Militär zu sehen, sein 

langfristiges Ziel dürfte es gewesen sein, seine SS als alleinige Trägerin des Ge-

waltmonopols nach innen und außen zu implementieren. Doch auch hier muss 

man davon ausgehen, dass Himmler über seine Erkenntnisquellen im RSHA sehr 

wohl von der zivilen Basis der Umsturzbewegung wusste.  

In mehreren Fahndungs- und Verhaftungswellen, die das gesamte Reichsgebiet 

durchzogen, wurden es versucht, die Verantwortlichen des Umsturzversuches zu 

ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen. Aufgrund der bereits skizzierten 

Zellstruktur von Leuschners Vertrauensleutenetz gelang es nicht, alle Beteiligten 

zu ermitteln. So folgert Schiffel, dass es „den NS-Fahndern […] es nach dem 

"20. Juli" jedoch lediglich [gelang], die Führungsgruppen der Verschwörung zu 

enttarnen. Dies lag daran, dass "ein nahezu perfektes System konspirativer 

Abschottung" organisiert worden war. Jeder hatte nur solche Informationen 

erhalten, die für seinen unmittelbaren Aufgabenbereich wichtig gewesen waren. 

Hinzu kam, dass keiner der Verhafteten sein Wissen über die 

Widerstandsstrukturen preisgegeben hat. Dadurch konnten Jakob Steffan und 

viele andere unentdeckt bleiben.“ (Schiffel 2010, 90). Auch Henk und Ulrich
101

 

kommen zu ähnlichen Schlussfolgerungen. 

Das Schicksal Steffans entschied sich im August 1944 bei der Aktion „Gitter“ 

bzw. „Gewitter“, einer reichsweit durchgeführten Verhaftungswelle gegen ehema-

lige sozialdemokratische Reichs- und Landtagsabgeordnete. Er und weitere Akti-
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 vgl. Henk 1946, 7 
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 „Reichsführer SS auf der Gauleitertagung am 1. August 1944 in Posen“ (Internetquelle) 
101

 vgl. Ulrich 2007, 34-35 
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visten aus dem Vertrauensleutenetz Leuschners wurden „in der Regel ohne kon-

krete Verdachtsmomente“ (Ulrich 2007, 34) festgenommen und verhört. In einem 

„Geheimen Kurierschreiben“ der Staatspolizeileitstelle Darmstadt vom 

18. August 1944 wird die Außenstelle in Mainz angewiesen, „Staatsfeinde“ im 

Zuge der dort bezeichneten „Aktion Gitter“ festzunehmen. Als solche Staatsfeinde 

wurden eben auch „ehemalige Reichs- und Landtagsabgeordnete der SPD“ be-

zeichnet, wie auch Steffan einer war. Ausgenommen hiervon seien, so die Leit-

stelle in Darmstadt, u.a. Personen, die „im GND
102

 tätig sind als G
103

- bzw. I-

Männer“ (Schiffel 2010, 90)
104

. Die von der Aktion ausgenommenen Personen 

seien „bis 21.8.1944 spätestens 16 Uhr mit ausführlicher Begründung zu melden“ 

(ebd.). Daraufhin erhielt die Staatspolizeileitstelle Darmstadt am 21. August 1944 

ein Schreiben, in dem für das Gebiet Rheinhessen von der Festnahme auszuneh-

mende Personen aufgelistet wurden, darunter auch Jakob Steffan. Dieser habe 

sich, so hieß es darin explizit, „erst kürzlich bereit erklärt, als G-Mann im GND-

Dienst tätig zu sein. Er wurde mit besonderen Aufträgen betraut. Da er jedoch erst 

seit kurzer Zeit angesetzt ist, ist es erklärlich, dass er bisher noch kein Material 

liefern konnte“ (Schiffel 2010, 90)
105

. Die Frage, ob Steffan als G-Mann der Ge-

stapo nun tatsächlich in der Folgezeit Informationen übermittelt hatte oder ob er 

mit seiner Benennung als G-Mann vor einer Inhaftierung geschützt werden sollte, 

wurde in der Folgezeit sowohl Gegenstand der gerichtlichen wie auch der wissen-

schaftlichen Auseinandersetzung.  

Im Zuge eines Zivilrechtsstreites zwischen Steffan und einem Redakteur der 

Koblenzer Rheinzeitung wurden 1952 ehemalige Mitarbeiter der Stapostelle in 

Mainz zum Hintergrund der Benennung des Widerstandskämpfers als „G-Mann“ 

befragt. Alle drei Mitarbeiter, die Kriminalsekretäre Otto Pfeiffer, Anton Huf und 

Peter Eisenhauer bestätigten in der Verhandlung, dass Steffan „lediglich 

deswegen als Verbindungsmann in eine Liste eingetragen worden sei, um ihn 

nach dem Attentat vom 20. Juli 1944 vor einer abermaligen Verhaftung und dem 

Konzentrationslager zu bewahren. Material habe Steffan niemals geliefert, 
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 GND = Geheimer Nachrichtendienst, eine Unterorganisation der Geheimen Staatspolizei (vgl. 

Wagner 2004, 551) 
103

 „G – Mann“ = „Gewährsmann“, ein nicht der Polizei zugehöriger Informant, der die Gestapo 
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 vgl. auch: Schreiben der Stapoleitstelle Darmstadt vom 18. August 1944, (Privatarchiv Lothar 

Steffan) 
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 vgl. auch: Schreiben der Stapostelle Mainz vom 21. August 1944 (Privatarchiv Lothar Steffan) 
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wirklicher Vertrauensmann der Gestapo sei er niemals gewesen.“
106

 Weiterhin 

habe Pfeiffer ausgesagt, dass er „von der Begründung, mit der Steffan auf die 

Ausnahmeliste gesetzt worden sei, […] Steffan nichts gesagt“ habe, „er habe ihm 

lediglich erklärt, er solle sagen, er sei wegen Haftunfähigkeit entlassen worden. Er 

solle öfter auf das Büro kommen und sich ab und zu bei ihm, Pfeiffer, sehen 

lassen. […] Steffan habe in keinem Falle Material geliefert.“
107

 Auch Huf habe 

ausgesagt, dass „Steffan so oft auf die Dienststelle gekommen sei […] dass die 

Kollegen hätten glauben können, dass Steffan wirklich V-Mann gewesen sei.“
108

 

Steffans Besuche seien aber dergestalt gewesen, dass Steffan selbst entweder 

Informationen über bevorstehende Aktionen der Gestapo erbeten oder diese von 

Pfeiffer, Eisenhauer und Huf selbst erhalten habe
109

. Das erkennende Gericht hatte 

indes keine Zweifel an der Richtigkeit der Aussagen, auch wenn man vermuten 

könnte, dass die Äußerungen der Zeugen nur geschahen, um das im Zuge der 

Entnazifizierungsprozesse entstandene Bild der den Widerstandskämpfer Steffan 

unterstützenden Gestapo-Beamten zu untermauern.  

Doch passt das Bild des Widerstandskämpfers tatsächlich zu einer schriftlich 

fixierten Tätigkeit Steffans als G-Mann? Auch Ulrich (2005, 24 – 25) stellt hierzu 

fest: „Auch hierbei [der Beurteilung von Widerstandskämpfern, die bei der 

Gestapo als V-Leute oder auch G-Leute geführt wurden, Anm. d. Verf.] ist eine 

präzise Prüfung des Einzelfalles und damit eine differenzierte Betrachtungsweise 

unabdingbar: So gab es durchaus Fälle, in denen sich Regimegegner zwar als V-

Leute von der Gestapo anwerben ließen, diese aber dann einfach keine 

brauchbaren Informationen lieferten. Für manche von ihnen handelte es sich dabei 

um ein höchst riskantes Doppelspiel […]“ Ob dies bei Jakob Steffan auch der Fall 

war, lässt sich nicht verifizieren. Umgekehrt erscheint es, vor dem Hintergrund 

des von ihm erlittenen Schicksals und auch der konsequenten Verfolgung 

nationalsozialistischer Verbrecher nach dem Krieg (s. u.), eher unwahrscheinlich, 

dass Steffan ein Spitzel gewesen ist und die Zeugen vor Gericht allesamt gelogen 

haben. Wäre Steffan tatsächlich ein Spitzel der Nationalsozialisten gewesen, wa-

rum sollte er erst 1944 die Seiten gewechselt haben wenn er sich doch bei einer 

früheren Tätigkeit für das Regime hätte lange Jahre in KZ-Haft ersparen können? 
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 vgl. Allgemeine Zeitung Mainz vom 29. April 1952: „Steffan war nicht für die Gestapo tätig“; 
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Neben dem vg. gerichtlichen Disput gab es, im Jahr 2005, auch einen 

wissenschaftlichen Diskurs um die Rolle Steffans als „G-Mann“ der Stapo-

Außenstelle in Mainz. So veröffentlichte der rheinhessische Regionalhistoriker 

Heinz Leiwig eine Schrift mit dem Titel „Es war ja nichts“
110

, in der er behauptet, 

dass Steffan eine Sonderbehandlung als V-Mann der Gestapo bei der Aktion 

„Gitter“ erhalten habe. Leiwig schlussfolgerte: „Ob und welche Spitzeldienste 

Jakob Steffan für die Gestapo leistete, wird sein Geheimnis bleiben.“ (Leiwig 

2005, 188-190) In ihrer Arbeit geht Schiffel auf die Äußerungen Leiwigs ein und 

legt dar, dass ihrer Meinung nach Leiwig die Aussage Hufs aus dem Jahr 1952 

nicht gebührend berücksichtigt hätte, wonach Steffan ja nicht einmal etwas von 

seiner Einstufung als „G-Mann“ wusste. In Ihrer Schlussfolgerung erwägt sie 

auch, dass die Gestapo-Beamten diese Einstufung möglicherweise nicht ganz 

uneigennützig vornahmen, jedenfalls ist sie der Meinung, dass „die gegen Steffan 

erhobenen Vorwürfe Leiwigs […] demnach unbegründet“ (Schiffel 2010, 93) 

seien. Nach der Veröffentlichung von Leiwigs Äußerungen traten auch Lothar 

Steffan (Jakob Steffans Sohn) und Axel Ulrich diesem in einem Zeitungsartikel in 

der Allgemeinen Zeitung vom 9. Dezember 2006 entgegen
111

. In einem weiteren 

Artikel in der Allgemeinen Zeitung vom 5. Februar 2007 unter dem Titel „Die 

Faust blieb in der Tasche“ kritisierte Leiwig wiederum die Ansicht der Referenten 

Steffan und Ulrich, die in jener Kooperation vielmehr einen Beleg dafür gesehen 

hatten, „dass sich auch im Polizei-Apparat selbst Widerstand regte“. Dass Lothar 

Steffan „sogar Widerstand in den Reihen der Verbrecherorganisation der 

Gestapo“ entdeckt habe, sei jedoch, so Leiwig wörtlich, „blanker Hohn gegenüber 

den NS-Opfern“
112

. Abschließend betrachtet kommt man, zumindest in der 

öffentlichen Rezeption, zu dem Schluss, dass „Sina Schiffel […] jedoch 

nachgewiesen [habe], dass Steffan der Gestapo keine Informationen geliefert hat“ 

(Wernher 2011).  

Unabhängig von der Rolle Steffans für die Stapo gab es bereits vor dem 

20. Juli 1944 Verbindungen zwischen Steffan und der Stapo-Außenstelle in 

Mainz, die daher rührten, dass er nach seiner probeweisen Entlassung aus dem KZ 

mit einer permanenten Meldeauflage bei der Stapo-Außenstelle in Mainz belegt 
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 vgl. Leiwig 2005. 
111
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wurde (s. o.). Dort lernte er, laut Schiffel, auch den „Kriminaloberassistenten  

Anton Huf und den Kriminalsekretär Peter Eisenhauer“ (Schiffel 2010, 85)  

kennen. 

Über das weitere Schicksal Steffans nach der Entlassung aus der Mainzer Stapo-

Außenstelle im August 1944 ist wenig bekannt, es wird angegeben, dass er 

„daraufhin […] bis zum Ende der NS-Diktatur bei der Mutter seines einstigen 

Mithäftlings im KZ Dachau Adolf Diehl in Spiesheim“ untergetaucht sei 

(ebd., 91). 

3.4.5. Zwischenfazit – Jakob Steffan und die Polizei im Dritten Reich 

Steffans Zusammentreffen mit der Polizei im Dritten Reich war im Wesentlichen 

davon geprägt, dass Steffan sich als ein Opfer der nationalsozialistischen Justiz 

entweder in deren Gewahrsam befand oder aber zumindest unter deren Aufsicht 

gestellt war. Auch nach seiner Entlassung aus dem KZ bewegte er sich freiwillig 

weiter in der Illegalität und wurde somit zur Zielscheibe polizeilicher 

Maßnahmen, wie seine Festnahme bei der Aktion Gitter zeigt. Gleichwohl war 

dieses Verhältnis nicht von einem klaren Freund-Feind-Kontrast geprägt, fand 

Steffan doch in der Außenstelle der Staatspolizei in Mainz Sympathisanten bzw. 

band diese und andere Polizisten in sein Netz aus Widerstandskämpfern ein, wie 

bspw. den Frankfurter Kriminalrat Christian Fries. Wenn dies auch nicht im 

Einzelfall belegbar ist, so ist doch davon auszugehen, dass Steffans Wissen um 

und das Erleben der Tatsache, dass es eben auch auf Seiten der gleichgeschalteten 

Polizei im Dritten Reich Ausnahmen gab, die ihn in seinem Widerstandskampf 

unterstützten, sein Bild von der Polizei dahin gehend geprägt haben dürfte, dass 

nicht alle Polizisten gleich waren und damit auch nicht gleichermaßen zu 

verurteilen. 

Ob Steffan tatsächlich ein Spitzel für die Gestapo gewesen ist, wird sich 

nie belegen lassen. Es spricht nach Ansicht des Verfassers aber vieles dagegen 

und kaum etwas dafür: Dafür spricht die namentliche Nennung Steffans auf dem 

erwähnten Fernschreiben. Das ist aber auch das einzige Indiz. Und die 

Äußerungen der involvierten Stapo-Beamten, wie der Name Steffans darauf 

gekommen sei, scheinen dem Verfasser glaubwürdig. Selbst wenn man noch die 

Möglichkeit in Betracht zieht, dass es sich bei der „Rettung“ Steffans auch um 
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eine Gefälligkeit der Stapo-Beamten gehandelt haben könnte, die sie aus dem 

Kalkül heraus getan hatten, um sich in einer Welt nach dem Nationalsozialismus 

eine Art „moralisches Startkapital“ anzuhäufen, spricht dies wiederum umso mehr 

dafür, dass Steffan eben kein Spitzel war. Alle anderen Indizien sprechen klar für 

Steffan: Seine Leidensjahre im KZ, sein entschiedenes Eintreten für die 

Demokratie in den letzten Jahren der Weimarer Republik und auch die durch die 

Forschungsergebnisse Ulrichs oder Schiffels aufgezeigte Widerstandstätigkeit 

Steffans sowie seine Rezeption nach dem Krieg (vgl. Kap. 3.6) lassen ihn viel 

eher als einen aufrechten Widerstandskämpfer als einen Denunzianten erscheinen.  

Die Äußerungen Leiwigs sind nach Ansicht des Verfassers aus historischer Sicht 

nicht haltbar, sie wirken polemisch und emotional. Anderslautende Quellen wie 

die Arbeiten Ulrichs oder eben die Aussagen im Prozess 1952 werden von ihm 

ignoriert. Gerade aus Respekt vor den Opfern sollten Leiwig und andere sich um 

eine möglichst objektive Darstellung der Tatsachen bemühen und dazu gehört 

auch, dass es in der Polizei / Stapo möglicherweise Unterstützer des Widerstandes 

gab. Dies zu ignorieren oder von vornherein auszuschließen wäre genauso ver-

werflich, wie die in den fünfziger Jahren geprägte Legende von der „sauberen 

Ordnungspolizei“, die die Verbrechen durch Polizei-Reserve-Bataillone in Polen 

oder Russland ignorierte. Ähnlich urteilt auch Schiffel über Leiwigs Forschungs-

ansätze.
113

 

3.5.  Polizei und Widerstand in Mainz und Rheinhessen 

3.5.1.  Allgemeine Ausführungen 

Wenngleich die Organisation „Polizei“ in einer globaleren Betrachtung eher als 

Mittel der Verfolgung und Unterdrückung der nationalsozialistischen Diktatur 

erscheint, darf jedoch auch nicht außer Acht gelassen werden, dass es auch 

Anhaltspunkte dafür gibt, dass es in ganz wenigen Einzelfällen innerhalb der 

Polizei so etwas wie Widerstand gegen die Diktatur gab (vgl. Kapitel 1.2), sie es, 

dass konkrete Widerstandshandlungen vorgenommen wurden oder dass Aktivis-

ten des Widerstandes von Polizisten unterstütz wurden. Jedoch bestehen keine 

Erkenntnisse über eventuell vorhandene Strukturen oder die Verbreitung des 
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Widerstandes insgesamt innerhalb der Polizei. Somit verbietet sich die generelle 

Aussage, dass es in der Polizei Widerstand gab oder gar „Widerstandskämpfer“.  

3.5.2. Peter Eisenhauer 

Im Jahre 1950 wurde beim Polizeipräsidium (PP) Mainz auf Anzeige des damali-

gen Vorsitzenden der Jüdischen Gemeinde in Mainz, Max Grünfeld, ein Ermitt-

lungsverfahren wegen Verdachts der Verbrechen gegen die Menschlichkeit i. S. d. 

Kontrollratsgesetzes (KRG) Nr. 10 gegen Peter Hans Eisenhauer geführt.
114

  

3.5.2.1. Biografie 

In dieser Akte ist die komplette Biografie Eisenhauers bis zu diesem Zeitpunkt 

aufgeführt. 

Demnach wurde er am 28. Januar 1898 in Darmstadt geboren und wurde 1921 

Angehöriger der Hessischen Schutzpolizei. Ein Gesuch seinerseits vom 31. März 

1931
115

 wurde in Friedberg erstellt, dort war Eisenhauer augenscheinlich bei der 

Hessischen Bereitschaftspolizei eingesetzt. In diesem Gesuch beantragt er, zwei 

Disziplinarverstöße (förmlicher Verweis vom 6. Februar 1923 wegen 

wissentlicher Falschaussage und Verlassens des Postenbereiches ohne Erlaubnis; 

Geldstrafe vom 8. Oktober 1923 über damals fünf Millionen Mark wegen 

unerlaubten Verlassens der Kaserne), aus seiner Disziplinarakte zu löschen. 

Gemäß der Akte wurde dem Gesuch durch das Hessische Innenministerium am 

2. April 1931 statt gegeben. Zum Zeitpunkt dieses Gesuches war Eisenhauer 

bereits Polizeioberwachtmeister.  

Wo sich Eisenhauer nach 1931 aufhielt, ist bislang unbekannt, bekannt ist 

hingegen, dass er 1933 als Polizeihauptwachtmeister nach Mainz auf das Fünfte 

Polizeirevier versetzt wurde, wo er im Außendienst tätig war. Der Wechsel 

erfolgte vermutlich im März, da die in Darmstadt vorhandenen Besoldungsblätter 

Eisenhauers ihn nur bis März 1933 als „Versorgungsempfänger“ ausweisen
116

. Ob 

der Wechsel durch die an die Macht gekommenen Nationalsozialisten verursacht 

wurde oder nicht ist unbekannt. Dagegen spricht jedoch, dass Eisenhauer bereits 

1932 zum Polizeihauptwachtmeister befördert worden und bei seiner 
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diesbezüglichen Erwähnung im Regierungsblatt des Volksstaates Hessen schon 

der Vermerk „zu Mainz“ zu finden ist, was darauf schließen lässt, dass er bereits 

vorher in Mainz Dienst versah.
117

 Ende 1933 bzw. Anfang 1934 wurde 

Eisenhauer auf die Außenstelle der Staatspolizeileitstelle Darmstadt in Mainz 

abgeordnet. Die förmliche Ernennung zum Kriminalhauptwachtmeister und damit 

der endgültige Wechsel zur Staatspolizei erfolgte am 1. Oktober 1934
118

. 1936 

hatte Eisenhauer bereits den Dienstgrad eines Kriminalassistenten inne, ab August 

1939 war er Kriminal-Ober-Assistent
119

. Er sei ab 1941 als Sachbearbeiter in der 

Abteilung IV, Sachbereich 2 (Judenfragen, Verwaltung) tätig gewesen. Hier sei er 

für die Durchführung von Festnahmen und Durchsuchungen in Rheinhessen 

verantwortlich gewesen. Ab 1943 spätestens ist Eisenhauer Kriminal-Sekretär
120

. 

1945 sei er auf Ersuchen der amerikanischen Besatzungsmacht in Mainz-

Kostheim festgenommen worden, da er an einer Erschießung von polnischen 

Zwangsarbeitern durch die Mainzer Gestapo kurz vor dem Einmarsch der 

Amerikaner auf dem Waldfriedhof in Mainz Mombach teilgenommen haben soll. 

Nach seiner Festnahme in Mainz wurde er an die amerikanischen Behörden 

ausgeliefert und zunächst in das Internierungslager nach Darmstadt gebracht, das 

ihn am 28. Februar 1946
121

 aufnahm. Am 5. September 1946 wurde Eisenhauer 

ausweislich der Lagerkartei des Internierungslagers in das amerikanische 

Kriegsgefangenenlager (PWE = Prisoner of war enclosure) 29 nach Dachau 

überführt. Von da aus sei er in Richtung Osten gebracht worden, das genaue Ziel 

ist unbekannt bzw. unerwähnt. Von dort kehrte er im April 1950 wieder zurück 

und ließ sich an seiner Heimatadresse in Mainz-Kostheim nieder. 

Der bereits erwähnte Regionalhistoriker Heinz Leiwig hat ergänzende bzw. 

abweichende Angaben zu Eisenhauers Lebenslauf. In einem Brief an den Sohn 

Jakob Steffans, Lothar Steffan vom 8. Januar 2006 – im Zuge der Leiwig 

Kontroverse (s. o.) – spricht Leiwig davon, dass Eisenhauer als Leiter im Referat 

IV B 2
122

tätig gewesen sei. Seine Tochter hätte einen amerikanischen Offizier 

geheiratet und er hätte am 20. Juni 1948 das "Kopfgeld" (der Grundbetrag, der 
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den Berechtigten bei der Währungsreform 1948 ausbezahlt wurde) als städtischer 

Angestellter an den „ehemaligen Häftling Hugo Schickel im Mainzer 

Pulverturm“
123

 ausgezahlt. Leiwig nennt indes keine Quellen für diese 

Behauptungen, insbesondere die Tatsache, dass er 1948 als städtischer 

Angestellter in Mainz tätig gewesen sein soll, deckt sich nicht mit den Angaben in 

der vg. Ermittlungsakte. Nach dieser wäre Eisenhauer von 1945 bis 1950 in 

verschiedenen Lagern der Alliierten interniert gewesen. Dem Bestand des 

Landesarchivs Speyer liegen auch eine Vielzahl von Briefwechseln zwischen dem 

Präsidium Mainz und anderen Stellen inne, die in fraglichem Zeitraum von 

umfangreichen Aufenthaltsermittlungen zeugen. Diese wären obsolet gewesen, 

wäre Eisenhauer, wie Leiwig es darstellt, als Angestellter der Stadt Mainz tätig 

gewesen. Zudem liegt dem Bestand ein Bericht der Kriminalpolizei in Mainz vom 

10. Juni 1947 bei, wonach Eisenhauer „zwischenzeitlich aus dem 

Internierungslager Darmstadt nach Dachau verlegt worden und gemäß Mitteilung 

[von dort] den russischen Behörden übergeben worden“
124

 sei. Demnach ist mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschließen, dass Eisenhauer bereits 

1948 wieder als städtischer Angestellter in Mainz tätig gewesen sein kann.  

Fest steht jedoch, dass Eisenhauer Mitglied der NSDAP war. Dem Bestand des 

Archivs in Osthofen liegt eine Kopie seines Parteibuches bei, das ihn als Mitglied 

Nr. 8 391 192 (seit 1. Januar 1940, nach Antrag am 20. Dezember 1939) in der 

Ortsgruppe Kostheim des Gaus Hessen-Nassau ausweist. Die Lagerkartei des 

Internierungslagers Darmstadt, wo Eisenhauer im Februar 1946
125

 aufgenommen 

war, weist als Aufnahmejahr 1941 aus. Diese Diskrepanz ist rückwirkend nicht zu 

erläutern, möglicherweise lag schlicht und ergreifend ein Ablesefehler vor. Als 

Wohnsitz ist, übereinstimmend zu Leiwigs Angaben und den Akten des 

Polizeipräsidiums Mainz die Schiersteinerstraße 36 im rechtsrheinischen Mainz-

Kostheim angegeben. Der Mitgliedsausweis weist als Dienstgrad Eisenhauers 

1940 „Kriminaloberassistent“ aus, Leiwig spricht in seinem Schreiben davon, 

dass Eisenhauer „Kriminalsekretär“ gewesen sei, ein Rang, der zwei Rangstufen 

über dem des „Oberassistenten“ stand. Da Leiwig jedoch keine Angaben macht, 

wann Eisenhauer diesen Dienstrang innehatte, ist es auch durchaus möglich, dass 

Eisenhauer in der Zeit von 1940 bis 1945 zweimal befördert wurde.  
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Aus dem Bestand des Internierungslagers Darmstadt geht ebenfalls hervor, dass 

Eisenhauer in der SS den Rang eines Hauptscharführers innegehabt haben soll 

(1944)
126

. Jedoch sind bislang keine weiteren Anhaltspunkte für eine SS-

Zugehörigkeit Eisenhauers aufgetreten. 

Ausweislich seiner Besoldungsakte hatte Eisenhauer zwei Kinder, eine Tochter 

namens Erika (geboren am 15. Mai 1927) und einen Sohn namens Wilfried 

(8. November 1929)
127

. 

3.5.2.2. Belastende Aussagen über Eisenhauer 

Weitaus kontroverser als die Diskussionen um seinen Aufenthalt oder seinen 

Dienstgrad sind jedoch die um die Rolle Eisenhauers bei der Mainzer Gestapo. 

Diese reichen von den Vorwürfen der Verbrechen gegen die Menschlichkeit bis 

hin zu Aussagen, die ihn als Unterstützer der Widerstandsbewegung um Jakob 

Steffan bezeichnen.  

Der Anzeiger des Ermittlungsverfahrens beim PP Mainz, Max Grünfeld, 

bezichtigte Eisenhauer in einem in der polizeilichen Ermittlungsakte enthaltenen 

Schreiben der folgenden Taten:  

 Aneignung von sechs Überseekoffern mit Eigentum von deportierten Ju-

den 

 Bereicherung an in der Leichenhalle des Israelischen Friedhofes in Mainz 

(Untere Zahlenbacher Straße) gelagerten Kisten mit jüdischem Kulturgut 

 Bei einem Transport von deportierten Juden im September 1942 soll Ei-

senhauer zu einem älteren Mann, der vom Transporter herunter gefallen 

sei, gesagt haben: „Lasst den Juden liegen, der verreckt doch“ 

 Bei einem weiteren Transport deportierter Juden soll Eisenhauer über ei-

nen kräftigen Juden gesagt haben: „Es ist schade, dass der Mensch sterben 

muss.“ Damit, so Grünfeld, sei erwiesen, dass Eisenhauer gewusst hatte, 

dass die deportierten Juden getötet werden. 

 Grünfeld selbst hat bei seiner Festnahme am 7. Mai 1943 wertvolle jüdi-

sche Kulturgegenstände auf dem Schreibtisch Eisenhauers gesehen. 
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Grünfeld nennt zu den jeweiligen Ereignissen Zeugen aus Mainz und Umgebung, 

die der ermittelnde Beamte, Kriminalobersekretär Kugler, zu den Äußerungen 

Grünfelds vernimmt. Teilweise bestätigen diese die Aussagen Grünfelds, teilweise 

werden dessen Äußerung nicht bestätigt oder gar widerlegt. Einer der 

vernommenen Zeugen gibt darüber hinaus an, dass Eisenhauer gegenüber einem 

jüdischen Jungen, der sich von einem zu deportierenden Freund verabschieden 

wollte, gesagt haben „Mach, dass Du rauskommst, Du Dreckjude, sonst bleibst 

Du auch da.“  

In einem Ermittlungsbericht des Polizeipräsidiums Mainz vom 10. Juni 1947
128

 

kommt der unbekannte Verfasser zu dem Schluss, dass „sich bei den Tätern […] 

der Gestapobeamte Eisenhauer“ befand. Anlass dieses Ermittlungsverfahrens war 

der Vorwurf an Eisenhauer und andere Beamte der Stapostelle in Mainz, im 

Februar 1945, kurz vor dem Einmarsch der US-amerikanischen Truppen in der 

Stadt, mehrere osteuropäische Zwangsarbeiter auf dem Friedhof in Mainz-

Mombach erschossen zu haben. Der ermittelnde Beamte folgerte 1947 weiter aus 

der Tatsache, dass Eisenhauer zwischenzeitlich von den „Amerikanern an die 

Russen“ übergeben wurde, dass die „Ermittlungen der amerikanischen Behörden 

in der Mordsache Mombach abgeschlossen sind und eine Schuld Eisenhauers 

einwandfrei festgestellt wurde. Ein Zusammenhang Eisenhauers mit der 

Mordsache Mombach ist demnach nicht von der Hand zu weisen.“. Den einzigen 

Fürsprecher in dieser Sache fand Eisenhauer in seinem ehemaligen Kollegen Otto 

Pfeiffer (s. u.), der aus Anlass der Ermittlungen ebenfalls als Zeuge gehört wurde. 

Er meinte dazu: „Eisenhauer wollte sich um die Teilnahme an den Erschießungen 

drücken musste doch mit. Er erzählte mir nach der Erschiessung [sic], dass er mit 

war, dass er um den Anschein seiner Teilnahme zu erwecken, nachdem er ein zu 

erschiessenden[sic] Russen durch Kopfnicken veranlasst habe zu fliehen, 

nachgeschossen habe, keinesfalls aber, um einen zu treffen.“ Jakob Steffan wurde 

am 3. November 1948 vor dem Untersuchungsausschuss für politische Säuberung 

in Mainz ebenfalls zu dem Vorfall auf dem Mombacher Friedhof befragt. Steffan 

wusste lediglich, dass Pfeiffer „dem Eisenhauer den Rat gegeben“ hatte, „dass er 

sich krank-melden soll“
129

. 
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In einem weiteren Ermittlungsverfahren des Polizeipräsidiums Mainz, das 

ebenfalls aus dem Jahr 1950
130

 datiert (und mit dem vg. Ermittlungsverfahren 

wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit zusammengelegt wurde), wird 

gegen Eisenhauer der Vorwurf erhoben, bei der Vernehmung eines KPD-

Mitgliedes 1934 dieses „mit einem Gegenstand ins Gesicht“ geschlagen zu haben. 

Der Zeuge hatte jedoch selbst Eisenhauer nicht sehen können, weil ihm die Augen 

verbunden wurden.  

Leiwig (1987, 38 - 39) nennt noch weitere Tätigkeiten Eisenhauers: So soll er am 

10. Oktober 1938 aus Anlass eines Führerbesuchs in Mainz eine Absperrung am 

Alicen-Platz / Münsterplatz durchgeführt haben, weitere Eingriffshandlungen sind 

in diesem Zusammenhang nicht überliefert. Am 20. Januar1944 soll er eine 

Deportation von vier „Defaitisten“ aus dem Gefängnis Klarastraße (in Mainz) 

nach Berlin-Moabit veranlasst und auch begleitet haben, dort seien diese vier vom 

„Volksgerichtshof“ verurteilt worden, eine Person sei in Brandenburg gehängt 

worden. Am 12. Januar 1945 soll er die Verhaftung eines 21-jährigen MZ 

Halbjuden durchgeführt haben, der anschließend in das SS-Sonderlager Hinzert 

verbracht worden sei. 

3.5.2.3. Entlastende Aussagen über Eisenhauer 

In dem Ermittlungsverfahren wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

wurden aber auch entlastende Aussagen aktenkundig gemacht. Vorrangig war es 

der damalige Kulturdezernent der Stadt Mainz und ehemalige Ansprechpartner 

der Stapo für die Juden in Mainz, Michel Oppenheimer, der für Eisenhauer 

aussagte
131

: „Es steht für mich fest, dass kein Jude in Mainz heute noch am Leben 

wäre, wenn die beiden Gestapo-Beamten Eisenhauer und Pfeifer damals uns nicht 

geschützt hätten.“ Auch lässt er keinen Zweifel an der Aufrichtigkeit der Motive 

der beiden Beamten: Er bestritt, dass die „Gestapo Beamten […] vor dem 

Einrücken der Amerikaner die Juden nur deshalb geschützt [hätten], um sich mit 

Rücksicht auf den Umschwung in Deutschland zu retten“, vielmehr sei ihm seit 

Sommer 1941 „kein Fall bekannt, aus dem hervorgehen könnte, dass Eisenhauer 

und Pfeiffer sich inkorrekt oder gehässig den Juden gegenüber betragen haben.“  
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Dr. Heinrich Winter (Konsulent der jüdischen Bevölkerung in Mainz seit dem 

allgemeinen Betätigungsverbot für jüdische Anwälte durch die Nürnberger 

Gesetze) gab an, dass Eisenhauer ab Ende 1943 nur widerwillig Dienst verrichtet 

habe, er habe Anzeigen gegen Juden einfach nicht bearbeitet, nur nach Mahnung 

von anderer Stelle. Winter war sogar der Ansicht, dass sich „Eisenhauer bei der 

Stapo Darmstadt verschiedentlich für festgenommene Juden nach Kräften 

eingesetzt habe, wobei er natürlich, angesichts der Böswilligkeit dieser Stelle, 

Erfolge nicht erzielen konnte“
132

. Viele Aussagen deuteten darauf hin, dass 

Eisenhauer Befehle nur widerwillig und zögerlich umgesetzt hatte, unter anderem 

hätte er Durchsuchungen „äußerst schlampig“ durchgeführt. Übereinstimmende 

Aussagen gibt es auch dafür, dass Eisenhauer „Angehörige der jüdischen 

Gemeinde anfangs 1945 vor bestehenden Aktionen, wie Festnahmen und 

Deportierungen von Juden vorzeitig gewarnt“ hatte. Dies bestätigte Ludwig 

Kehrmann in seiner Aussage in dem Mainzer Ermittlungsverfahren. Auch Jakob 

Steffan bestätigte dies, zumindest indirekt: In einem unveröffentlichten 

Typoskript Lothar Steffans über das Leben seines Vaters heißt es: „Im Februar 

1945 liess [sic] der Kriminalsekretär Peter Eisenhauer meinem Vater einen 

Geheimbefehl der Gestapoleitung zukommen über die geplante Verhaftung und 

den Abtransport der gesamten evangelischen und katholischen Geistlichkeit in 

Rheinhessen. Er bat meinen Vater, die Geistlichkeit davon in Kenntnis zu setzen, 

damit sich diese zeitig vorher in Sicherheit bringen konnte. Diese Warnung 

vereitelte u. a. die Verhaftung des Mainzer Bischofs Albert Stohr und seiner 

näheren Umgebung“
133

. Wenn Eisenhauer tatsächlich Juden und Klerus über 

bevorstehende Deportationen warnte, würde sich auch Oppenheimers Aussage 

erklären, dass ohne Eisenhauer kein Jude mehr in Mainz leben würde.  

Auch Schiffel (2010, 85) spricht davon, dass Eisenhauer Steffan „mit 

Informationen zu geplanten Verhaftungen verfolgter Personen unterstützte. 

Dadurch gelang es ihm, mehrere Betroffene vor der Festnahme zu bewahren. 

Hierzu gehörten beispielsweise der Mainzer Bischof und ehemalige 

Zentrumsabgeordnete im Volksstaat Hessen Prof. Dr. Albert Stohr sowie die 

Jüdin Bertel Huhn aus Guntersblum und deren Tochter Erika.“ 

Leiwig (1987, 39) führt auf, dass Eisenhauer am 26. Januar 1945 eine Liste mit 

„50 Namen von Juden der 2. und 3. Generation“, die aus Mainz deportiert werden 
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sollten, an den Mainzer Bischof Albert Stohr und dessen Sekretär, Dekan Dr. 

Berg, übermittelt haben soll. 

In einer Bescheinigung, die Jakob Steffan in seiner Funktion als 

Regierungspräsident von Rheinhessen am 8. Februar 1946
134

 ausstellte, heißt es: 

„Eisenhauer hat mir in widerholten [sic] Fällen Winke über Massnahmen [sic] 

gegeben, die von der Gestapoleitung gegen politisch Andersdenkende geplant 

waren, mit dem Erfolg, daß ich den betreffenden Personenkreis zeitig vorher 

warnen konnte.“ Neben der Warnung Eisenhauers wegen der bevorstehenden 

Deportation der Geistlichen erwähnt auch Steffan, dass Eisenhauer ihn „von 

einem Geheimbefehl der Gestapo-Leitung benachrichtigt [habe], aufgrund dessen 

Juden und Mischling […] liquidiert werden sollten.“ Umgekehrt sagte Eisenhauer 

in einem Verleumdungsprozess gegen Steffan im Zuge der sog. Diel-Affäre (s. o.) 

aus, dass „Steffan kurz vor dem Einmarsch der Amerikaner von ihm [Eisenhauer] 

erfahren [habe], daß ein Befehl vorliege, die jüdischen Ehepartner von Nicht-

Juden heimlich zu liquidieren, und daraufhin eine Warnung verbreitet [hätte], daß 

mindestens achtzig derartige Leute dem Zugriff der Polizei entzogen werden 

konnten.“
135

 

3.5.2.4. Bewertung 

Die Aussagen über Eisenhauer zeichnen kein eindeutiges Bild über seine innere 

Haltung zum Nationalsozialismus und zu seiner Tätigkeit als Mitarbeiter der 

Gestapo sowie deren verbrecherischen Aktionen. Während einige ihn als klaren 

Täter sehen, der auch an der Erschießung in Mombach beteiligt gewesen war, 

relativieren andere dieses Bild, wonach er mit innerer Abscheu seinen Dienst 

verrichtet habe, bzw. auch, in konkreten Einzelfällen, Menschen vor dem sicheren 

Tod bewahrt habe. 

Auch der ermittelnde Beamte des Polizeipräsidiums Mainz zeichnet ein 

ambivalentes Bild über Eisenhauer. In seinem Abschlussbericht
136

 heißt es: „Die 

Aussagen der hier Vernommenen sind deshalb z. T. mit Vorsicht aufzunehmen, da 

sich im polizeilichen Ermittlungsverfahren gezeigt hat, daß innerhalb der 
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Angehörigen der jüdischen Gemeinde in der Beurteilung der Tätigkeit des 

Eisenhauer als Pachtarbeiter [gemeint ist wohl "Sachbearbeiter"] für jüd. 

[jüdische] Angelegenheiten Unstimmigkeiten hervortreten.“ In einem Brief eines 

weiteren Mitgliedes der jüdischen Gemeinde in Mainz an den ermittelnden 

Beamten ist auch die Rede davon, dass der Anzeiger, Grünfeld, hier eigenmächtig 

und ohne Votum der jüdischen Gemeinde gehandelt habe. Ob und inwiefern hier 

Zwistigkeiten innerhalb der jüdischen Gemeinde mit zur Anzeige Grünfelds 

geführt haben, ist aus jetziger Sicht nicht nachvollziehbar. So schließt der Bericht 

des ermittelnden Beamten des Polizeipräsidiums Mainz auch mit den Worten: 

„Ob gegen Eisenhauer ein Verfahren wegen Verbrechen gegen die 

Menschlichkeit (Kontrollratsgesetz Nr. 10) eingeleitet werden kann, kann von hier 

aus vorerst nicht beurteilt werden. Nach dem polizeilichen Ermittlungsergebnis 

hat Eisenhauer nur in einem Falle eine Festnahme eines jüdischen Angehörigen 

von sich aus vorgenommen.“ Insbesondere diese Aussage des ermittelnden 

Beamten erscheint dem Verfasser heute schwer nachvollziehbar, wo doch der 

Wortlaut des Kontrollratsgesetzes Nr. 10
137

 kaum Spielraum für Zweifel lässt: 

Gemäß Art. II 1 Nr. c handelt es sich bei den Deportationen und anderen von 

Mitarbeitern der Stapostelle in Mainz und auch von Eisenhauer begangenen Taten 

um Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und auch die wortgetreue Auslegung 

von Art. II 2 lässt kein Zweifel an einer möglichen Täterschaft Eisenhauers im 

Sinne dieser Vorschriften. Möglicherweise stand bei den Ermittlungen auch die 

Frage des sog. „Befehlsnotstandes“ im Raum, so dass die Aussage im 

Ermittlungsbericht, es könne von der Stelle des Ermittlers aus nicht entscheiden, 

ob Eisenhauer sich im Sinne des Gesetzes strafbar gemacht habe, auch vor dem 

Hintergrund interpretiert werden kann, dass dem ermittelnden Beamten die 

Entscheidung darüber, ob der Befehlsnotstand bei Eisenhauer hier vorlag oder 

nicht (also ob Eisenhauer gegen seinen Willen aufgrund der bestehenden 

Hierarchieverhältnisse handeln musste), nicht zustand.  

Es mag aus heutiger Sicht schwer nachvollziehbar sein, mit welch inneren 

Zwängen Eisenhauer gekämpft haben muss, wenn er denn tatsächlich einerseits 

von den Aktionen der Gestapo angewidert war, aber andererseits dennoch daran 

teilnahm und sich nicht, wie es Pfeiffer ihm riet, bspw. bei der Erschießung auf 

                                            
137

 vgl. Internetquelle:  http://www.verfassungen.de/de/de45-49/kr-gesetz10.htm (Aufruf am 2. 

Juni 2012, 00:06 Uhr) 

http://www.verfassungen.de/de/de45-49/kr-gesetz10.htm


Masterarbeit „Jakob Steffan“ Jakob Steffans Leben und Wirken Seite - 69 - 

 Seite - 69 -  

dem Mombacher Friedhof krank meldete. Seine Einstellung wird dann umso 

fragwürdiger, wenn er angibt, auf einen Flüchtenden geschossen zu haben, um 

„den Anschein“ zu wahren. Es ist ebenso denkbar, dass er dies rückwirkend zum 

Schutz behauptete. 

Eine endgültige Aussage darüber, wieso und inwiefern Eisenhauer tatsächlich 

wissent- und willentlich den Widerstand unterstützt hatte, wird sich nicht treffen 

lassen. Weitere Forschungen zur Person und Rolle Peter Eisenhauers könnten hier 

das Bild aufhellen. Definitiv abzugrenzen ist jedoch Eisenhauers Handeln von 

dem, was Ulrich unter politischem Widerstand versteht (s. o.). Es gibt keine 

Anhaltspunkte dafür, dass Eisenhauer die bestehende staatliche Ordnung abändern 

oder gar stürzen wollte.  

3.5.3. Anton „Toni“ Huf 

3.5.3.1. Biografie 

Über Anton Hufs biografische Daten liegen nur wenige Informationen vor, so sind 

bei Leiwig
138

 u.a. folgende Informationen zu finden: 

Anton „Toni“ Huf wurde am 25. Juni 1909 in München geboren und auf seinen 

Antrag hin 1941 zur Stapostelle nach Mainz versetzt, dort sei er im Referat IV 

eingesetzt gewesen (wie auch Pfeiffer und Eisenhauer)
139

. Seine Verwendung dort 

hätte bis zum Einmarsch US-amerikanischer Truppen 1945 gedauert, danach sei 

er flüchtig gewesen und zuletzt in Offenbach wohnhaft gemeldet gewesen. Leiwig 

gibt an, dass auch Huf NSDAP-Mitglied war, seine Mitgliedsnummer lautete: 8 

400 630, der Ausweis datiere auf den 1. April 1941. Quellen dieser Informationen 

nennt Leiwig nicht, die Angaben zum Wechsel nach Mainz ließen sich auch nicht 

in Regierungsblättern o.ä. bestätigen.  

3.5.3.2. Belastende Aussagen über Huf 

Konkrete Vorwürfe, die gegen Huf erhoben wurden, sind bislang nicht nachzu-

vollziehen gewesen. Wahrscheinlich aufgrund seiner Zugehörigkeit zur Gestapo 

alleine dürfte er, dem eigenen Bekunden nach, in amerikanische Militärhaft gera-

ten sein.  
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3.5.3.3. Entlastende Aussagen über Huf 

Im Privatarchiv Lothar Steffans befindet sich ein mehrseitiger Bittbrief Anton 

Hufs
140

 an Jakob Steffan. Dort zeichnet Huf ein sehr eindeutiges Bild von sich. In 

dem am 29. September 1945 in einem Münchener Militärgefängnis verfassten 

Bittschreiben an den damaligen Regierungspräsidenten heißt es: „Wie Sie selbst 

wissen habe ich eine absolut menschenwürdige und unpolitische Einstellung und 

Haltung vertreten, die gegen die demokratischen Grundsätze nicht verstossen [sic] 

hat.“ Ferner erinnert er Steffan daran, dass dieser von ihm wisse, dass gegen ihn 

Anfang 1944 zwei anonyme Anzeigen gemacht wurden, die er (Huf) nicht 

weiterverfolgt habe. Somit seien ihm und seinen „Freunden eine Verhaftung und 

Unannehmlichkeiten erspart“ geblieben. Schließlich geht Huf in besagtem Brief 

nochmals konkret auf seine Rolle bei der Aktion „Gitter“ im August 1944 ein: 

„Insbesondere habe ich Ihnen am 20.8.44 von einer Reichsaktion gegen alle 

Funktionäre der früheren Sozialdemokraten, die für den 22.8.44 mit 

Haussuchungen und Festnahme geplant war, Mitteilung gegeben. Durch mein 

Eintreten für Sie, waren Sie am 22.8.44 ca. 3 Stunden nach der Verhaftung frei.“ 

Dabei habe er sein Leben riskiert, denn, so Huf: „Das ehemalige SS-Polizeigericht 

hätte dafür für mich nur die Todesstrafe ausgesprochen […] Bei Zuwilligung 

mildernder Umstände wäre ich mindestens mit Ihnen im K.L. Dachau gelandet.“ 

Ähnlich äußerte sich Huf auch, als er als Zeuge im Verleumdungsprozess 1952 

(s. o.) aussagte: „Auch Huf bestätigte, Steffan habe häufig irgendwelche Dinge 

wissen wollen, um gefährdete Personen warnen zu können. Solche Mitteilungen 

habe er Steffan auch absichtlich öfter gegeben.“
141

 Über eine Reaktion Steffans 

auf Hufs Bittschreiben ist nichts bekannt: Weder konnte ein offizielles Schreiben 

von ihm noch die „Entnazifizierungsakte“ Anton Hufs gefunden werden, weitere 

Nachforschungen könnten vielleicht auch hier das Bild erhellen.  

Zumindest Lothar Steffan bestätigt Hufs Angaben: „Am 22. August 1944 hat 

Kriminaloberassistent Anton Huf wider besseres Wissen durch falsche Angaben 

                                            
140
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meinen Vater vor einer nochmaligen Lagereinweisung bewahrt-, und ihm dadurch 

zweifellos das Leben gerettet.“
142

  

3.5.3.4. Bewertung 

In Ermangelung konkreter Hinweise oder Anhaltspunkte für Hufs Tätigkeiten bei 

der Stapostelle in Mainz bzw. seiner Unterstützungshandlungen für Steffans Wi-

derstandsbemühungen kann eine abschließende Bewertung der Rolle Hufs nicht 

erfolgen. Hinzu kommt, dass auf das Bittschreiben an Steffan hin keine Reaktion 

von diesem bekannt ist. Bisweilen wirken die Behauptungen Hufs, dass er, wie 

Eisenhauer und Pfeiffer auch, bei der Aktion „Gitter“ Steffan geholfen habe eher 

ein wenig „nachgeschoben“, d. h. es ist durchaus auch nicht auszuschließen, dass 

es sich dabei um Schutzbehauptungen handelt. Fest scheint jedoch zu stehen, dass 

er, wie Pfeiffer und Eisenhauer auch, im gleichen Referat der Stapostelle in Mainz 

eingesetzt war. Somit ist zumindest nicht auszuschließen, dass er von Eisenhauer 

und Pfeiffers Tätigkeiten wusste und die Tatsache, dass weder Eisenhauer noch 

Pfeiffer für ihr Handeln von den nationalsozialistischen Machthabern zur Rechen-

schaft gezogen wurden, lässt zumindest die Vermutung zu, dass Huf sie durch 

Verschwiegenheit gedeckt haben könnte. Als Indikator dafür, dass auch Huf dem 

nationalsozialistischen Regime nicht unkritisch gegenüberstand, könnte auch 

sprechen, dass er erst sehr spät (1941) in die NSDAP eingetreten war. Umgekehrt 

muss natürlich auch festgestellt werden, dass er eben dieses Wissen zu einem 

Zeitpunkt, wo die militärische Niederlage absehbar war, bewusst für sich behalten 

hat, um es zu einem späteren Zeitpunkt für eigene Zwecke einzusetzen: Entweder 

gewinnen die Nationalsozialisten überraschend die Kontrolle zurück, dann kann er 

Pfeiffer, Eisenhauer, Steffan und andere denunzieren und sich so einen Vorteil 

verschaffen oder aber er kann, wie vielleicht geschehen, nach der Niederlage, sei-

ne Rolle bei der Aktion „Gitter“ beschönigen.  

3.5.4. Otto Pfeiffer 

3.5.4.1. Biografie 

Otto Pfeiffer wurde eigenen Angaben
143

 gemäß am 7. September 1909 in Mainz 

geboren und war während des „Dritten Reiches“ in Mainz-Bretzenheim, Drai-
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111-112 



Masterarbeit „Jakob Steffan“ Jakob Steffans Leben und Wirken Seite - 72 - 

 Seite - 72 -  

serstraße 83 wohnhaft. Er gehörte seit 1934 dem Reichsbund der Deutschen Be-

amten an, sowie seit 1937 dem Nationalsozialistischen Wohlfahrtsverband. 1930 

bis 1936 war er Angehöriger des damaligen Polizeipräsidiums Mainz  

(Schutzpolizei), bevor er von 1936 bis zum 1. November 1938 als Kanzleiassis-

tent im Verwaltungsbereich der Staatspolizeistelle in Mainz tätig war. Die Verset-

zung hierhin erfolgte am 1. November 1938, daran schloss sich ein Jahr Ausbil-

dung in Berlin an (Pfeiffer blieb dabei immer noch der Stapostelle in Mainz zu-

gewiesen). Obwohl er die Ausbildung als erster bestanden habe, sei er trotzdem 

nicht befördert worden, so Pfeiffer in seiner Aussage vor dem Untersuchungsaus-

schuss. Folglich ist er auch für die Zeit von 1939 bis zum 15. Juli 1943 noch 

„Durchläufer“ bei der Verwaltung der Stapostelle in Mainz. Am 15. Juli 1943 

erfolgte schließlich die Ernennung Pfeiffers zum Polizei- / Kriminalsekretär bei 

der Stapostelle in Mainz. Pfeiffer gibt weiter an, dass er „während des Krieges 

nach Warschau“ kam (s. u.). Am 30. März 1945 wurde er, nach eigenen Angaben, 

verhaftet und am 14. April 1945 wieder freigelassen. Am 17. Juni 1945 kam er 

erneut in Haft, aufgrund einer allgemeinen Verfügung, wie es im Abschlussbe-

richt der Untersuchungskommission heißt, da er Gestapo-Angehöriger war. Über 

den weiteren Lebensweg Otto Pfeiffers ist, außer seinem Erscheinen vor dem 

Untersuchungsausschuss in Mainz (s. u.), nichts bekannt. 

3.5.4.2. Belastende Aussagen über Pfeiffer 

Leiwig stellt in dem bereits erwähnten Brief an Lothar Steffan
144

 dar, dass Pfeiffer 

„im Keller der Gestapo Mainz und auf der Bürgermeisterei in Gau-Odernheim“ 

den 13jährigen Heinz Holz zweimal zusammen geschlagen habe, Belege hierfür 

führt er nicht an. Ferner gibt Leiwig an, dass Pfeiffer während der Aktion „Gitter“ 

„federführend“ gewesen sei. Was genau Leiwig damit meint, ist derzeit ungewiss. 

Zwar spricht sein Rang als Kriminalsekretär (der niedrigste Offiziersrang damals) 

durchaus dafür, dass Pfeiffer auch Führungsverantwortung übertragen wurde, 

fraglich ist jedoch, ob nicht sein Vorgesetzter, Eisenhauer, oder der damalige 

Leiter der Außenstelle, der Kriminalkommissar Ernst Wagener (s. o.) dafür nicht 
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 Die folgenden Angaben zur Vita Otto Pfeiffers stammen, so nicht anders gekennzeichnet, aus 

seiner Aussage und einer handschriftlichen Notiz (Verf. vermutl. Otto Pfeiffer selbst), die in seiner 
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November 1948 vor dem Untersuchungsausschuss in Mainz (vgl. LHA KO, Best. 856, Nr. 

131109) 
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eher prädestiniert gewesen wären. An anderer Stelle führt auch Leiwig an, dass 

Pfeiffer den Bischof Albert Stohr vor einer bevorstehenden Verhaftung gewarnt 

habe, er beschreibt aber auch, dass „Pfeiffer zuvor diensteifrig jüdische 

Wohnungen ausgeräumt“ habe (Leiwig 1987, 39) 

Darüber hinaus muss es gegen Pfeiffer auch ein Ermittlungsverfahren wegen Ver-

brechens gegen die Menschlichkeit gegeben haben, der nähere Inhalt des Verfah-

rens konnte nicht nachvollzogen werden, die Akten beim verhandlungsführenden 

Landgericht Mainz sind nicht mehr recherchierbar. In einem Artikel der Allge-

mein Zeitung Mainz vom 1. Februar 1950
145

 mit dem Titel „Anklage auf schwa-

chen Füßen“ ist die nämlich die Rede davon, dass die Große Strafkammer des 

Landgerichts Mainz Otto Pfeiffer vom Vorwurf des Verbrechens gegen die 

Menschlichkeit aus Mangel an Beweisen freigesprochen haben soll. Pfeiffer wur-

de vorgeworfen, bei einer Aktion gegen sog. „Feindhörer“ im rheinhessischen 

Gau-Odernheim im Februar 1943 einen Gefangenen schwer misshandelt zu ha-

ben. Die in der Sache vernommenen Zeugen hätten jedoch den Verdacht nicht 

erhärtet. Ein Zeuge bestätigte, dass Pfeiffer selbst die Misshandlungen nicht vor-

genommen habe, ein anderer Zeuge war selbst kein unmittelbarer Zeuge sondern 

nur Zeuge vom Hörensagen. In dem Bericht heißt es weiter, dass Pfeiffer noch 

erwäge, Widerspruch gegen das Urteil einzulegen um einen Freispruch wegen 

erwiesener Unschuld zu erreichen. Ob er dies getan hat, ist derzeit nicht nachzu-

vollziehen. Derzeit lässt es sich auch nicht eindeutig sagen, ob es sich bei dem 

hier zugrunde liegenden Vorfall um den gleichen handelt wie den, den Leiwig 

(s. o.) aufführt, dies ist jedoch auch nicht auszuschließen. 

3.5.4.3. Entlastende Aussagen über Pfeiffer 

Wie bereits erwähnt, waren Rolle und Handlungen Otto Pfeiffers bei der 

Staatspolizeistelle in Mainz Gegenstand einer Untersuchung vor dem 

„Untersuchungsausschuß für politische Säuberung in Mainz“ vom 3. November 

1948 bis zum 21. September 1949
146

. Dieser stufte Pfeiffer letztlich als 

„Nichtschuldig“ ein. In der Akte enthalten sind umfangreiche Aussagen Pfeiffers 

aber auch Jakob Steffans sowie diverser anderer Zeugen, darunter auch der 
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spätere Kulturdezernent und Vorstand der jüdischen Gemeinde Mainz, Michel 

Oppenheim, der ebenfalls schon für Eisenhauer gesprochen hatte (s. o.).  

Pfeiffer selbst gab bei dem Untersuchungsausschuss an, dass er, um bei der 

Polizei bleiben zu können, nach der „Machtergreifung“ 1933 seine alte Stelle als 

Mitarbeiter im Vorzimmer des damaligen Leiters des Mainzer Polizeiamtes, 

Polizeidirektor Vohmann, die er räumen musste (er habe sich geweigert, in die SA 

einzutreten), gegen eine Stelle bei der politischen Polizei eintauschte. In einem 

Schreiben Pfeiffers aus dem Militärgefängnis in Speyer vom 9. Juni 1946 an den 

damaligen Regierungspräsidenten Jakob Steffan führt er dazu aus: „Es mußte 

dieser Platz von einem Beamten in SA-Uniform eingenommen werden“
147

 Dort 

habe er sich jedoch nicht mit den Angehörigen des Sonderkommandos „vertra-

gen“
148

 und sei dann deshalb zur Gestapo gewechselt. 1938 habe er sich dann „zur 

Prüfung nach Berlin“
149

 gemeldet und diese Prüfung als erster von Hessen 

bestanden. Trotzdem sei er nicht befördert worden, zumal er kein Parteigenosse 

gewesen sei. Seine Beförderung sei erst im Jahre 1943 (15. Juli 1943, s. o.) 

erfolgt. Pfeiffer gibt weiter an, dass er während des Krieges in Warschau gewesen 

sei, was genau er dort gemacht hat, gibt er nicht an. Möglich ist, dass er auch bei 

einer Einsatzgruppe zur Verwendung kam, dies ist jedoch nicht belegbar. Da er 

„die Zustände aus innerer Ueberzeugung [sic] dort nicht mitmachen konnte“
150

, 

bat er um Rückversetzung nach Mainz, was ihm schließlich gewährt wurde 

(Datum unbekannt). In der Folgezeit habe er immer wieder versucht, sich durch 

Bewerbung von der Gestapo wegzumachen, alle Ersuchen seinerseits seien ihm 

verwehrt worden, man hätte ihm sogar gedroht, dass er, wenn er „diese Gesuche 

nicht unterliesse, wegen Disziplinlosigkeit bestraft werden würde“
151

. Zuletzt, so 

Pfeiffer, habe er am 18. Mai 1944 „wiederum ein Gesuch ein[gereicht], um von 

der Gestapo loszukommen.“
152

 Daraufhin sei er von Dr. Welcker auf seine 

Polizeidienstfähigkeit untersucht und für „nicht polizeidienstfähig befunden“
153

 

worden. Trotzdem habe man ihn nicht von der Gestapo entlassen bzw. versetzt, 
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sondern, so vermutet er, man wollte ihn „absolut als Arbeitskraft behalten“
154

. 

Auch Anträge zur Versetzung an die Front seien nicht beachtet worden.  

Was seine Parteimitgliedschaft angeht, gab Pfeiffer an, dass man ihn „immer wie-

der aufgefordert [habe] in die Partei einzutreten [und] […] etwas für die Partei“
155

 

zu tun. Er gab an, dieses Ansinnen stets abgelehnt zu haben. Auf „Drängen des 

Inspektors der Gestapo Wiesbaden“
156

 habe er schließlich ein Gesuch um „Auf-

nahme in die Polizei [gemeint ist wohl: Partei] bei der Ortsgruppe Gonsen-

heim“
157

 gemacht, dieser Antrag sei jedoch abgelehnt worden. In seinem Schrei-

ben an Steffan ging er auch darauf ein, dass ihm durch seinen Nicht-Eintritt kon-

krete Nachteile entstanden sind: „Im Jahre 1940 wurde mir, aufgrund einer An-

zeige der Ortsgruppe Altstadt, ein Verfahren dem SS- und Polizeigericht ange-

hängt. Ich hatte es abgelehnt, ein Parteiamt zu übernehmen und, wie angeordnet, 

Anträge zur Aufnahme in die NSDAP. nicht gestellt. 1941 folgte ein Verfahren, 

das das Kreisgericht der NSDAP. Mainz gegen mich aus ähnlichen Gründen 

anordnete.“
158

. „Trotz all dieser Anfeindungen“ so Pfeiffer in dem Schreiben wei-

ter, „wehrte ich mich gegen eine geistige Uniformierung und eine diktierte 

Pflichtauffassung. Innerlich und in Ausübung meines Dienstes hielt ich an der 

Berufsauffassung fest, die ich als Polizeibeamter in jungen Jahren gewonnen hat-

te, als richtig erkannte und die ich auch heute noch habe. Trotze der Härte, die der 

Polizeidienst mit sich bringt, soll er objektiv, menschlich sein und dem Zwange 

eines sittlichen Gewissens unterliegen.“
159

 

Auf seine Rolle bei der Aktion „Gitter“ gab Pfeiffer folgendes zu Protokoll: „Es 

ist nicht so, dass ich der Widerstandsbewegung angehört habe. Ich habe die 

Schulung in der polizeilichen Ausbildung vor 1933 mitgemacht und konnte auf 

Grund dieser Ausrichtung nicht anders handeln. […] Vor meinem Eintritt zur 

Polizei war ich im kaufmännischen Beruf tätig, wodurch ich mir eine geistige 

Gewandtheit aneignete. Es liess [sic] sich nicht ganz vermeiden, dass Menschen 

im KZ enden mussten, die Bestimmungen waren so schwer, dass man sie kaum 

umgehen konnte. Ich habe in der Aktion "Gitter" die Befehle einfach nicht 
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weitergegeben, sondern zurückbehalten. Ich bin in der Lage meine Ausführungen 

aktenkundig zu belegen […]“
160

. Mit dieser Aussage stellt sich Pfeiffer bewusst 

nicht in das Licht eines Widerstandsaktivisten innerhalb der Polizei. Ob dies aus 

bloßem Kalkül heraus (Glaubwürdigkeitserwägungen) geschah oder ob er sich 

auch tatsächlich als ein Nicht-Mitglied der Widerstandsbewegung sah, lässt sich 

heute schwer nachvollziehen. In seinem Schreiben an Steffan 1946 konkretisierte 

er, wie es ihm gelang, einzelne Menschen vor der Verhaftung zu bewahren: Zum 

einen habe er die Karteikarten festzunehmender Personen aus der Gestapo-Kartei 

verschwinden lassen, zum anderen habe er die Geburtsdaten betroffener Personen 

sowohl in der Gestapo-Kartei als auch in der Kartei des Einwohnermeldeamtes 

zurückdatiert, so dass diese älter als 71 Jahre wurden und nicht mehr der 

Verhaftung unterlagen
161

. Des weiteren habe er Personen wie „Dr. Kaufmann, 

Zörgiebel, Thomas u. a.
162

“ dadurch vor der Festnahme bewahrt, indem er 

„Festnahmeersuchen nicht per Fernschreiben gesteuert“ oder „nicht bearbeitet“ 

habe. (ebd.) Im gleichen Schreiben spricht er auch von seinen Motiven, dies zu 

tun: „Ich tat es, weil ich in diesen Menschen Deutsche sah, die ohne den 

Nachweis einer strafbaren Handlung durch Machthaber unmenschlich bestraft 

werden sollten, die jeden Maßstab für Vernunft und Recht verloren hatten. Ich sah 

in jedem dieser Menschen Leute vom Schlage meines verstorbenen Vaters, eines 

ehrlichen geraden Handwerkers
163

.“ (ebd.) 

Der Urteilsspruch
164

 bzw. die Begründung zur Empfehlung des Ausschusses, 

Pfeiffer in die Gruppe der „Nichtschuldigen“ einzureihen, greift Pfeiffers 

Schilderungen im Wesentlichen auf. „Formell gesehen“, so der Bericht, habe 

„also bei Pfeiffer eine Belastung vor[gelegen], weil er bei der Gestapo tätig 

war.“
165

 Der Schwerpunkt der Untersuchung habe jedoch darauf gelegen, 

festzustellen, „in welchem Geiste er seine Tätigkeit bei der Gestapo ausgeführt“
166

 

                                            
160

 vgl. LHA KO, Best. 856, Nr. 131109 
161

 In dem Schreiben der Stapoleitstelle Darmstadt vom 18. August 1944 heißt es, dass der 

Festnahmebefehl des RSHA nicht ausgeführt werden soll, wenn die Personen das „70. Lebensjahr 

überschritten“ haben; vgl. Schreiben Otto Pfeiffers an Jakob Steffan vom 9. Juni 1946 aus dem 

Privatarchiv von Lothar Steffan 
162

 Um wen es sich bei der Person „Dr. Kaufmann“ handelte, ließ sich nicht eruieren. 
163

 Den Bezug zu Pfeiffers Vater stellt auch Jakob Steffan bei seiner Aussage vor dem 

Untersuchungsausschuss her. Dort sagt er aus: „An dem Tag meiner Festnahme [bei der Aktion 

"Gitter"] sagte Pfeiffer: "Wenn ich Euch so sehe wie Ihr daherkommt so aufrecht, sauber und 

anständig, so muss ich an meinen Vater denken, der ebenfalls Gewerkschaftler der Metallarbeiter 

war und da meinte ich müsste diesen verhaften. " “ 
164

 vgl. LHA KO, Best. 856, Nr. 131109, Bericht des Untersuchungsausschusses, Az. J.J.I 4403 48 
165

 ebd. 
166

 ebd. 



Masterarbeit „Jakob Steffan“ Jakob Steffans Leben und Wirken Seite - 77 - 

 Seite - 77 -  

hatte. Im Zuge der Untersuchungen sei „ein geradezu heroisches Bild von der 

selbstlosen Tätigkeit des Pfeiffer“
167

 durch die vernommenen Zeugen gezeichnet 

worden. Der Ausschuß stellt fest, dass „Pfeiffer hat seine Stellung als 

Gestapobeamter benutzt [hatte], um viele Menschen vor dem sicheren Tode zu 

retten.“
168

 Von den angehörten Zeugen wäre zum Zeitpunkt der Untersuchung 

„keiner mehr da [gewesen], wenn sich Pfeiffer nicht in uneigennütziger Weise für 

diese Männer eingesetzt hätte.“
169

 Es gehe aus der Untersuchung hervor, „dass der 

Betroffene noch mehrere andere Leute, darunter den Leiter der Gesamtpolizei in 

Hessen Zörgiebel und den Vorsitzenden des Ausschusses Thomas vor der 

Verhaftung bewahrte und ihnen dadurch jedenfalls das Leben rettete.“
170

 Dabei 

hatte er in jedem einzelnen Falle damit rechnen müssen, „dass er, falls er entdeckt 

wurde, sein Leben verwirkt hatte“
171

. Abschließend kommt der Ausschuss also zu 

dem Schluss, dass „es also einwandfrei fest [stehe], dass sich Pfeiffer wirklich im 

antinazistischen Sinne eingesetzt und in dutzenden von Fällen anderen das Leben 

gerettet hat, wobei er  in jedem einzelnen Falle beim Erwischtwerden riskieren 

musste, sein Leben zu verlieren. Er hat während der ganzen Zeit seiner Tätigkeit 

einen Kampf [sic!] gegen die Verbrechen der Nazis geführt und wenn irgendwo, 

so [sei] bei Pfeiffer der § 10 Abs. 1 der LVO
172

 in Anwendung zu bringen.“
173

 Der 

Bericht schließt mit den Bemerkungen, dass „der Mann […] seelisch und 

körperlich ausserordentlich [sic] stark gelitten [habe] und wenn irgendwie die 

Pflicht zur Wiedergutmachung besteht, so bei Pfeiffer. Er fristet heute nach seiner 

Entlassung aus dem Internierungslager als Gelegenheitsarbeiter sein Leben.“
174

 

Auch was die Frage der Parteizugehörigkeit angeht, zeichnet der Ausschuss ein 

positives Bild von Pfeiffer: „Der Vollständigkeithalber [sic] sei noch erwähnt, 

dass man von Pfeiffer selbstverständlich verlangte Mitglied der Partei zu werden, 

aber auch hier zeigte er zunächst energischen Widerstand. Im Jahre 1939 erhielt er 

mehrere Beitrittsformulare, die er an seine Berufskameraden weitergeben sollte 

zum Eintritt in die Partei. Er gab die Formulare aber nicht ab und wurde daraufhin 
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durch den SS-Offizier vernommen und nach Warschau strafversetzt. Dann kam er 

wieder wegen Krankheit zurück und wieder ging der Druck wegen Eintritt in die 

Partei los. Er stellte dann auch formell den Antrag zur Aufnahme in die Partei und 

trotz allen Schikanen gelang es ihm sich der Partei fernzuhalten. Jedenfalls steht 

fest, dass er nicht Mitglied der Partei oder einer ihrer Gliederungen war.“
175

 

Dies scheint jedoch nicht den Tatsachen zu entsprechen: Im NS-

Dokumentationszentrum Rheinland-Pfalz in der KZ-Gedenkstätte Osthofen 

befindet sich eine Kopie des „Parteibuches“ von Otto Pfeiffer
176

. Darin enthalten 

ist sowohl die Mitgliedsnummer Pfeiffers (8822768) als auch Datum des 

Aufnahmeantrages (24. Mai 1941) und der tatsächlichen Aufnahme in die Partei 

(1. Juli 1941). Seit diesem Tage war Pfeiffer Mitglied der NSDAP im Gau 

Hessen-Nassau in der Ortsgruppe Mainz.  

Unabhängig von der Tatsache, ob Pfeiffer nun Parteimitglied war oder nicht, 

sprechen die Aussagen der in dem Ausschuss angehörten Zeugen eine eindeutige 

Sprache. Der damalige Innenminister Jakob Steffan gab in seiner Aussage
177

 an, 

dass er Pfeiffer zum ersten Mal nach seiner Entlassung aus dem KZ im Jahre 1940 

kennengelernt habe, da er sich auf der Stapostelle einmal wöchentlich melden 

musste. Er hatte von Pfeiffer den Eindruck, dass dieser ein „Kommandierte[r] der 

Gestapo“ war, und nahm dadurch an, „dass er ein Gegner dieses Systems“
178

 sein 

musste. Er habe dies „auch bald herausgefunden.“
179

 „Aus den Unterredungen 

hatte ich“, so Steffan weiter, „den ganz eindeutigen Eindruck, dass Pfeiffer gegen 

seinen Willen in der Gestapo war. Ich hatte nie Zweifel darüber und auch nicht im 

Ernstfalle bei der aktiven Beteiligung am Sturz Hitlers.“
180

 Für Steffan war also 

Pfeiffer sehr wohl ein wichtiges Stellrad in seiner zivilen 

Widerstandsorganisation. Er nennt als Beispiele für Pfeiffers Unterstützung seine 

Hilfe bei der Aktion Gitter und auch die Weiterleitung geheimer Befehle über die 

bevorstehende Deportation von Juden bzw. Mitgliedern in sog. „Misch-Ehen“. 

Den Befehl zur Deportation wie auch die Weisung seines unmittelbaren 

Vorgesetzten, die nicht mehr zu deportierenden Juden in den Kellern zerbombter 

Mainzer Häuser zu erschießen, habe Pfeiffer nicht befolgt und ihnen somit das 
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 ebd. 
176
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Leben gerettet. Auch erwähnt Steffan, dass durch eine Mitteilung Pfeiffers „der 

Bischof von Mainz und das Domkapitel […] rechtzeitig gewarnt“
181

 werden 

konnten. Steffan führt weiter aus, dass Pfeiffer Leute, die bereits im Lager waren, 

zur Freiheit verholfen habe. Der Innenminister äußerte im Ausschuss, dass er „nie 

im Zweifel darüber [war], dass die Tätigkeit, die […] [sie] gemeinsam ausüben, 

wenn sie herausgekommen wäre [sie] beide nebeneinander gehängt worden 

wären.“
182

 Im Zuge der Befragungen durch den Ausschuss wurde auch versucht, 

herauszufinden, ob Pfeiffer an den Erschießungen von osteuropäischen 

Zwangsarbeitern auf dem Friedhof in Mainz Mombach beteiligt gewesen sei. 

Steffan verneinte dies, er gab an, dass Pfeiffer ihm gegenüber damals folgendes 

geäußert hätte: „Was da wieder geschehen ist, ist unglaublich. Erst wurden die 

Menschen besoffen gemacht und dann auf bestialische Weise ermordet.“
183

 

Pfeiffer hätte Eisenhauer den Rat gegeben, sich krank zu melden. Pfeiffer selbst 

hätte sich krank gemeldet. Steffan bestätigte, dass Pfeiffer an dieser Ermordung 

nicht beteiligt gewesen war. 

Auch der damalige Regierungsrat und Kulturdezernent der Stadt Mainz, Michel 

Oppenheim, wurde im Ausschuss angehört
184

. Er zeichnet ein ähnliches Bild von 

Pfeiffer. Oppenheims Angaben zufolge hätte Pfeiffer ihm im Winter 1944/45 

einen Geheimbefehl aus Berlin gezeigt, wonach am 15. Januar 1945 alle Juden 

nach Theresienstadt abtransportiert werden sollten. Pfeiffer hätte diesen Befehl im 

Geschäftsgang unterschlagen, so Oppenheim: „Auch dieser Befehl ist nicht 

vorgelegt worden.“
185

 Da mittlerweile wohl der Verdacht aufgekommen sein 

musste, dass Pfeiffer und Oppenheim mehr als nur dienstliche Angelegenheiten 

besprechen, trafen sie sich außerhalb des Gestapogebäudes in einer Straße am 

damaligen Ortsrand von Mainz. Der Zweck der Treffen war es, über Oppenheim 

die Mainzer Juden über bevorstehende Aktionen zu warnen. Oppenheim 

schilderte dem Ausschuss: „Ich wurde jedesmal unterrichtet und so auf dem 

laufenden gehalten. Ich konnte so immer die Juden rechtzeitig warnen. So 

mussten die Juden einmal für 3 Tage verschwinden, da alle Bunker nach Juden, 

die umgelegt werden sollten, durchforscht wurden.“
186

 Pfeiffer habe sogar 
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versucht, so Oppenheim, seine Mitarbeiter über die Zufuhr alkoholischer 

Getränke in Passivität zu halten. Oppenheim erläuterte dazu: „In den letzten 

Tagen hatte mir Pfeiffer bei den morgendlichen Treffen gesagt, wie schwer er es 

bei der Gestapo habe. Er habe da eine Art Kantine eingerichtet, es sei aber 

furchtbar schwer Wein zu bekommen. Aus Dankbarkeit habe ich ihm Wein 

besorgt. Die Leute konnte er so in Alkohol festlegen [sic!], sodass Schweres 

verhindert werden konnte. Auf Heller und Pfennig hat Herr Pfeiffer mir das Geld 

für den Wein zurück gegeben, obwohl ich nie daran dachte, dass mir das bezahlt 

werden würde.“
187

 In seiner Aussage kommt Oppenheim zu dem Schluss, dass 

„Pfeiffer […] zu der Kategorie [gehörte], die aktiv gegen Nazismus gearbeitet“
188

 

hatte. Seine aktive Einstellung gegen den Nazismus […] [gingen] aus der Aktion 

"Gitter" und einer zweiten Aktion hervor. Durch seine Warnung konnte ich 

[Oppenheim] rechtzeitig den Bischof von Mainz warnen, der ebenfalls 

festgenommen werden sollte.“
189

 

Oppenheim wurde ebenfalls dazu befragt, ob Pfeiffer an den Erschießungen auf 

dem Mombacher Friedhof beteiligt gewesen sei. Oppenheim bescheinigt, dass 

Pfeiffer ihn aufgesucht hätte mit der Bitte, ihm einen Arzt zu vermitteln, der ihn 

krankschreiben könne. Tatsächlich sei es ihm gelungen, für Pfeiffer ein Attest zu 

erlangen. Er habe dennoch darauf hingewirkt, dass Pfeiffer in seinem Amt blieb, 

um Schlimmeres zu verhindern. „In meinem Interesse und im Interesse der Be-

völkerung von Mainz war es gewesen, dass Pfeiffer auf der Gestapo verblieb. 

Nach dieser Besprechung bei Herrn Dr. Schunk habe ich Herrn Pfeiffer gebeten, 

nicht die Stelle aufzugeben, um so noch Schlimmeres zu verhindern.“
190

 

Weitere Zeugen des Ausschusses, wie zum Beispiel ein Rechtsanwalt und ein 

Landwirt
191

 bescheinigen Pfeiffer übereinstimmend, dass er unter Gefährdung 

seines eigenen Lebens anderen geholfen habe und dass er zur Gestapo gezwungen 

worden sei.  
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3.5.4.4. Bewertung 

Pfeiffers Einstufung als „Unschuldig“ basierte auf glaubhaften Aussagen von 

Zeugen verschiedener politischer und sozialer Herkunft. Anhaltspunkte dafür, 

dass diese wahrheitswidrige Angaben gemacht hätten, liegen nicht vor, mithin 

fehlt es auch an einem Motiv hierzu: Was hätten Steffan oder Oppenheim davon 

gehabt, einem ehemaligen Kriminalsekretär der Stapostelle in Mainz eine Gefäl-

ligkeitsaussage zu geben? Was hätte Pfeiffer diesen umgekehrt anbieten können? 

In Ermangelung irgendwelcher Anhaltspunkte hierzu müssen bereits Ansätze zur 

Beantwortung dieser Frage als Spekulation erachtet werden. Wenngleich Pfeiffer 

zumindest hinsichtlich seiner Parteizugehörigkeit wahrheitswidrige Angaben ge-

macht hat, so ist auch hier nicht auszuschließen, dass es sich dabei nicht um eine 

Lüge sondern um eine Aussage aus Unwissenheit handelt. Theoretisch wäre es 

auch zumindest möglich, dass Pfeiffer von seiner Bestätigung des Aufnahmean-

trages und damit von seiner formellen Parteizugehörigkeit nichts wusste, wenn-

gleich dies doch eher unwahrscheinlich erscheint. Und selbst wenn, so versuchte 

der Ausschuss selbst, nicht nur formelle Aspekte sondern auch persönliche Be-

weggründe Pfeiffers in sein Urteil mit einzubeziehen. Pfeiffer gibt als einen sol-

chen Beweggrund seine polizeiliche Ausbildung von vor 1933 (s. o.) an. In der 

Tat scheint insbesondere die personelle Besetzung des Innenressorts in Hessen 

dafür zu sprechen, dass zumindest dort vor 1933 eine pro-republikanische Gesin-

nung gepflegt und gefördert
192

 wurde und dass diese Gesinnung sich möglicher-

weise auch auf die Polizeibediensteten (wie auch Pfeiffer) übertragen haben könn-

te, wenngleich sich Anhaltspunkte dafür kaum finden lassen.  

3.5.5. Fazit 

Im Gegensatz zu Huf, über dessen Handlungen als Mitarbeiter der Stapostelle in 

Mainz kaum Anhaltspunkte zu finden sind, und im Gegensatz zu Eisenhauer, 

dessen Bild sich nicht eindeutig zeichnen lässt, ist das Bild von Pfeiffer aufgrund 

der zur Verfügung stehenden Anhaltspunkte doch deutlicher zu zeichnen. Das 

Urteil des Untersuchungsausschusses und der darin angehörten Zeugen ist 

eindeutig, auch der Freispruch des Landgerichts in Mainz von 1950 spricht dafür, 

dass es sich bei Pfeiffer wohl eher um einen Unterstützer des Widerstandes aus 
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den Reihen der Gestapo handelte als dies bei Huf oder Eisenhauer der Fall war. 

Unklar bleibt indes die Motivation Pfeiffers hierzu: War er von Anfang an gegen 

die Handlungen der Nationalsozialisten oder war es für ihn ein Unterschied, ob es 

um die Festnahme eines Kommunisten oder eines Gewerkschaftsmitgliedes, wie 

sein Vater eines war (s. o.), ging? Hatte sein Einsatz in Warschau, wo er vielleicht 

Augenzeuge von Gräueltaten wurde, eine Veränderung seiner inneren Einstellung 

zum Regime bewirkt? Diese Fragen lassen sich heute nicht mehr klären. 

Wenn man die weite Definition über politischen Widerstand Axel Ulrichs 

anwendet, muss man jedoch zu dem Schluss kommen, dass Pfeiffer selbst, so wie 

er es auch selbst einschätzt, kein politischer Widerstandskämpfer war. Es gibt 

keine Anhaltspunkte dafür, dass sein Handeln darauf ausgerichtet war, die 

bestehende staatliche Ordnung zu verändern bzw. zu ersetzen. Vielmehr ging es 

ihm wohl eher darum, seinem persönlichen Gewissen und Drang nach 

Gerechtigkeit Geltung zu verschaffen und im Rahmen seiner Möglichkeiten 

innerhalb des politischen Systems so viel Gutes wie möglich zu tun.  

Die eingehendere Analyse der Stapo-Beamten hat gezeigt, dass es den „bösen 

Gestapobeamten“ genauso wenig gegeben haben dürfte wie den heroischen Wi-

derstandskämpfer in den Reihen der Gestapo bzw. der Polizei insgesamt
193

. Sie 

zeigt auch, dass man von einem „Widerstand“ in der Polizei als solches nicht re-

den kann. Was sie jedoch zeigt, ist, dass das Leben im nationalsozialistischen Sys-

tem auch für Polizeibeamte mindestens zwei Gesichter hatte: Zum einen versuch-

ten sie, ihr eigenes Überleben und das ihrer Angehörigen zu sichern, indem sie 

sich so weit wie möglich mit dem System arrangierten. Zum anderen spricht eini-

ges dafür, dass dabei nicht alle ihr eigenes Handeln kritiklos reflektierten: Wenn 

man den Äußerungen Pfeiffers Glauben schenkt, so hat er zumindest in Teilen 

versucht, Ungerechtigkeiten und Verfolgung zu vermeiden.  
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3.6.  Steffans öffentliches Wirken nach dem Zusammenbruch (1945 – 

1950) 

3.6.1. Amerikanische Besatzungszeit – Steffan als erster Mainzer 

Polizeipräsident 

Am 27. Februar 1945 wurden große Teile der Stadt Mainz durch britische 

Brandbomben fast völlig zerstört, nach Schätzungen fanden über 1200 Menschen 

den Tod. Am 22. März 1945 eroberte die US Armee die Stadt Mainz, bereits am 

24. März war das gesamte linksrheinische Gebiet des Deutschen Reiches in den 

Händen der alliierten Truppen
194

. Unmittelbar nach ihrem Einmarsch begannen 

die Amerikaner damit, "Bürgermeister, Oberbürgermeister und Landräte 

ein[zusetzen], überwiegend Männer, die durch das Dritte Reich nicht belastet 

waren." (Wagner 2007, 37). Das Ziel war es vermutlich, die noch kämpfenden 

Truppen soweit als möglich von Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Zu diesem 

Zwecke musste auch die Innere Sicherheit der Stadt Mainz gewährleistet werden. 

Die Amerikaner ernannten bereits fünf Tage, nachdem sie die Stadt erobert hatten, 

also am 26. März 1945, Jakob Steffan zum Polizeipräsidenten von Mainz
195

. 

„Seine Aufgabe bestand im Wesentlichen darin, die Polizei wieder aufzubauen. 

Sie erhielt eingefärbte Wehrmachtsuniformen und Armbinden und diente den 

Amerikanern als Hilfstruppe, vor allem bei Bekämpfung der um sich greifenden 

Plünderungen. Viel ausrichten konnten sie allerdings nicht. Zum einen war der 

Personalbestand gering, zum anderen galten die nächtlichen Ausgangssperren - 

jedenfalls anfänglich - nicht nur für die Zivilbevölkerung, sondern auch für die 

Polizei.“ (Wagner 2007, 38).  

Über die genauen Gründe, warum ausgerechnet Steffan das Amt des 

Polizeipräsidenten angetragen wurde, haben sich keine näheren Hinweise ergeben. 

Fakt ist, dass die Besatzungstruppen eine funktionierende Zivilverwaltung 

brauchten, um „sich den Rücken frei zu halten“, d.h. um die ohnehin durch den 

Weltkrieg stark beanspruchte Militärverwaltung von zivilen Verwaltungsaufgaben 

zu entlasten. Dies geschah auch in anderen Besatzungszonen. Darüber hinaus ist 

auch die von Wagner beschriebene Aufgabe der Plünderungsbekämpfung mit 
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Sicherheit als eine der vorrangigen Aufgaben in Kriegs- bzw. Nachkriegszeiten zu 

erachten, wie dies auch in jüngster Zeit in Krisengebieten wie dem Irak oder auch 

dem ehemaligen Jugoslawien der Fall war. Und schließlich dürfte Steffans 

Reputation an sich mit das Argument gewesen sein, dass den Ausschlag zur 

Entscheidung der Besatzungsmacht gab. So galt Steffan bei den Amerikanern als 

lupenreiner Demokrat und „antifaschistischer Held“ (Kahn 1964, 45), auf den die 

Besatzungstruppen gleich nach Ihrer Ankunft „aufmerksam gemacht“ wurden 

(ebd.). Arthur D. Kahn, ein Geheimdienstoffizier der US-Armee, der die 

Besatzungstruppen in Mainz begleitete, spricht in seiner Monografie „Offiziere, 

Kardinäle und Konzerne – Ein Amerikaner über Deutschland“ in den höchsten 

Tönen von Steffan. Die Rede ist unter anderem davon, dass Steffan „die Nazis bis 

zum Tage unserer [der Amerikaner] bekämpft“ (Kahn 1964, 46) hätte und dass 

Steffan „in den letzten Wochen des Krieges war er durch die ländlichen Gebiete 

gefahren“ sei, „um die Volkssturmführer von der Sinnlosigkeit eines weiteren 

Widerstandes zu überzeugen.“ (Kahn 1964, 46). Zu Steffans Tätigkeit als 

Polizeipräsident in Mainz trifft Kahn ebenfalls Aussagen, die voll des Lobes sind: 

Er „trieb sie [die Nationalsozialisten] alle zusammen und brachte sie hinter Schloß 

und Riegel oder zwang sie, Trümmer zu beseitigen und die Kanalisationsanlagen 

in Ordnung zu bringen“ (Kahn 1964, 45), damit sie „wenigstens einen kleinen 

Teil dessen wiederaufbauen, was sie zerstört haben.“ (Kahn 1964, 45). Kahns 

abschließendes Urteil über Steffan gab er diesem bei einem Besuch in dessen 

Büro 1945 nach eigenem Bekunden selbst zur Kenntnis: „Als ich sein Büro 

verließ, sagte ich: "Wir würden weit zuversichtlicher an unsere Aufgaben des 

demokratischen Wiederaufbaues in Deutschland herangehen, gäbe es im Lande 

mehr Männer wie Sie." “ (Kahn 1964, 46). Wenngleich die Äußerungen Kahns 

erkennbar von persönlichen Eindrücken und Einstellungen geprägt sind und 

mithin auch nur eine Einzelmeinung eines amerikanischen Soldaten darstellen, so 

zeigt doch auch die weitere Karriere Steffans in Mainz, dass die Besatzungsmäch-

te ihm großes Vertrauen entgegen brachten. Dieses Vertrauen dürfte auch dadurch 

genährt worden sein, dass Steffan über seine Kontakte im Leuschnerschen 

Vertrauensleutenetz eine Vielzahl von Fürsprechern in allen Bereichen gehabt 

haben musste und dass er aufgrund seiner Vita als aktiver Bekämpfer des 

Nationalsozialismus vor und während der Diktatur als absolut politisch 

zuverlässig erachtet wurde.  
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Über das kurze Wirken Steffans als Polizeipräsident in Mainz sind nur wenige 

Hinweise zu finden. Einer davon ist ein Plakat mit einem Aufruf des 

Polizeipräsidenten Steffan, das sich im Stadtarchiv in Mainz befindet. In einem 

am 2. Mai 1945 veröffentlichten Aufruf fordert er die Bürger im Bereich Mainz 

auf, widerrechtlich in Verwahrung genommene Wehrmachtspferde unverzüglich 

bei der zuständigen Polizeidienststelle abzugeben oder zumindest anzuzeigen. Im 

Falle einer Zuwiderhandlung gegen diese Verfügung droht er, dass man sich einer 

„empfindlichen Strafe“ aussetze
196

. Eine solche Verfügung ist vor dem 

Hintergrund der großen wirtschaftlichen Not nach dem Kriege durchaus nichts 

Ungewöhnliches und sagt daher auch nur sehr wenig über Steffans inneres 

Verhältnis zur Polizei aus.  

Weitaus aussagekräftiger ist hingegen ein internes Schreibens Steffans aus dieser 

Zeit: In einem Schreiben an die Angehörigen des Polizeipräsidiums Mainz vom 

5. Juni 1945
197

 spricht er davon, dass, „wenn alle Angehörigen der Polizei sich 

ihrer hohen Aufgabe bewußt sind, […] alsbald der Zustand des Vertrauens 

zwischen Bevölkerung und Polizei hergestellt werden [könne], der unerläßlich ist 

für ein gedeihliches und befriedigendes Zusammenarbeiten“. Damit spricht 

Steffan, viele Jahrzehnte vor Begriffen wie „Community Policing“ oder der 

Stabilisierung des Vertrauens der Bevölkerung in die Polizei, von einem der 

wesentlichen Prinzipien im Selbstverständnis moderner Polizei in Deutschland. 

Unmittelbar nach der Diktatur, zu einer Zeit, als der Krieg im Rest des Deutschen 

Reiches gerade erst vier Wochen beendet war, müssen solche Gedanken jedoch 

geradezu revolutionär gewesen sein, wurde doch das Vertrauen der Bevölkerung 

in die Polizei durch die nationalsozialistischen Herrscher untergraben und 

missbraucht und die Polizei zu einem Mittel der Unterdrückung verwandelt.  

Doch Steffan geht noch weiter, er fordert von den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern in seiner Polizeibehörde, „daß der an Kadavergehorsam erinnernde 

Gruß oder Ehrenbezeugung Platz zu machen hat vor dem kameradschaftlichen 

Gruß aller im Dienste der Polizei stehenden männlichen und weiblichen 

Angehörigen des Polizeipräsidiums“
198

. Er betont ausdrücklich, dass er „kein 

Gewicht darauf [legt] und möchte es um deswillen auch in Zukunft nicht sehen, 
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daß die Hacken zusammengeschlagen werden, daß in strammer Haltung und all 

dem militärisch-nazistischen Unsinn gegrüßt wird.“
199

 Diese Verhaltensänderung 

ist für Steffan ein äußeres Zeichen der „Wandlung zwischen den Polizeibeamten 

der Nazis und den heutigen [damaligen] Polizeibeamten.“
200

 Hier spricht Steffan 

also von einer, auch im täglichen Habitus erkennbaren, Demilitarisierung der 

Polizei lange bevor in den Frankfurter Dokumenten dieser Prozess durch die 

Besaztungsmächte als eine der wesentlichen Forderungen der Alliierten bei der 

künftigen Gestaltung der deutschen Polizei postuliert wird.  

In dem seinem Schreiben beigefügten Auszug aus dem Text, dessen Verfasser 

Steffan nicht nennt, heißt es: „Ein Volk der freien Demokratie ist mit seinen 

Beamten und umgekehrt derart verbunden, daß kein Bürger vor der Behörde 

insbesondere aber vor dem Polizeibeamten ein Geheimnis hat, woran die 

Öffentlichkeit interessiert ist.“
201

 Ferner gibt der Verfasser eine Art 

Verhaltenskodex für die Polizeibeamten heraus: „der Polizeibeamte [darf] vor 

allen Dingen nicht stur sein, dagegen elastisch in seinem Wesen, menschlich und 

gesellschaftlich in seinen Handlungen, insbesondere jedoch gerecht und 

konsequent.“
202

 Wenn dieser Text gemäß Steffans einleitenden Worten auch 

seinem Bild eines demokratischen Polizisten entspricht, dann muss festgestellt 

werden, dass sich dieses Bild zumindest im gegenwärtigen Selbstverständnis der 

deutschen Polizei widerspiegelt. Als exemplarisch hierfür kann das Leitbild der 

rheinland-pfälzischen Polizei
203

 angeführt werden: So formuliert es unter dem 

Leitsatz „Dienst für und mit dem Bürger“ die Idee: „Die Bürger sind unsere 

Partner – gemeinsam sind wir erfolgreich“. Unter dem Leitsatz „Den Menschen 

sehen“ finden die Ideen Steffans ebenfalls ihren Widerhall: „Wir sind menschlisch 

und handeln professionell“, „Wir sind ein modernes Dienstleistungsunternehmen“ 

und „Menschen machen Fehler“. Gerade diese Nachsicht im Umgang mit den 

Polizeibeamten aber auch den Bürgern war eine Idee, die auch Steffan in seinem 

Schreiben an die Angehörigen des Polizeipräsidiums Mainz oder in 

Landtagsdebatten immer wieder einforderte. 

Gleichwohl muss festgestellt werden, dass Steffans Bild der Polizei nicht 

unbeschadet die folgenden Jahrzehnte überstanden hat: Mithin scheint es, dass 
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Werte wie Bürgernähe oder die strikte Absage an den Militarismus insbesondere 

während der ersten Hochphase des Kalten Krieges in den 1950er und 1960er 

Jahren in der westdeutschen Polizei in den Hintergrund getreten waren. 

Anzumerken ist abschließend noch, dass eben der letztgenannte Verhaltenskodex 

seit einigen Jahren bei der Begrüßung der neu eingestellten Polizeibeamtinnen 

und –beamten im Jakob-Steffan-Saal des Polizeipräsidiums Mainz den 

Polizeipräsidenten als wichtiges Zitat in ihren jeweiligen Begrüßungsreden dient. 

3.6.2. Amerikanische Besatzungszeit - Steffan als Regierungspräsident 

Nachdem die Kampfverbände Mitte April durch reguläre amerikanische 

Besatzungstruppen abgelöst wurden (Wagner 2007, 38-39), übernahm am 25. 

April 1945 die Führung des XXIII. Korps der 15. US-Armee die Funktion einer 

Militärregierung (ebd., 39), Erster Militärgouverneur wurde Major General Hugh 

J. Gaffey, der sein Hauptquartier in Idar-Oberstein bezog (ebd.). Von den 

Amerikanern wurde am 10. Mai 1945 die Provinzialregierung Saar-Pfalz und 

Rheinhessen mit Sitz in Neustadt/Weinstraße eingesetzt, zum ersten 

Regierungspräsidenten wurde Hermann Heimerich
204

 eingesetzt. Der 

Schwerpunkt der ersten Maßnahmen, die von der Provinzialregierung getroffen 

wurden, lag im Bereich Ernährung und Bildung. Am 1. Juni 1945 wurde das 

Gebiet der Provinzialregierung auf die ehemaligen preußischen 

Regierungsbezirke in Trier und Koblenz erweitert, Heimerich wurde zum 

Oberregierungspräsidenten des Oberregierungspräsidiums „Mittelrhein-Saar“ 

ernannt (ebd., 41-42). In dieser Eigenschaft ernannte er am 19. Juni 1945 Jakob 

Steffan zum Regierungspräsidenten für den Bereich Rheinhessen (ebd., 43). In 

einem Schreiben des Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz vom 11. Juni 

1948
205

 wird hingegen der 26. Mai 1945 als Datum der Ernennung zum 

Regierungspräsidenten genannt. Steffan selbst gibt den 28. Mai als Datum an.
206

 

Dies kann allerdings nicht stimmen, wenn der oben erwähnte Mitarbeiterbrief 

vom 5. Juni 1945 datiert. Möglich ist, dass sich Steffan hier nicht richtig erinnert 

hat oder das Datum, wo ihm seine Ernennung zum Regierungspräsidenten 

mitgeteilt wurde und das der tatsächlichen Ernennung verwechselte.  
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Über Steffans Wirken als Regierungspräsident während der amerikanischen 

Besatzungszeit ließen sich nur wenige Veröffentlichungen finden. Ungeklärt 

bleibt auch, ob auf Steffans Einflussnahme hin Karl Zörgiebel ab dem 20. Juli 

1945 als Polizeidezernent bei der Stadtverwaltung Mainz tätig wurde. Jedoch 

spricht dafür, dass ihn und Steffan neben der Parteizugehörigkeit auch eine 

gemeinsame Vorstellung verband, welche Rolle die Polizei im demokratischen 

Rechtsstaat hat und welche ideologische Gesinnung ihr zu Eigen sein soll. So 

stammt von Zörgiebel das Zitat: „Ein Polizeibeamter, der nicht überzeugter 

Demokrat ist, soll sich im demokratischen Staat eine andere Beschäftigung 

suchen. Sonst können wir auch Böcke zu Gärtnern machen.“ (Volmer 2006, 

320
207

) 

3.6.3. Französische Besatzungszeit – Steffan als Regierungspräsident 

Bereits seit Mai gab es im amerikanischen Rundfunk Gerüchte über eine 

Übergabe eines großen Teils des Rheingebietes an die Franzosen (Wagner 2007, 

44). Am 22. Juni 1945 einigten sich beide Besatzungsmächte über die Übergabe 

des Gebietes des heutigen Rheinland-Pfalz sowie Teile des heutigen Baden-

Württembergs von den Amerikanern an die Franzosen, die am 10. Juli 1945 

vollzogen werden sollte. Als diese Absicht offensichtlich wurde, reichte 

Heimerich am 5. Juli 1945 seinen Rücktritt ein, da er die Kooperation mit 

Frankreich verweigerte. Über Steffans Position und Haltung zu dem Wechsel der 

Besatzungsmacht ist nichts bekannt, da jedoch die französische Militärregierung, 

die ihr Hauptquartier in Baden-Baden hatte (Wagner 2007, 52) unter ihrem 

Befehlshaber, Armeegeneral Marie-Pierre Kœnig
208

, am 28. Juli 1945 mit 

Verordnung Nr. 1, die gesamte französische Besatzungszone in fünf 

Militärprovinzen (sog. Gouvernements) unterteilte (auf dem Gebiet des heutigen 

Rheinland-Pfalz waren dies: Rheinland-Hessen-Nassau und Hessen-Pfalz (darin 

Rheinhessen) und Amt und Funktion Jakob Steffans damit abgewertet wurden, 

dürfte er zumindest nicht von diesen Vorgängen begeistert gewesen sein
209

. 

Darüber hinaus kam mit dem Wechsel der Besatzungsmacht auch ein Wechsel der 

politischen Ausrichtung der deutschen Verwaltung in der Besatzungszone: Nach 
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einer kurzen Verwendung des SPD-Politikers Hans Hoffmann
210

 als 

Oberpräsident bis Ende Oktober 1945 wurde anschließend der CDU-Politiker 

Otto Eichenlaub an die Spitze der Verwaltung gesetzt, ein Umstand, der den SPD-

Politiker Steffan nicht unberührt gelassen haben dürfte.  

Auch auf kommunalpolitischer Ebene begann die Neuorganisation der Inneren 

Verwaltung. So waren laut Wagner „bis zum Herbst 1945 […] Beiräte und 

Bürgerkomitees fast flächendeckend in den Gemeinden und Städten des heutigen 

Rheinland-Pfalz gebildet worden. Sie […] bestanden bis zu den ersten 

Kommunalwahlen am 15. September 1946.“ (ebd., 97).  

Für Steffans Arbeit als Regierungspräsident während der französischen 

Besatzungszeit lassen sich einige zeittypische Dokumente finden. Unter anderem 

ein Plakat vom 18. Mai 1945, in dem sich Steffan über die „Mißstände im 

Landkreis Alzey“
211

 äußert, die er entdeckt habe, nachdem er eine polizeiliche 

Kontrolle angeordnet habe. Unter dem bezeichnenden Titel „An den Pranger mit 

ihnen!“ weist Steffan die Bevölkerung Rheinhessens darauf hin, dass in einer 

Gemeinde des Landkreises Alzey sehr verschwenderisch mit den zur damaligen 

Zeit sehr knappen und daher rationierten Lebensmitteln umgegangen worden sei. 

Unter anderem seien Ablieferungspflichten für Eier nicht erfüllt worden und die 

einheimische Bevölkerung, „die vom Kriege bis jetzt so gut wie nichts verspürte“ 

würde in unverhältnismäßigem Wohlstand leben, so als ob „dort jeden Sonntag 

Jahrmarkt“ wäre. Er schlussfolgert: „Wenn eine Gemeinde unseres 

Regierungsbezirkes in dieser gewissenlosen Weise mit den landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen verfährt und glaubt, sich über die Notlage ihrer Volksgenossen in 

solch unverantwortlicher Weise hinwegsetzen zu können, muß ein solches 

Verhalten als eine Schande bezeichnet werden.“ Steffan kündigt an, dass er „die 

härtesten Mittel anwenden“ wird, um eine „Wiederholung solcher Vorkommnisse 

ein für alle Mal“ zu unterbinden, er spricht dabei auch von Enteignung der 

landwirtschaftlichen Betriebe. Dieser aus heutiger Sicht sehr harsche Ton ist 

jedoch vor dem Hintergrund der immensen wirtschaftlichen Not, gerade in den 

stark zerstörten Städten wie Mainz, nachvollziehbar und durchaus keine 

Seltenheit. Jedoch zeigt insbesondere die Begründung Steffans und die 
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Bezeichnung der betroffenen Gemeinde als „Schande“ ganz klar, von welchem 

Gerechtigkeitsempfinden Steffans Handeln geprägt war
212

.  

Steffans parteipolitisches Engagement dürfte spätestens im folgenden Jahr, als 

anfangs 1946 die Sozialdemokratische Partei (damals noch ohne den Annex 

„Deutschlands“) in Rheinland-Hessen-Nassau (16. Januar 1946) bzw. in Hessen-

Pfalz (23. Februar 1946) und damit auch in Rheinhessen von der Französischen 

Besatzungsmacht wieder zugelassen worden war
213

, wieder stärker ausgeprägt 

gewesen sein. Aus den vorhandenen Unterlagen ergeben sich jedoch keine 

Anhaltspunkte dafür, dass Steffan in irgendeinem Kreis-, Stadt-, oder Ortsverband 

den Vorsitz oder eine sonstige leitende Funktion innehatte. 

3.6.4. Steffans Rolle bei der Bildung des Landes Rheinland-Pfalz 

Am 12. August 1946 fiel in Paris im französischen Außenministeriums die 

Entscheidung, ein „rhein-pfälzisches Land“ mit Hauptstadt in Mainz (Wagner 

2007, 70) zu gründen. Diese Entscheidung wurde in Kœnigs Verordnung Nr. 57 

vom 30. August 1946
214

 der zivilen Verwaltung in den betroffenen Provinzen 

zugestellt. Demnach war von der zivilen Verwaltung zunächst eine 

Kommunalwahl durchzuführen, danach eine Beratende Landesversammlung zu 

bilden, die eine Verfassung auszuarbeiten hatte sowie eine vorläufige 

Landesregierung zu benennen.  

Auch in diesen Prozess war Steffan involviert. Als Regierungspräsident 

Rheinhessens war er Teil der sog. „Gemischten Kommission“, die von der 

Französischen Militärregierung eingesetzt (Verordnung Nr. 57 vom 30. August 

1946) worden war, um in der Übergangszeit zwischen den Kommunalwahlen im 

September 1946 und der Wahl zur Beratenden Landesversammlung sowie der 

Ernennung einer vorläufigen Landesregierung „das Zusammenwachsen der 

Verwaltungsbezirke Rheinland-Hessen-Nassaus und Hessen-Pfalz zu einem 

gemeinsamen rheinland-pfälzischen Staat“ (Wagner 2007, 133) voranzubringen. 

Außerdem sollte sie mit „den Arbeiten an der Landesverfassung beginnen“ (ebd.). 
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In dieser Kommission war Steffan der Zweite Stellvertretende Vorsitzende, nach 

dem Vorsitzenden Wilhelm Boden und seinem Vertreter, dem 

Oberregierungspräsidenten Otto Eichenlaub (s. o.). 

Bei den Kommunalwahlen im Herbst 1946 (gewählt wurde an zwei Terminen: 

15. September 1946: Wahl der Gemeinde- und Stadträte; 13. Oktober 1946: Wahl 

der Kreistage) ging die SPD als zweitstärkste Kraft mit 24,5% der Stimmen 

hervor. Die klare Mehrheit errang die CDU/CDP mit 45,2% der Mandate. „Bei 

94% der Gemeinderatswahlen obsiegten diejenigen, die von den Amerikanern 

bzw. den Franzosen bereits als Oberbürgermeister bzw. Bürgermeister eingesetzt 

worden waren.“ (ebd.) Steffan selbst führt die Liste für die SPD für die 

Kreistagswahlen im Oktober 1946 an
215

. Im gesamten Regierungsbezirk 

Rheinhessen konnte Steffans SPD 31,8 % der Stimmen auf sich vereinigen und 

lag damit deutlich über dem landesweiten Durchschnitt.
216

 Das aktive und das 

passive Wahlrecht für diese Wahlen war von der französischen Besatzungsmacht 

stark eingeschränkt worden
217

 (Verordnung Nr. 44 vom 28. Mai 1946): 

Angehörige der NSDAP bzw. ihrer Untergliederungen und (Unter-) Offiziere der 

Wehrmacht, die nach 1936 im aktiven Dienst waren, verloren ihr passives 

Wahlrecht, ehemalige Parteiangehörige, die „nicht nur dem Namen nach“ 

Nationalsozialisten waren sowie „sonstige Personen, die, ohne Parteimitglied 

gewesen zu sein, durch ihre Haltung gezeigt hatten, dass ihr Ausschluss aus der 

Wählerschaft gerechtfertigt war“ (Wagner 2007, 129) verloren auch ihr aktives 

Wahlrecht.  

Am 17. November 1946 wurden die 127 Abgeordneten der Beratenden 

Landesversammlung durch 1655 Wahlmänner und –frauen, die sich aus den 

Mandatsträgern der Kommunalwahlen von September / Oktober 1946 

zusammensetzten, gewählt
218

. Von den insgesamt 127 Mandaten gingen 70 an die 

CDU/CDP (unter Fraktionsvorsitz des späteren Ministerpräsidenten Peter 

Altmaier
219

), die SPD erreichte 41 Mandate (Fraktionsvorsitz: Hans Hoffmann), 

die KPD 9 (Fraktionsvorsitz: Herbert Müller
220

), der Soziale Volksbund und die 
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Liberaldemokratische Partei bildeten mit fünf bzw. zwei Mandaten eine 

gemeinsame Fraktion unter Vorsitz von Fritz Neumayer
221

. Aufgrund der 

Einschränkungen des Wahlrechtes bei den Kommunalwahlen war „keines […] 

[der] Mitglieder [der Beratenden Landesversammlung] […] durch das Dritte 

Reich belastet. Im Gegenteil: Annähernd die Hälfte von ihnen war auf die eine 

oder andere Weise politisch verfolgt worden, sei es, dass sie ihre politischen 

Ämter verloren hatten, die sie während der Weimarer Republik innehatten, sei es, 

dass sie berufliche Nachteile zu erleiden hatten, ihrer Freiheit beraubt worden 

waren oder emigrieren mussten. Allein acht Abgeordnete der Beratenden 

Landesversammlung waren in Konzentrationslager verbracht worden.“  

(ebd., 141 - 142). Zu letztgenannten zählte auch Jakob Steffan, der aufgrund 

seiner Tätigkeit in der „Gemischten Kommission“ (s. o.) automatisch als Mitglied 

in der Beratenden Landesversammlung gesetzt war. Am 22. November 1946 

schließlich fand die konstituierende Sitzung der Beratenden Landesversammlung 

statt, ab dem 3. Dezember begannen die Beratungen über den Verfassungsentwurf 

der „Gemischten Kommission“ im Verfassungsausschuss der Versammlung, der 

vom 18. Dezember 1946 bis zum 23. April 1947 an insgesamt 23 Tagen in acht 

Ausschusssitzungen einen Verfassungsentwurf erarbeitete
222

. Ausweislich der 

Unterlagen des Archivs des Landtages Rheinland-Pfalz in Mainz war Steffan 

weder an diesem noch an anderen Ausschüssen der Beratenden 

Landesversammlung beteiligt. 

Nach einer Plenardebatte über den Entwurf kam es schließlich am 25. April zur 

Abstimmung im Hotel Rittersturz bei Koblenz. Bei den 144 Artikeln des 

Entwurfes wurde eine Einzelabstimmung durchgeführt, bei denen sich die SPD 

„von wenigen Ausnahmen abgesehen noch der Stimme enthalten hatte“.  

(Wagner 2007, 165) Hauptgrund für die fehlende Zustimmung der SPD zu dem 

Entwurf war die Tatsache, dass sie, in Absprache mit den anderen 

Landesverbänden in den Besatzungszonen, grundsätzlich nicht von einem 

Gesamtstaat auf dem Boden des Deutschen Reiches abließen und diesen 

fortwährend propagierten
223

. Darüber hinaus gab es Bedenken zu den Regelungen 

des Schulwesens, v. a. der konfessionellen Trennung und dem Wirtschafts- und 

Sozialwesen. An der Schlussabstimmung nahmen nur 101 der 127 Abgeordneten 
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teil, von den 26 der Abstimmung ferngebliebenen Abgeordneten war einer aus 

tatsächlichen Gründen (Autounfall) entschuldigt, von der CDP/CDU blieben acht, 

von der SPD 14 und drei von der KPD der Abstimmung fern. Hierzu gehörte auch 

Jakob Steffan.
224

 Die SPD-Abgeordneten hielten sich nur deshalb von der 

Abstimmung fern, um sich nicht öffentlich, d. h. durch eine Ablehnung „gegen die 

[an der Abstimmung teilnehmenden] Fraktion [-smitglieder] stellen zu müssen“ 

(ebd., 167). Insgesamt wurde die Verfassung nur von 70 Abgeordneten 

angenommen (gerade einmal 55%). 25 Mitglieder der SPD-Fraktion sowie sechs 

der KPD-Fraktion lehnten die Verfassung ab. Am 18. Mai 1947 schließlich 

votierten 53% der wählenden Bevölkerung für die Verfassung
225

. Diese knappe 

Zustimmung kam nur zustande, weil die breite Zustimmung im Regierungsbezirk 

Trier (76,5% Zustimmung) die deutliche Ablehnung in den Bezirken Pfalz (59,7% 

Ablehnung) und Rheinhessen (53,2% Ablehnung), wo der Schwerpunkt von 

Steffans Tätigkeit lag, aufwog. Im Wahlbezirk der Stadt Mainz selbst lag die SPD 

vor der CDU und die Verfassung wurde hier mit deutlicher Mehrheit abgelehnt
226

. 

Ob und inwiefern Steffans Verhalten bei der Abstimmung in der Beratenden 

Landesversammlung darauf Einfluss hatte, kann nicht mehr nachvollzogen 

werden. Mit dieser knappen Mehrheit trat die Verfassung mit dem 18. Mai 1947 

in Kraft. 

In der vorläufigen Landesregierung (Ernennung am 2. Dezember 1946) unter 

Wilhelm Boden nahm Steffan schließlich nach langwierigen Verhandlungen mit 

der französischen Militärregierung das Amt des Innenministers ein (Wagner 2007, 

148 / 149). Die Vereidigung Steffans erfolgte am 5. Dezember 1946. 
227

Wagner 

schlussfolgert, dass es vor allem Steffans „langjährige KZ-Haft und […] 

Widerstandstätigkeit“ war, die ihn „lange Jahre politisch unangreifbar“ (ebd., 151) 

machte und somit auch für Spitzenämter in der Landesregierung empfahl. Steffan 

war ausweislich mehrerer Gesprächsprotokolle in die Regierungsbildung aktiv mit 

eingebunden und forderte für die SPD stets das Innenministerium
228

. Dabei war er 

sich sehr wohl der innerparteilichen Rivalität zwischen dem rheinhessischen und 
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dem pfälzischen Teil der SPD bewusst. In einer Besprechung der 

Bezirksvorstände der SPD mit dem französischen Gouverneur Hettier des 

Boislambert am 28. November 1946, nahm Steffan mit „schwerem Herzen“ das 

Amt des Innenministers in der vorläufigen Landesregierung an, weil nun „doch 

kein Minister aus der Pfalz“ an der vorläufigen Regierung beteiligt sei. Dem 

entgegnete der pfälzische Bezirksvorstand Bögler
229

: „Wenn Steffan die 

Kandidatur annimmt, gilt er bei uns als Pfälzer.“ 
230

 

3.6.5. Steffan als Mitglied des ersten rheinland-pfälzischen Landtages 

Am selben Tag wie die Abstimmung über die Verfassung (17. Mai 1947) fanden 

auch die Wahlen zum ersten rheinland-pfälzischen Landtag statt (Steffans 

Wahlbezirk und Ergebnis). Steffans SPD kam dabei auf 34,4% und konnte in 

Rheinhessen ihr Ergebnis der Kommunalwahlen von 1946 um 7% steigern und 

von den 101 Landtagsmandaten 34 erreichen (CDU: 48, KPD: acht, LP: sieben, 

SV: vier)
231

. Steffan zählte in diesem Landtag, der sich am 4. Juni 1947 in 

Koblenz konstituierte, zu einem der zehn Abgeordneten, die „in 

Konzentrationslagern inhaftiert“ (Wagner 2007, 175) waren. Trotz seines 

parlamentarischen Selbstverständnisses hatten die Abgeordneten keine alleinige 

Gesetzgebungskompetenz. Alle Gesetzesbeschlüsse des Landtages „waren […] 

vom französischen Oberkommandierenden“ (ebd., 179) zu genehmigen. Deshalb 

waren mindestens 19 der in der 1. Wahlperiode vom Landtag verabschiedeten 250 

Gesetze nicht von den französischen Militärbehörden genehmigt worden und 

somit nicht in Kraft gesetzt. 

Im Landtag selbst war Steffan immer wieder eine „Zielscheibe scharfer Kritik“ 

(Schiffel 2010, 103) durch den politischen Gegner, der sowohl links wie auch 

rechts des Sozialdemokraten zu finden war.  

Bereits im August 1947 kam es zu heftigen Kontroversen zwischen der 

Sozialdemokratischen Fraktion und dem damaligen Landtagspräsidenten und 
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CDU-Abgeordneten Jacob Diel
232

. Ihm wurde vorgeworfen, einen Koblenzer 

Großkaufmann bei dessen zwielichtigen Geschäften unterstützt zu haben. Des 

Weiteren wurde ihm vorgeworfen, sich mehrfach erfolglos um eine Mitgliedschaft 

in der NSDAP beworben zu haben. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe konnten 

von einem Untersuchungsausschuss des Landtags zwar nicht belegt werden, 

dennoch nahm Diel davon so viel politischen Schaden, dass er „am 12. Mai 1948 

seinen Rücktritt“ erklären musste. (ebd., 110) Im Zuge der „Diel-Affäre“ wurden 

Vorwürfe laut, dass Steffan diversen Zeitungen vertrauliche Informationen habe 

zukommen lassen, es wurde sogar von einer Feindschaft zwischen Diel und 

Steffan gesprochen, die jedoch ebenso wenig belegt werden konnte wie der 

Vorwurf an Steffan, dass er die Fäden beim Sturz Diels gezogen habe
233

.  

Bei einer Debatte des Landtags am 23. August 1949
234

 kam es zu einer 

Auseinandersetzung mit der KPD, bei der auch die Polizei, der Steffan zum 

damaligen Zeitpunkt als Innenminister vorstand, eine wichtige Rolle spielte. 

Anlass zu dieser Debatte war eine Explosionskatastrophe, die sich am 15. Juli 

1949 in der Stadt Prüm (Eifel) ereignete. Dort starben bei einer versehentlichen 

Explosion US-amerikanischen Sprengstoffs zwölf Menschen und es kam zu 

massiven Schäden in der Ortschaft. Bei der Debatte stellte ein vom 

Justizministerium durchgeführter Untersuchungsausschuss erste Ergebnisse vor. 

Nachdem der Ministerpräsident, Dr. Altmaier, den Sachstand dem Parlament 

vorgestellt hatte, ergriff der KPD-Abgeordnete Buschmann das Wort. Er stellte in 

seiner folgenden Äußerung einen vagen Zusammenhang her zwischen der 

Explosionskatastrophe und dem Unglück in der BASF vom 28. Juli 1948
235

 und 

vermutete dahinter verdeckte Kriegswaffenbevorratung und –produktion seitens 

der US-Amerikaner
236

. Als der Redner der sozialdemokratischen Fraktion, der 

Abgeordnete Jacobs, diese Äußerungen als „politische Agitation“ (ebd.) 
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bezeichnete, fühlte sich Buschmann provoziert und bezeichnete Jacobs als 

„Ungarischen Faschisten“. Darüber hinaus kam er der Aufforderung des 

Landtagspräsidenten, nachdem dieser ihn bereits zur Ordnung gerufen hatte, das 

Parlament zu verlassen, nicht nach. Daraufhin wurde die Sitzung unterbrochen 

und Buschmann vom einberufenen Ältestenrat und vom Landtagspräsident für 

insgesamt 28 Tage von den Sitzungen des Landtages ausgeschlossen. Als sich 

Buschmann darauf hin immer noch weigerte, das Parlament zu verlassen, wurde 

die Sitzung erneut unterbrochen und die Tribünen geräumt. Nachdem die Sitzung 

wieder eröffnet wurde, äußerte sich der Landtagspräsident wie folgt: „Ich kann 

nur meiner tiefen Entrüstung Ausdruck geben über den Vorfall, der sich soeben 

hier abgespielt hat. Um die Autorität des Präsidenten zu wahren, da der 

Abgeordnete Buschmann es ausdrücklich ablehnte, den Saal zu verlassen, war ich 

gezwungen, von meinem Hausrecht Gebrauch zu machen. […] Ich bedaure, daß 

es soweit kommen mußte." (ebd, S. 1693). Da er anschließend dem Innenminister 

Steffan das Wort erteilte und dieser davon sprach, dass „bei dem 

Räumungsvorgang, den Sie [der Landtagspräsident] angeordnet haben, […] der 

Abgeordnete Schieder (KPD) einen meiner Polizeibeamten in der Ausübung 

seines Dienstes hinterrücks angegriffen und gewürgt“ habe, ist davon auszugehen, 

dass Steffan schließlich die Polizei in Koblenz mit der Räumung und Entfernung 

des Abgeordneten Buschmanns beauftragt hatte. Darauf hin hob der 

Landtagspräsident die Immunität des Abgeordneten Schieder auf, der sich forthin 

auch weigerte, als Beisitzer der weiteren Sitzung beizuwohnen. Nach einer kurzen 

Einlassung Jacobs, der betonte, dass der Vorfall gezeigt habe, dass „man noch 

sehr viel lernen müsse, die Demokratie zu verteidigen“, kehrte das Parlament zur 

Tagesordnung zurück. (ebd.)  

Die gewaltsame Entfernung von Abgeordneten der KPD aus einem demokratisch 

gewählten Parlament knapp vier Jahre nach Beendigung der 

nationalsozialistischen Diktatur durch Polizeibeamte wurde vor allem von Seiten 

der Kommunisten als ein ungeheuerlicher Vorgang empfunden. In der Folge 

wurde Steffan von mehreren kommunistischen Vereinigungen gedrängt, die 

Sanktionen gegen Schieder wieder aufzuheben, um wieder eine angebliche 

„Kampfgemeinschaft der Antifaschisten“
237

 herzustellen. Über Reaktionen 

Steffans auf diese Schreiben ist nichts bekannt. Schiffel selbst interpretiert das 
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Verhalten Steffans und den Einsatz der Polizei als Anzeichen für Steffans 

„negative Einstellung gegenüber der KPD als auch die allgemein gegen diese 

Partei gerichtete Stimmung im rheinland-pfälzischen Landtag“ (Schiffel 2010, 

105). Sie stellt dar, dass Steffans Abneigung gegen die KPD auch kennzeichnend 

für die Tatsache, dass die „Politik der rheinland-pfälzischen SPD der Politik des 

Sozialdemokraten Kurt Schumachers entsprochen“ (ebd.) habe, der sich 

entschieden von der KPD distanzierte.  

Unabhängig von der parteipolitischen Motivation Steffans spricht der Einsatz der 

Polizei meines Erachtens aber vor allem für die pragmatische Vorstellung Steffans 

über die Rolle der Polizei und auch für sein Verständnis einer „wehrhaften 

Demokratie“. Wie Steffans Auseinandersetzungen mit der NSDAP in den 

Dreißigerjahren und seine Zugehörigkeit zum Reichsbanner zeigten, war er sich 

der Tatsache bewusst, dass sich die Demokratie, ob nun die der Weimarer 

Republik oder die des noch jungen Landes Rheinland-Pfalz aktiv gegen ihre 

Gegner durchsetzen muss. Dabei muss er die Rolle der Polizei als die der 

Verteidigerin der Demokratie gesehen haben, sonst dürfte es schwer vorstellbar 

sein, dass er, der er selbst unter massiver politischer Verfolgung litt, ein solches 

Vorgehen angeordnet und auch aktiv unterstützt hätte.  

Insgesamt sind 42 Wortmeldungen Steffans bei öffentlichen Sitzungen des 

Landtages in den Protokollen verzeichnet. In einigen davon geht es auch um die 

Polizei:  

In der 10. Sitzung des Landtages am 30. September 1947 spricht er von der 

mangelnden Bewaffnung der Polizei im Allgemeinen und verbindet dies mit der 

politischen Forderung nach einer besseren Bewaffnung, da er „das Leben eines 

Beamten nicht aufs Spiel setzen“ könne, wenn er ihn „zum Schutze des Staates 

und seiner Bürger gegen das Verbrechertum“
238

 einsetzt. Er wirbt in der gleichen 

Sitzung aber auch um Verständnis dafür, dass seine Polizeibeamten „von 

menschlichem Mitleid gepackt“ nicht „strafend eingriffen“, wenn Bürgerinnen 

und Bürger aus der Not heraus Forstdiebstähle begingen, in dem sie „in den Wald 

gingen, um sich ein Bündel Holz zu holen.“ (ebd.). Dies zeigt, dass Steffan von 

seinen Beamten mehr erwartete als ein stures Befolgen von Weisungen, sondern 

dass er von Ihnen auch Menschlichkeit und Mitleid forderte und dies auch 
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öffentlich verteidigte. „Da spricht auch in den Polizeibeamten das Gefühl der 

Menschlichkeit, und ich kann nicht gegen derartige Gefühle handeln.“ (ebd.) 

Knapp ein Viertel Jahr später verteidigt Steffan das Vorgehen von rheinland-

pfälzischen Polizisten im nördlichen Teil des Landes, als durch den Abgeordneten 

der Demokratischen Partei (DP) der Vorwurf gemacht wurde, die Methoden, die 

die Polizei angewendet hatte, seien „Gestapo oder SS-Methoden“
239

. Er 

entgegnete den Abgeordneten: „Aber ich kann nicht dulden, meine Damen und 

Herren, daß die Polizei, das einzige Machtmittel, das dieser kleine Staat heute 

besitzt, in einer Art diffamiert wird, daß man sich schon fast schämen muß, zu 

sagen, daß man dieser Polizei vorsteht. Ist denn diese Polizei, die 1945 sozusagen 

aus dem Boden gestampft werden mußte [sic], gleich von vornherein 

hundertprozentig perfekt gewesen? Gehört nicht zur Heranbildung eines 

entsprechenden Polizeistandes auch die genügende Zeit und die Schulung? Wenn 

nun eine derartige Verurteilung von anständigen Menschen erfolgt, ich muß 

sagen, meine Damen und Herren, ich hatte seither von den Funktionen eines 

Volksvertreters eine bessere und andere Auffassung.“ Hier stellte sich Steffan also 

ganz klar vor „seine“ Polizei und verteidigte ihre Maßnahmen.  

In der 20. Sitzung des Landtages am 22. Januar 1948
240

 wurde seitens eines 

Abgeordneten der eigenen Partei der Vorwurf erhoben, dass gewisse Beamte 

innerhalb der Polizei aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur SPD nicht befördert 

worden wären. In einer sofortigen Wortmeldung forderte Steffan den 

Abgeordneten auf, ihm Einzelheiten zu nennen, denn er werde es „unter keinen 

Umständen dulden, daß jemand seiner politischen Einstellung wegen benachteiligt 

wird“
241

. Vielmehr habe er den ausdrücklichen Erlass gegeben, dass „nach der 

politischen Einstellung eines Beamten oder Angestellten zu schnüffeln“ (ebd.) 

strikt verboten sei. Er bittet die anwesenden Parlamentsglieder dabei, ihn zu 

unterstützen, keinen Stab von „heuchlerischen Beamten“ (ebd.) zu züchten, die 

nur deswegen in einer Partei seien, weil sie wüssten, dass ihre Existenz sonst auf 

dem Spiel stehe. Er bezog sich dabei wörtlich auf den Nationalsozialismus. 

Vielmehr wollte er „einen aufrechten Stab von Angestellten und Beamten haben, 
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(Beifall) Menschen, die an verantwortlicher Stelle ihre Pflicht zu tun entschlossen 

sind. (Sehr gut!)“ (ebd.). Ob die hier erhobenen Vorwürfe zutrafen oder nicht 

konnte nicht eruiert werden. Gleichwohl erscheint dies sehr unwahrscheinlich, das 

Steffan als Innenminister selbst ja auch SPD-Mitglied war wie bspw. auch Karl 

Zörgiebel (von 1947 bis 1949 Landespolizeipräsident und Abteilungsleiter
242

 in 

Steffans Innenministerium). Der Vorwurf, dass jemandem die Beförderung 

verwehrt wurde, weil er Mitglied einer anderen Partei als der SPD war, erscheint 

in der Rückbetrachtung zumindest wahrscheinlicher als der hier getätigte. 

Am 12. September 1949 äußerte der vg. KPD-Abgeordnete Buschmann schwere 

Vorwürfe gegen Steffan. Er führte an, dass er wisse, dass in Höhrgrenzhausen ein 

Polizist tätig sei, der an der Erschießung von KZ-Insassen beteiligt gewesen wäre 

und immer noch mit Wissen und Billigung des Innenministers seinen Dienst 

verrichte. Im Zuge der parlamentarischen Erörterung gab Buschmann schließlich 

zu, dass dieser Polizist nun doch nicht mehr im aktiven Dienst wäre, sondern aus 

Gotha stamme und sich nur in Höhrgrenzhausen niedergelassen hätte. Nachdem 

sich Fraktionsmitglieder über die Ungeheuerlichkeit der erhobenen Vorwürfe 

erbost und die bewusste Fehlinformation Buschmanns verurteil hatten, meldete 

sich Steffan zu Wort: „Ich habe von Anbeginn meiner Tätigkeit Gewicht darauf 

gelegt, die Polizei zu dem Instrument zu machen, zu dem wir es im Staat 

brauchen. Ich habe alle Elemente, die nicht einwandfrei, korrekt und sauber 

waren, ausgemerzt. Es wäre mir ein Vergnügen gewesen, wenn der Herr 

Abgeordnete Buschmann sich die Mühe gemacht hätte, mir den Vorfall zu 

melden. Wenn ihn wirklich der Drang getrieben hätte, einen Verbrecher dingfest 

zu machen, ich hätte zugegriffen.“ Hier rechnet Steffan ganz klar mit dem 

politischen Gegner ab und macht sehr deutlich, dass ihm die ideologische 

Säuberung der Polizei ein großes Anliegen gewesen ist.  

3.6.6. Steffan als Innen- bzw. Sozialminister 

Die Regierungsbildung aus dem 1. Landtag heraus gestaltete sich als sehr 

schwierig, da sich die Parteien weder auf Boden als Ministerpräsident noch auf 

ein mehrheitsfähiges Kabinett einigen konnten. Erst Peter Altmaier (CDU) gelang 

es, mit einem Allparteienkabinett, an dem auch Steffan wieder als Innenminister 
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beteiligt war, eine parlamentarische Mehrheit zu erzielen
243

. Dabei war die 

Wiedereinsetzung Steffans nach seiner Zugehörigkeit zur vorläufigen Landesre-

gierung beim politischen Gegner nicht unumstritten, weil ihm von Seiten der 

CDU „Ämterpatronage“ (Wagner 2007, 183) bei der Ernennung von Landräten in 

Rheinhessen (hier soll er ausschließlich SPD-Parteigenossen ernannt haben) 

vorgeworfen wurde. Erst am 8. Juli 1947 stand die erste Regierung, die als 

Kompromiss eine „Kompetenzbeschränkung des Innenministeriums“ bei 

Beibehaltung der Person Steffans als Innenminister (ebd., 184) vorsah. Die 

Ernennung erfolgte am 9. Juli 1947
244

.  

Die Allparteienkoalition im Kabinett Altmaiers zerbrach aber bereits am 7. April 

1948, weil „CDU und SPD dem von der KPD gestellten Wiederaufbauminister 

Feller im Landtag ihr Vertrauen entzogen“ (ebd., 187). Dieser hatte sich gegen die 

Einbeziehung von Rheinland-Pfalz in den Marshallplan ausgesprochen. Auch die 

FDP zog zeitgleich einen Minister aus dem Kabinett, und so übernahm Altmaier 

das Wirtschaftsministerium, das Wiederaufbauministerium wurde Hoffmanns 

Finanzministerium eingegliedert. Steffan blieb Innenminister. 

Ein nächster Bruch im Kabinett erfolgte am 19./20. Oktober 1949
245

, als Steffan 

und zwei weitere SPD-Minister aus dem Kabinett austraten, um gegen die 

Absetzung Franz Böglers als Oberregierungspräsident in der Pfalz durch 

Ministerpräsident Altmaier im Oktober des Jahres 1949, offen zu demonstrieren. 

Die Absetzung Böglers war eine Reaktion der Landesregierung auf dessen 

fortgesetzte Attacken gegen sie und die Militärregierung und seine Tendenzen, die 

Pfalz mit der rechtsrheinischen Kurpfalz zu einem gemeinsamen Staat zu 

vereinen. Diese separatistischen Bestrebungen brachten ihm den Ruf des 

„Sprengmeisters“ ein
246

. In der Folgezeit (bis zum 14. Dezember 1949) wurde das 

Innenressort Altmaier zugewiesen und das nunmehr aus vier Ministern bestehende 

Kabinett bestand ausschließlich aus CDU-Mitgliedern. 

                                            
243

 vgl. Wagner 2007, 182 f. 
244

 vgl. LHA KO, Best. 860 P, Nr.: 10767, Entwurf der Ernennungsurkunde des 

Ministerpräsidenten zur Ernennung Steffans vom 9. Juli 1947 
245

 vgl. stenographisches Protokoll des Landtages Rheinland-Pfalz, 1. Wahlperiode, 69. Sitzung 

am 9. November 1949, Archiv LT RP, Best. DS. I, Nr. 68, S. 1846: In einer außerordentlichen 

Regierungserklärung informiert Ministerpräsident Altmaier den Landtag über Steffans Rücktritt, 

ohne dabei auf einen Zusammenhang mit der Absetzung Böglers einzugehen; vgl. auch LHA KO; 

Best. 860 P, Nr. 10767, Schreiben des Innenministers Steffan an den Ministerpräsidenten mit der 

Bitte, Ihn aus seinem Ministeramt zu entlassen (datiert vom 19. Oktober 1949) 
246

 vgl. Wagner 2007, 187 f. 



Masterarbeit „Jakob Steffan“ Jakob Steffans Leben und Wirken Seite - 101 - 

 Seite - 101 -  

Am 14. Dezember 1949 kam es zu einer Wiederauflage der CDU/SPD-Koalition, 

Steffan wurde nun das neu gegründete Sozialministerium (es bildete sich aus den 

beiden vorherigen Ministerien für Arbeit und Wohlfahrt) zugewiesen
247

, Altmaier 

behielt das Innenressort. Laut Wagner (2007, 188) blieb Steffan nur deshalb in 

Altmaiers Kabinett, weil dieser auf ihn in der Hauptstadtfrage „angewiesen“ 

gewesen sei
248

.  

Jedoch endete Steffans Kabinettszugehörigkeit am 14. September 1950 endgültig. 

Ihm wurden seitens des ehemaligen Landtagspräsidenten Diel und des ehemaligen 

Staatssekretärs im Innenministerium Wuermeling schwere Vorwürfe wegen eines 

Versicherungsbetruges im Jahre 1932, angeblicher Kontakte zur Gestapo und 

einer überhöhten Wiedergutmachungssumme gemacht, die ein eingerichteter 

parlamentarischer Untersuchungsausschuss laut Wagner (ebd., 189) „nicht 

entkräften“ konnte
249

. Auch Versuche Steffans, die Vorwürfe mit allen Mitteln zu 

entkräften, scheiterten
250

. Mit dem Ausscheiden aus dem Kabinett Altmaier 

verließ Steffan auch die politische Landesbühne. Schiffel wertet das Vorgehen 

Diels und Wuermelings, der sich während der gemeinsamen Zeit im 

Innenministerium mit Steffan einen regelrechten „Kleinkrieg“ (Schiffel 2010, 

112) geliefert hatte, als Rachefeldzug des ehemaligen Landtagspräsidenten gegen 

Steffan, was dieser auch vermutete und äußerte.
251

 

Der politische Rückzug Steffans gab seinerzeit Anlass zu Spekulationen
252

. In 

einer Stellungnahme der SPD zum bevorstehenden Rücktritt Steffans, „war von 

seinem "Wunsch" die Rede, auf Grund seines "erschütternden 

Gesundheitszustandes" von seinem Amt zurückzutreten, während jeder 

Zusammenhang mit den Ergebnissen des Untersuchungsausschusses in Abrede 
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gestellt wurde“ (ebd.). Es erscheint abschließend betrachtet auch 

unwahrscheinlich, dass Steffan aus Angst vor etwaigen Entlarvungen 

zurückgetreten sei. Zum einen war er von seiner Unschuld zu den erhobenen 

Vorwürfen überzeugt, wie er es bspw. in seinen Briefen an den 

Oberlandesgerichtspräsidenten Dr. Krüger
253

 immer wieder zum Ausdruck 

brachte, zum anderen hatte er im Laufe seines Lebens bewiesen, dass er die 

Auseinandersetzung mit dem politischen Gegner nicht scheute. Man mag 

spekulieren, ob er bei mehr innerparteilichem Rückhalt oder bei mehr 

Unterstützung aus der Regierung auch diese Konfrontation eingegangen wäre. 

Gleichwohl erscheint der Hinweis auf seinen Gesundheitszustand – Steffan litt 

neben der Verletzung am Kopf, die beinahe zur Erblindung führte, auch einem 

chronischen Magenleiden und unter Herzbeschwerden – nicht unbegründet zu 

sein.
254

  

3.6.7. Steffans parteipolitische Tätigkeit nach 1945 

Wie eingangs erwähnt, trat Jakob Steffan bereits 1912 in die SPD ein und war bis 

zu seinem Tode Mitglied. Welche konkreten parteipolitischen Ämter Steffan 

bekleidete, lässt sich heute nur schwer nachvollziehen. Auch im Archiv der 

Sozialen Demokratie in Bonn oder beim Landesverband der SPD Rheinland-Pfalz 

lassen sich hierüber kaum Anhaltspunkte finden. Schiffel belegt jedoch, dass 

Steffan „1950, 1952, 1954 und 1956 weiterhin in die Kontrollkommission der 

SPD gewählt wurde, der er bereits seit 1946“ (ebd., 114) angehörte. Da dieses 

Gremium als „innerparteiliche Kontroll- und Beschwerdeinstanz“ fungierte, 

schlussfolgert sie, dass man seitens der Partei nur „schwerlich einen Politiker 

geduldet habe[…], der für seine Partei moralisch wie politisch diskreditiert 

gewesen“ (Schiffel 2010, 115) sei. Ob es im Rahmen seiner parteipolitischen 

Tätigkeiten zu wesentlichen Kontakten mit der Polizei kam, ließ sich nicht 

recherchieren. 
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 vgl. LHA KO, Best. 860 P, Nr. 10767: In einem Schreiben des Amtsarztes der Stadt Mainz an 

den damaligen Ministerpräsidenten (17. Mai 1951, Az.: IIa-Steffan, Z I/7 Dr. Kn./V.) bestätigt 

dieser Durchblutungsstörungen des Herzmuskels auf der Basis von Coronarspasmen, die im 

Wesentlichen als Folge „einer geistigen und körperlichen Überanstrengung im Dienste“ zu werten 

sei. 
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3.6.8. Steffans publizistische Tätigkeiten nach 1945 

Schiffel stellt Steffans publizistische Tätigkeiten im „Neuen Mainzer Anzeiger“, 

der nach dem Krieg zum ersten Mal am 26. Oktober 1945 wieder erschien, sehr 

ausführlich dar (ebd., 96 ff.). Steffan verfasste für das Blatt mehrere Leitartikel in 

der Zeit von 1945 bis 1946, in denen er sich mit der zurückliegenden Diktatur 

beschäftigte. Mit teilweise sehr drastischen Worten klagte er dabei einzelnen 

Gesellschaftsgruppen bzw. –zweige wie Justiz („Aus dem Sumpf der Justiz“
255

, 

„Versumpfte Nazi-Justiz“
256

) oder Kirche („Hitler – Der Anti-Christ“
257

) an. Auch 

widmet er sich Widerstandskämpfern wie Leuschner
258

 oder Schwamb
259

. Artikel, 

die konkret sein Verhältnis zur Polizei beleuchten, finden sich jedoch nicht. 

Einzig in einem Artikel, nämlich in dem am 18. Juni 1946 erschienenen Artikel 

„Werktätige Demokratie“
260

 geht Steffan kurz darauf ein, wie er sich künftig 

Beamte in einer Demokratie vorstellt:  

„Wer berufen ist, Gesetz und Verordnung anzuwenden, muß wissen, daß er 

deren Sinn nicht verfälschen darf. Gerade jetzt, in der Zeit tiefster Not, muß 

der Mensch, der zur Behörde kommt, das Gefühl haben, daß man dort für 

seine Lage Verständnis hat und daß man bereit ist, zu helfen. Ein mürrischer 

Beamter oder Beamtin, ein schlecht gelaunter Angestellter oder Angestellte, 

ganz gleich, nach welcher Gruppe die Besoldung vor genommen wird, ist 

ohnedies fehl am Platz. 

[…] Der zackige Ton aus der Nazizeit muß aus allen Behörden ausgemerzt 

werden. Das Publikum muß fühlen, daß an Stelle des brutalen Diktatur-

Regiments die menschliche Demokratie getreten ist.“ 

Steffans Aussagen hier stimmen in vielfacher Hinsicht mit denen aus seinem Brief 

an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mainzer Polizei (s. o.) überein. Auch 

hier sind ihm Werte und Kompetenzen wie Höflichkeit, Antimilitarismus und 

Fingerspitzengefühl sehr wichtig und er versteht sie als Absage an den 

Nationalsozialismus. 
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 Neuer Mainzer Anzeiger vom 26. Februar 1946, (15. Ausgabe), S. 1-2 
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 Neuer Mainzer Anzeiger vom 5. März 1946 (18. Ausgabe), S. 1-2 
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 Neuer Mainzer Anzeiger vom 16. April 1946 (30. Ausgabe), S. 1-2 
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 Neuer Mainzer Anzeiger vom 20. Juli 1946 (64. Ausgabe), S. 1-2 
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 Neuer Mainzer Anzeiger vom 22. Januar 1946 (2. Ausgabe), S. 2 
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 Neuer Mainzer Anzeiger vom 18. Juni 1946 (51. Ausgabe), S. 2 
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3.6.9. Zwischenfazit: Jakob Steffan und die Polizei in der us-amerikanischen 

bzw. französischen Besatzungszone / Jakob Steffan und die Polizei in 

Rheinland-Pfalz 

Zusammenfassend betrachtet können keine weiteren Gründe für Steffans 

Ernennung zum Polizeipräsidenten festgestellt werden als sein einwandfreier 

politischer Leumund und eine gewisse Erfahrung in Verwaltungsangelegenheiten 

bzw. in parlamentarischen Angelegenheiten, die noch aus der Spätphase der 

Weimarer Republik herrührten. Vor diesem Hintergrund lässt sich u. U. auch 

erklären, warum Steffan nur für kurze Zeit Polizeipräsident in Mainz gewesen ist 

und dann sehr schnell Aufgaben von größerem politischem Gewicht erhielt 

(Regierungspräsident), denn eine dezidierte Vorerfahrung in polizeilichen 

Angelegenheiten ließ sich nicht feststellen.  

Sehr deutlich hingegen wurde Steffans Selbstverständnis von seiner Aufgabe als 

Polizeipräsident oder als Regierungspräsident und Innenminister, nach welchem 

er sich bis zur Selbstaufgabe hin für seine Amtsgeschäfte eingesetzt hat. Mit 

diesem hohen Anspruch begegnete er augenscheinlich auch seinen 

nachgeordneten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Gerade und vor allem in 

seinen Redebeiträgen bei Debatten des Landtages hat Steffan seine politischen 

Grundüberzeugungen von absoluter Gleichberechtigung (im Sinne von 

Unabhängigkeit von ihrer parteipolitischen Gesinnung) und Verfassungstreue der 

Beamten kundgetan. Gleichzeitig bestand er aber auch auf eine öffentliche 

Anerkennung der Polizisten als Menschen mit eigenem Gewissen, die auch mal 

ein Auge zudrücken können. Es sind keine Anhaltspunkte darüber zu Tage 

getreten, dass diese Äußerungen eher aus politischem Kalkül heraus getätigt wur-

den denn aus tiefer Überzeugung Steffans. Was er in gar keinem Fall wollte, war, 

dass die Polizei in Mainz oder in Rheinland-Pfalz als sture „Befehlsempfänger-

Maschinerie“ agierte, so wahrgenommen wurde und sich auch selbst so verstand, 

wie es insbesondere das Schreiben vom Juni 1945 an die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Mainz zeigt. Damit hat Steffan sehr früh das 

Idealbild eines bürgernahen und dienstleistungsorientierten Polizeibeamten 

aufgezeigt, das für seine Zeit ungewöhnlich gewesen sein dürfte. 
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4. Resümee 

Jakob Steffans Kampf für die Demokratie dauerte fast sein ganzes Leben. Von 

seinen frühen politischen Anfängen im Oppenheimer Stadtrat in den späten 

1920er und frühen 1930er Jahren, die von seinem Gerechtigkeitsempfinden und 

politischen Selbstverständnis geprägt waren, führte ihn die im Jahre 1933 begin-

nende nationalsozialistische Diktatur zunächst ins politische Abseits und kurze 

Zeit später ins Konzentrationslager, wo er Misshandlungen erfuhr, unter denen er 

den Rest seines Lebens zu leiden hatte. Dennoch schloss sich Steffan nach seiner 

Entlassung aus dem KZ im Jahre 1940 dem sozialdemokratisch-

gewerkschaftlichen Widerstand in der Rhein-Main Region an und arbeitete dort 

aktiv an einem umfassenden Umsturzversuch des nationalsozialistischen Regimes 

mit, der jedoch mit dem Attentat vom 22. Juli 1944 scheiterte. Das Leben Stef-

fans, vor allem seine Beteiligung am Widerstand, war immer wieder Gegenstand 

öffentlicher und privater Auseinandersetzungen. Wie bereits erwähnt, kommt der 

Verfasser zu dem Schluss, dass es sich bei ihm um einen überzeugten Demokraten 

handelte, der auch bereit war, für seine Überzeugungen einzustehen, für sie zu 

kämpfen und für sie zu leiden. Auch die immer wieder aufgeworfene Frage, ob 

Steffan nun tatsächlich Spitzel für die Gestapo war oder nicht, hat der Verfasser 

für sich eindeutig mit „nein“ beantwortet (vgl. Kap. 3.4.4 und 3.4.5).  

Spätestens während der Spätphase der Weimarer Republik, wahrscheinlich aber 

schon früher, hatte Steffan Kontakte und Berührungspunkte mit den lokalen 

Polizeibehörden. Insbesondere für die Zeit ab 1930 ist dies auch belegbar. Steffan 

war hier sowohl Zeuge als auch Beschuldigter diverser Ermittlungsverfahren, die 

sämtlich von Polizeibediensteten in seiner Heimat Rheinhessen bearbeitet wurden. 

So unter anderem bei dem Sprengstoffanschlag auf sein Gartenhaus im Februar 

1932 oder bei einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem örtlichen 

Mitglied der NSDAP 1930. Ob diese Kontakte auch bis in die Zeit des „Dritten 

Reiches“ hinein anhielten, konnte nicht nachvollzogen werden. Ebenso wenig ist 

ein konkretes Bild Steffans aus dieser Epoche ersichtlich, wie er sich einen 

„guten“ Polizisten vorstellt. Aufgrund seiner politischen Prägung innerhalb der 

SPD ist jedoch anzunehmen, dass dies im Wesentlichen der Severingschen
261
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 zu Carl Severing (s. Glossar) 
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Vorstellung eines „Freund und Helfers“ entsprechen dürfte, der in seinem Inneren 

ebenso demokratische wie republikfreundlich ist. Dafür würde auch Steffans 

Einwand im Landtag sprechen, dass immer noch nicht alle Beamte den Treueeid 

auf die Republik geschworen hätten. (vgl. Kap. 3.2.1) 

Während der nationalsozialistischen Diktatur hatte Steffan schlimme Erfahrungen 

mit der Polizei aber auch der SA, der SS und der Gestapo gemacht. So wurde er 

bereits im März 1933 verhaftet, in mehreren Schauprozessen verurteilt und 

schließlich auch ins KZ Dachau deportiert. Hier dürfte er die Polizei als Macht- 

und Unterdrückungsmittel der nationalsozialistischen Herrscher wahrgenommen 

haben. Dennoch konnte Steffan selbst erfahren, dass es auch Personen in dieser 

„Maschinerie“ gab, die Steffan in seinem Widerstand unterstützten und 

Menschenleben retteten. So zum Beispiel der Frankfurter Kriminalrat Fries oder 

die Beamten der Stapostelle in Mainz, allen voran Otto Pfeiffer. Dieser Umstand 

dürfte auch Steffans Bild von der Polizei geprägt haben.  

Entweder durch Zufall oder auch durch zielgerichtete Hinweise der Bevölkerung 

an die amerikanischen Besatzungsstreitkräfte (die zum Beispiel von befreiten 

Häftlingen oder aufgegriffenen Widerstandskämpfern über Steffans Wirken im 

Widerstand und seine politische Haltung informiert wurden) wurde Steffan nach 

dem Krieg zunächst Polizeipräsident in Mainz, dann Regierungspräsident in 

Rheinhessen und schließlich Innenminister des neu gegründeten Landes 

Rheinland-Pfalz. Von 1945 bis einschließlich 1949 war er somit an leitender 

Stelle verantwortlich für den (Wieder-) Aufbau und die Prägung der rheinland-

pfälzischen Polizei unter der amerikanischen bzw. der französischen 

Besatzungsmacht und in den ersten Monaten der jungen Bundesrepublik. In 

seinen Äußerungen in Erlassen, Ansprachen und den parlamentarischen Debatten 

zeichnete Steffan dabei das Bild eines menschlichen und durch und durch 

demokratischen Polizeibeamten, der allem militärischen Standesdünkel abgesagt 

hat und sich als bürgerorientierter Dienstleister sieht.  

Somit zogen sich Steffans Verbindungen zur Polizei in seiner Region durch sein 

gesamtes öffentliches und politisches Leben und waren von unterschiedlicher 

Intensität und Prägung. 

Die Analyse der zur Verfügung stehenden Unterlagen über Peter Eisenhauer, An-

ton Huf und Otto Pfeiffer hat gezeigt, dass es auch innerhalb der Polizei in Rhein-

hessen, namentlich der Staatspolizei in Mainz, Unterstützer des Widerstandes gab, 
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ohne dass man dabei jedoch davon sprechen kann, dass es sich dabei um „Kämp-

fer des (politischen) Widerstandes“ handelt. Jedoch zeigt insbesondere der Entna-

zifizierungsprozess Otto Pfeiffers, dass nicht alle Angehörigen der Gestapo auch 

durch und durch überzeugte Nationalsozialisten oder konformitätshörige Mitläu-

fer gewesen sind. Vieles spricht dafür, dass auch Angehörige der Polizei damals 

durchaus nicht gewissenlose Unmenschen waren, sondern dass ihre Unterstützung 

des Regimes aus anderen Gründen erfolgte, wenngleich die persönliche Aufrich-

tigkeit der einzelnen oft nicht ausreichte, sich den Zwängen des Systems zu wi-

dersetzen und sich nicht an nationalsozialistischen Verbrechen zu beteiligen. 

Wenn man dies bedenkt und sich die Tatsache vor Augen führt, dass viele vermut-

lich auch nur deswegen in den letzten Kriegstagen - also als die militärische Nie-

derlage und der Untergang der nationalsozialistischen Diktatur bereits absehbar 

waren –Verfolgten halfen, um für sich selbst einen Vertrauensvorschuss für die 

Zeit danach zu erwirtschaften, sind auch die angeblichen „guten Taten“ der Beam-

ten der Stapostelle Mainz nicht unkritisch als uneigennützige Unterstützungshand-

lungen für den Widerstand zu betrachten.. Dies dürfte vor allem auf die Rolle Pe-

ter Eisenhauers zutreffen. Bei Otto Pfeiffer hingegen liegt der Schluss näher, dass 

er auch aus innerer Überzeugung handelte und dem Widerstand half.  

Gerade in seinem Wirken als Mainzer Polizeipräsident und als rheinhessischer 

Regierungschef müssen die Erfahrungen Steffans mit Polizeibeamten, die als will-

fährige Helfer einer menschenverachtenden Diktatur andere misshandelten, maß-

geblich dafür verantwortlich gewesen sein, dass er von den ihm nun unterstellten 

Polizisten ein anderes Verhalten forderte. Er zeigte bereits 1945 die Grundzüge 

eines durch und durch demokratischen und bürgerorientierten Selbstverständnis-

ses der Polizei auf, dass heute zentraler Bestandteil der Polizeikultur geworden ist. 

Neben dem erwähnten Schreiben an die Angehörigen des Polizeipräsidiums 

Mainz vom Sommer 1945 (vgl. Kap. 3.6.1), das in manchen Aspekten dem Leit-

bild der Polizei Rheinland-Pfalz von 2012 ähnelt, zeigt vor allem seine Rolle als 

Innenminister im rheinland-pfälzischen Landtag sein Verständnis von Polizei und 

Demokratie. So setzt er, obwohl er selbst wegen seiner politischen Überzeugung 

von den Polizisten des „Dritten Reiches“ verfolgt wurde, bei der Entfernung des 

Kommunistischen Abgeordneten Buschmann (vgl. Kap. 3.6.5) 1949 die Polizei 

als Vollstreckungsgewalt gegen demokratisch gewählte Abgeordnete ein. Neben 

aller Polemik, die die Kommunisten Steffan im Nachgang zu diesem Vorkommnis 
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angedeihen ließen, muss doch festgestellt werden, dass ein solcher Vorgang auch 

nach heutigen Maßstäben noch beachtenswert ist. Ob dies nun geschah, weil Stef-

fan den Kommunismus selbst ablehnte oder ob dies geschah, weil Steffan auch 

davon überzeugt war, dass eine Demokratie nur dann funktionieren und Bestand 

haben kann, wenn sie auch wehrhaft ist, kann heute nicht mehr geklärt werden. 

Für die zweite Argumentation spricht indes, dass Steffan auch schon vor 1933 

bereit war, auch durch den Einsatz unfriedlicher Mittel (wie bspw. im „Reichs-

banner“) für die Demokratie „zu kämpfen“. Somit spiegelt sich in seinem Einsatz 

der Polizei zur Durchsetzung des parlamentarischen Platzverweises 1949 auch die 

„Idee der wehrhaften Demokratie“ (und damit knapp drei Jahre vor der diesen 

Begriff prägenden Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
262

) wieder, die 

auch heute noch in der politischen Diskussion (bspw. bei der Frage, ob es erlaubt 

sein kann, Passagierflugzeuge, die als Anschlagsmittel genutzt werden sollen, 

abzuschießen) Gang und Gäbe sind.  

Ob die Entwicklungen der Polizei vom Ende der Weimarer Republik über das 

„Dritte Reich“ durch die Wirren der Nachkriegszeit hindurch zur modernen, bür-

ger- und serviceorientierten Polizei in Mainz und Rheinhessen wirklich und be-

wusst von Steffan und seiner Vorstellung von Polizei geprägt wurden, lässt sich 

nicht schlüssig und voll umfänglich nachweisen. Nicht von der Hand zu weisen 

sind jedoch Übereinstimmungen zwischen dem modernen Selbstverständnis der 

Polizei und dem Verständnis Steffans von „Polizei“. Dies dürfte auf gemeinsame 

ideologische Grundannahmen zurückzuführen sein (wie bspw. die Vorstellung der 

Polizei „als Freund und Helfer“ des SPD-Politikers Severing) aber auch auf die 

Tatsache, dass es Menschen wie Steffan waren, die in den Jahren nach dem Krieg 

durch ihre Entscheidungen und Handlungen diese Wurzeln in der Polizei gehegt 

und gepflegt haben, bis sie schließlich, Dekaden später, ausbrachen und, um im 

Bild zu bleiben, zu blühen begannen. Insofern waren seine Ansichten und Ideen 

prägend für die Polizei in Mainz. 
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 vgl. BVerfGE 5, 85 (141) 
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B. Abkürzungsverzeichnis 

Abt. Abteilung 

ABZ US-amerikanische Besatzungszone 

AdSD 
Archiv der Sozialen Demokratie der Friedrich-

Ebert-Stiftung in Bonn 

AG Amtsgericht 

AK Alliierter Kontrollrat 

AOK Allgemeine Ortskrankenkasse 

Archiv LT RP Archiv des Landtages Rheinland-Pfalz in Mainz 

BASF Badische Anilin- und Sodafabrik 

BBZ Britische Besatzungszone 

Bd. Band 

Best. Bestand 

BLV Beratende Landesversammlung 

BRD Bundesrepublik Deutschland 

bspw. beispielsweise 

bzw. beziehungsweise 

ca. circa 

CDP 
Christlich-Demokratische Partei (Vorläuferin der 

CDU) 

CDU Christlich Demokratische Union 

CSSD Chef der Sicherheitspolizei und des SD 

DDR Deutsche Demokratische Republik 

ders. derselbe 

d. h. das heißt 

DNVP Deutschnationale Volkspartei 
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DP Demokratische Partei 

DS. Drucksache 

DVP Deutsche Volkspartei 

ebd. ebenda 

F Republik Frankreich 

f. folgende 

FBZ Französische Besatzungszone 

FDP Freie Demokratische Partei 

ff. fort folgende 

Fol. in Archivalien: Folie 

GB Königreich Großbritannien und Nordirland  

geb. geboren 

gest. gestorben 

Gestapo Geheime Staatspolizei 

GS KZO 
NS-Dokumentationszentrum Gedenkstätte Kon-

zentrationslager Osthofen 

Hg. / Hrsg. Herausgeber 

hrsg. herausgegeben (von / am / in) 

HSSPF Höherer SS- und Polizeiführer 

HStAD Hessisches Staatsarchiv in Darmstadt 

HStAW Hessisches Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden 

IMKK Interalliierte Militärkontrollkommission 

insbes. insbesondere 

i. S. im Sinne 

ISIM 
Ministerium des Innern, für Sport und Infrastruk-

tur Rheinland-Pfalz in Mainz 
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jüd. jüdisch 

Kap. Kapitel 

KPD Kommunistische Partei Deutschlands 

KRG 
Kontrollratsgesetz, Gesetze/Erlasse des Alliierten 

Kontrollrates 

KZ Konzentrationslager 

LA SP Landesarchiv Rheinland-Pfalz in Speyer 

LG Landesgericht 

LHA KO Landeshauptarchiv Rheinland-Pfalz in Koblenz 

Nr. Nummer 

NS Nationalsozialismus, nationalsozialistisch 

NSDAP Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei 

NSKK 
Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps (Unteror-

ganisation der NSDAP) 

OLG Oberlandesgericht 

PrGS Preußische Gesetzessammlung 

Prof. Professor 

PrMdI Preußisches Ministerium / Minister des Inneren 

PP Polizeipräsidium 

PWE 
Prisoner of War Enclosure (eng.): Kriegsgefange-

nenlager 

RdErl. Runderlass 

RdErl. d. PrMdI. 
Runderlass des Preußischen Ministeriums / Minis-

ters des Inneren 

RFSSuChDtPol Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei 

RGBl. Reichsgesetzblatt 

RMBlI. 
Ministerialblatt des Reichsministers des Innern 

(bis 1936) 
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RMBliV. 
Reichsministerialblatt der Inneren Verwaltung (ab 

1936) 

RSHA Reichssicherheitshauptamt 

RuPrMdI 
Reichs- und Preußisches Ministerium bzw. Minis-

ter des Inneren 

S. Seite 

s. a. siehe auch 

s. o. siehe oben 

s. u. siehe unten 

SA 
Sturmabteilung (Paramilitärische Organisation der 

NSDAP) 

SBZ Sowjetische Besatzungszone 

SD 
Sicherheitsdienst (zunächst parteiinterner Nach-

richtendienst der NSDAP) 

sog. so genannt 

SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

SS 
Schutzstaffel (ursprünglich Saalschutz), später 

militärische Eliteorganisation der NSDAP 

Stapoleitstelle Staatspolizei Leitstelle 

Stapostelle Staatspolizei Stelle 

StAr MZ Stadtarchiv Mainz 

UdSSR 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, Sow-

jetunion 

USA Vereinigte Staaten von Amerika 

USFET 

US Forces European Theatre, von 1945 bis 1947 

gebräuchliche Abkürzung für das militärische 

Oberkommando der US-amerikanischen Streit-

kräfte in Europa 

v. a. vor allem 

vg. vorgenannt 
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vgl. vergleiche 

vorl. vorläufig 

WBK Wehrbereichskommando 

WK Wehrkreis 

WRV Weimarer Reichsverfassung 
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C. Quellen- und Literaturverzeichnis 

Quellenverzeichnis 

Gesetze, Verordnungen, Erlasse 

Reichsgesetzblatt (RGBl.): 1933, 1934, 1936, 1939 

Preußische Gesetzessammlung (PrGS): 1933, 1936 

Ministerialblatt des Reichsministers des Inneren (RMBlI.): 1935 

Reichsministerialblatt der Inneren Verwaltung (RMBliV.): 1937 

Hessisches Regierungsblatt (HRGBl.): 1932, 1934 

Runderlass des Preußischen Ministers des Inneren (RdErl. d PrMdI) vom 

22. Februar 1933 

Runderlass des Reichs- und Preußischen Ministers des Inneren (RdErl. d. 

RuPrMdI) vom 16. Juli 1937 

Runderlasse des Reichsführers SS und Chefs der Deutschen Polizei 

(RdErl. d. RFSSuChDtPol) vom 26. Juli 1936 und vom 28. August 1936 

Verordnungsblatt Rheinland-Pfalz (VOB Rheinland-Pfalz): 1947 

Archivalien 

Archiv des Landtages Rheinland-Pfalz in Mainz (Archiv LT RP) 

 Bestand Drucksachen 2 vom 5. Dezember 1946 (Protokoll über die 2. Sit-

zung der BLV vom 5. Dezember 1946) 

 Bestand Drucksachen. 16 vom 25. April 1947 (Protokoll über die 8. Sit-

zung der BLV vom 23. bis 25. April 1947)  

 Bestand Drucksachen I Nr. 9, S. 103 f. (stenographisches Protokoll des 

Landtages Rheinland-Pfalz, 1. Wahlperiode, 10. Sitzung am 

30. September 1947),  

 Bestand Drucksachen I, Nr. 13, S. 209 (stenographisches Protokoll des 

Landtages Rheinland-Pfalz, 1. Wahlperiode, 14. Sitzung am 

3. Dezember 1947), 

 Bestand Drucksachen I Nr. 19, S. 428 f. (stenographisches Protokoll des 

Landtages Rheinland-Pfalz, 1. Wahlperiode, 20. Sitzung am 

22. Januar 1948),  

 Bestand Drucksachen I, Nr. 63, S. 1692 (stenographisches Protokoll des 

Landtages Rheinland-Pfalz, 1. Wahlperiode, 64. Sitzung am 

23. August 1949),  

 Bestand Drucksachen I, Nr. 68, S. 1846 (stenographisches Protokoll des 

Landtages Rheinland-Pfalz, 1. Wahlperiode, 69. Sitzung am 

9. November 1949), 
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 Bestand Drucksachen I, Nr. 72, S. 1966 f. (stenographisches Protokoll des 

Landtages Rheinland-Pfalz, 1. Wahlperiode, 73. Sitzung am 

14. Dezember 1949) 
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D. Kurzbiographien 

1. Kurzbiographie Jakob Steffan 

31.12.1888 

Geburt in Oppenheim, Rheinhessen; 

damals Großherzogtum Hessen, Pro-

vinz Rheinhessen 

Vater: Jakob Steffan sen., Tagelöhner 

Mutter: Caroline Steffan geb. Ziemer 

Geschwister: fünf, drei Brüder, zwei 

Schwestern, namentlich unbekannt, 

Jakob Steffan war der jüngste Sohn 

Schul- und Ausbildung 

Volksschule (6.-14. Lebensjahr, also 

von 1895 – 1902), anschließender 

Realschulbesuch aufgrund der finanzi-

ellen Lage seiner Eltern nicht möglich 

Kaufmännische Ausbildung 

Mitarbeit in zwei Rechtsanwaltsbüros  

( bis 1912) 

1912 – 1914 Angestellter in einem chemischen 

Werk „Brockhues“ in Nieder-Walluf 

1912 

Prozess gegen Jakob Steffan wegen 

des Verdachtes der Beihilfe zur Flucht 

des betrügerischen Weinhändlers 

Schober, zunächst Verurteilung zu 

zwei Wochen Gefängnis, danach Frei-

spruch 

August 1914 

Eintritt in den Ersten Weltkrieg als 

„Gefreiter des 1. Nassauischen Feldar-

tillerie Regiments Nr. 27 Oranien“,  

Auszeichnungen:  

- Eisernes Kreuz 2. Klasse,  

- Hessische Tapferkeitsmedaille  

- Hessisches Kriegsehrenzeichen 

1918 – 1928 

Kaufmännischer Angestellter und Pro-

kurist in einer Weinbrennerei in Op-

penheim, der Fa.“Kloster-Brennerei 

Mariacron“ 
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Seit 1919 

Jakob Steffan unterhält eine enge 

freundschaftliche Beziehung zu Lud-

wig Schwamb, zuletzt Staatssekretär 

im Hessischen Innenministerium unter 

Wilhelm Leuschner 

Seit 1919 
Steffan ist Mitglied im Stadtrat von 

Oppenheim, er ist Beigeordneter des 

Bürgermeisters 

1923 
Steffan wird Mitglied im Provinzia-

lausschuss und dem Provinziallandtag 

Rheinhessens 

1925 Steffan legt sein Amt als Beigeordne-

ter nieder 

Seit 1927 
Steffan ist Landtagsabgeordneter für 

seinen Wahlkreis im Landtag des 

Volksstaates Hessen in Darmstadt 

28.04.1928 
Hochzeit mit Eleonore Leist  

1929 Steffans Mitgliedschaft im Provinzia-

lausschuss endet 

19.01.1929 Geburt des einzigen Kindes: Lothar 

Steffan in Mainz 

17.11.1929 

Bei den Kommunalwahlen in Hessen 

wird die SPD stärkste Fraktion im 

Volksstaat Hessen. Auch im Stadtrat 

Oppenheim ist die SPD stärkste Frak-

tion, Steffan hat den Fraktionsvorsitz 

inne, ist aber kein Beigeordneter 

03.12.1929 

Bei einer Landtagssitzung beschwert 

sich der Abgeordnete Steffan darüber, 

dass viele Beamte noch nicht den re-

publikanischen Treueeid geleistet ha-

ben.  

08.03.1930 

Örtliche NSDAP-Mitglieder entwen-

den die Parteifahne der SPD aus dem 

Garten Steffans, diese werden im Sep-

tember d. J. vom Amtsgericht Oppen-

heim verurteilt. 
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Mai 1930 

Im Zuge einer körperlichen Auseinan-

dersetzung mit einem weiteren 

NSDAP-Mitglied verletzt Steffan die-

sen mit einer Hundeleine. Steffan be-

antragt die Aufhebung seiner Immuni-

tät als Landtagsabgeordneter.  

September 1930 
Das Amtsgericht Oppenheim verurteilt 

die ermittelten Diebe der Parteifahne 

Jakob Steffans 

28.09.1930 

Bei einem Protestmarsch des Reichs-

banners Schwarz-Rot-Gold, an dem 

sich auch Steffan beteiligt, kommt es 

zu Angriffen auf das Gebäude einer 

NSDAP-Ortsgruppe in Rheinhessen. 

Steffan soll aktiv einschreitende Poli-

zeibeamte an der Feststellung der Per-

sonalien gehindert haben. 

17.04.1931 
Das Landgericht Mainz verurteilt Stef-

fan wegen Körperverletzung (Mai 

1930) zu zwei Monaten Haft. 

11.06.1931 

Nachdem Steffan gegen das Urteil 

vom 17.04.1931 Revision eingelegt 

hatte, wird dieses in eine Geldstrafe 

umgewandelt. 

23.02.1932 

Auf Steffans Gartenhaus wird ein 

Sprengstoffanschlag verübt. Die poli-

zeilichen Ermittlungen konzentrieren 

sich auf Tatverdächtige aus den Rei-

hen der lokalen NSDAP-Ortsgruppe. 

Der Fall wird nie geklärt. 

31.07. – 06.11.1932 

Bei den Wahlen zum 6. Deutschen 

Reichstag erlangt Jakob Steffan ein 

Direktmandat für den Wahlkreis 33 

Hessen-Darmstadt, den er bei den 

Wahlen zum 7. Deutschen Reichstag 

wieder verliert.  

20.12.1932 
Die Geldstrafe gegen Steffan 

(11.06.1931) wird aufgrund einer all-

gemeinen Amnestie fallen gelassen. 

1933 

Nach dem SPD-Verbot und der 

Gleichschaltung der Kommunal- und 

Länderparlamente verliert Steffan 

nach und nach alle politischen Manda-

te 
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14.03.1933 

Das Amtsgericht Oppenheim erlässt 

einen Haftbefehl gegen Jakob Steffan 

und Fritz Rüffer, die als Vorstands-

mitglieder der AOK Oppenheim Gel-

der unterschlagen haben sollen. Stef-

fan flüchtet aus Oppenheim 

31.03.1933 
Steffan wird von der Polizei in Frank-

furt am Main aufgegriffen und in 

Schutzhaft genommen. 

(01.04.1933) 
(Steffan ist als Ministerialrat im In-

nenministerium in Darmstadt vorgese-

hen) 

01.04.1933 

Steffan wird dem Gefängnis des 

Landgerichts in Darmstadt überstellt. 

Dadurch wird ihm seine Zulassung als 

selbständiger Betriebsinhaber einer 

Spirituosenhandlung beim Hauptzoll-

amt Mainz gelöscht, der Warenvorrat 

beschlagnahmt. Sein Wohnhaus in 

Oppenheim wird geräumt, seine Mö-

bel und Wertgegenstände zwangsaus-

gelagert und später versteigert. Auf 

Weisung der SA müssen seine Frau 

und der Sohn Oppenheim verlassen. 

Sie finden Zuflucht bei ihrer Mutter 

Emilie Leist in Darmstadt. Diese 

kümmerte sich von nun an gemeinsam 

mit ihrem Bruder Ludwig Schwamb 

um die Erziehung des Enkels 

21.04.1933 

Das Amtsgericht Mainz erlässt einen 

regulären Untersuchungshaftbefehl 

gegen Steffan, die Schutzhaft endet, er 

wird in das Gefängnis nach Mainz 

überstellt. 

15.12.1933 

Das Landgericht Mainz verurteilt Stef-

fan wegen Untreue und Schädigung 

der Ortskrankenkasse Oppenheim zu 

zweieinhalb Jahren Gefängnis 

15.12.1933 – 25.01.1936 Steffan verbüßt seine Freiheitsstrafe in 

der Justizvollzuganstalt Butzbach 

Ab 25.01.1936 

Steffan wird als politischer Häftling in 

das Konzentrationslager nach Dachau 

verbracht. Dort wird er schwer miss-

handelt.  
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Juli 1937 

Steffan erreicht die Wiederaufnahme 

seines Verfahrens vor dem Landge-

richt in Mainz, er verbleibt jedoch 

weiter im KZ Dachau 

27.08.1937 
Das Landgericht Mainz verurteilt Stef-

fan erneut bzw. bestätigt das Urteil 

vom 15.12.1933 

1938 

Die Ehe Jakob Steffans wird geschie-

den, das Sorgerecht für den Sohn Lo-

thar wird ihm aberkannt, da er als „po-

litisch unzuverlässig“ gilt. 

09.08.1938 

Aufgrund von Steffans Revisionsan-

trag gegen das Urteil des Landgerich-

tes Mainz wird dieses vom Reichsge-

richt in Mainz kassiert und der Fall 

erneut vor dem Landgericht verhan-

delt. 

06.02.1939 

Der bis dahin bestehende Haftbefehl 

gegen Steffan wird vom Amtsgericht 

Mainz aufgehoben, gleichzeitig wird 

Steffan wieder in Schutzhaft genom-

men.  

Ende Juli 1939 

Das Landgericht Mainz hebt sein ei-

genes Urteil vom 15.12.1933 auf, je-

doch erfolgt gleichzeitig eine erneute 

Verurteilung wegen Betrugs und Un-

treue zu zwei Jahren und sechs Mona-

ten Gefängnis Da die Haftstrafe bereits 

verbüßt wurde, wird Steffan direkt 

wieder als politischer Häftling nach 

Dachau verbracht 

20.04.1940 

Steffan wird aus dem KZ Dachau pro-

beweise entlassen, er muss sich von 

nun an wöchentlich bei der Stapostelle 

in Mainz melden, dort lernt er Eisen-

hauer und Pfeiffer kennen.  

April / Mai 1940 Steffan wird vom Ortsbürgermeister in 

Oppenheim des Ortes verwiesen 

1940 / 1941 

Steffan tritt in Kontakt mit Leuschner 

und Schwamb und engagiert sich im 

sozialdemokratisch-

gewerkschaftlichen Widerstand. Er ist 

maßgeblich an den Umsturzvorberei-

tungen für den Bereich des XII. Wehr-

kreises (Wiesbaden) vorbereitet 
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1943 / 1944 Steffans Vertrauensleutenetz umfasst 

über 1000 Leute 

09.07.1944 

Steffan erhält von Schwamb die Wei-

sung, seine illegalen Aktivitäten nun 

einzustellen. Man wartete auf den be-

ginnenden Putsch, der mit einem At-

tentat auf Hitler im August / Septem-

ber 1944 starten soll. 

22.07.1944 

Früher als erwartet wird von militäri-

scher Seite das Attentat auf Adolf Hit-

ler verübt („Operation Walküre“), die-

ses scheitert jedoch. In der Folge wer-

den Wilhelm Leuschner und andere 

Köpfe der Widerstandsbewegung ver-

haftet, teilweise verurteilt und getötet. 

Dennoch geben sie nicht die Namen 

der Mitverschwörer preis. So kann 

Steffan der Verhaftung zunächst ent-

gehen. 

20.08.1944 

Bei der Aktion „Gitter“ wird Steffan 

von Beamten der Stapostelle Mainz 

verhaftet. Durch eine Fälschung der 

Unterlagen durch einige der Mainzer 

Stapobeamten wird Steffan anschlie-

ßend wieder entlassen und taucht in 

Rheinhessen unter. Dadurch wird Stef-

fan vor einer erneute KZ-Haft und 

dem damit verbundenen Tod bewahrt.  

27.02.1945 

Bei dem bis dahin größten Luftangriff 

auf Mainz werden 80% der Innenstadt 

zerstört, über 1200 Menschen kommen 

dabei um. 

22.03.1945 Mainz wird von US-amerikanischen 

Truppen besetzt 

26.03.1945 
Die US-amerikanischen Besatzungs-

streitkräfte ernennen Steffan zum Po-

lizeipräsidenten von Mainz 

05.06.1945 

Steffan schildert in einem Brief an die 

Mitarbeiter des Polizeipräsidiums in 

Mainz, wie er sich Verhalten und 

Dienstauffassung eines demokrati-

schen Polizeibeamten vorstellt.  
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19.06.1945 

Steffan wird zum Regierungspräsiden-

ten des Regierungsbezirkes Rheinhes-

sen im Oberregierungspräsidium „Mit-

telrhein-Saar“ ernannt 

10.07.1945 

Frankreich übernimmt das Gebiet des 

heutigen Rheinland-Pfalz als Besat-

zungsstreitmacht und gliedert es in die 

Französische Besatzungszone ein. 

Steffan bleibt weiterhin Regierungs-

präsident in Rheinhessen.  

28.07.1945 

Mit der Verordnung Nr. 1 der Franzö-

sischen Militärregierung wird Rhein-

hessen als Regierungsbezirk in die 

Provinz „Hessen-Pfalz“ eingegliedert. 

24.12.1945 

In einem Wiederaufnahmeverfahren 

erklärt das Landgericht Mainz das 

Urteil des Landgerichts Mainz vom 

15.12.1933 als rechtswidrig, hebt die-

ses auf und Steffan wird wegen erwie-

sener Unschuld freigesprochen. 

1946 
Steffan wird in die Kontrollkommissi-

on der SPD (auf späterer Bundesebe-

ne) gewählt.  

23.02.1946 Im Bereich der Provinz „Hessen-

Pfalz“ wird die SPD wieder gegründet 

07.06.1946 Steffan wird zum Ehrenbürger von 

Oppenheim ernannt 

30.08.1946 

In der Verordnung Nr. 57 der französi-

schen Militärverwaltung wird die 

Gründung eines „rhein-pfälzischen 

Landes“ angewiesen 

30.08.1946 

Steffan wird Zweiter Stellvertretender 

Vorsitzender der „Gemischten Kom-

mission“, die zusammen mit der Bera-

tenden Landesversammlung einen 

Verfassungsentwurf fertigen soll. 

15.09.1946 / 13.10.1946 
Bei den Kommunalwahlen kann Stef-

fans SPD in Rheinhessen überdurch-

schnittliche Ergebnisse erzielen 

17.11.1946 Steffan wird in die Beratende Landes-

versammlung gewählt. 
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02.12.1946 

Steffan wird in der vorläufigen Lan-

desregierung zum Innenminister er-

nannt. Steffan gibt sein Amt als Regie-

rungspräsident in Rheinhessen auf. 

25.04.1947 

Bei der Schlussabstimmung über den 

Verfassungsentwurf nehmen Steffan 

und andere SPD-Mitglieder aus Pro-

test nicht an der Abstimmung teil 

17.05.1947 

Mit knapper Mehrheit (53%) nimmt 

die Bevölkerung in einem Referendum 

den Verfassungsentwurf an, das Land 

Rheinland-Pfalz wird gegründet (am 

18.05.1947) 

17.05.1947 

Bei den gleichzeitig stattfindenden 

Landtagswahlen gewinnt Steffan das 

Mandat für seinen Wahlkreis und zieht 

in den ersten Landtag ein. Die SPD 

kann insgesamt ihr Ergebnis von den 

Kommunalwahlen von 1946 verbes-

sern.  

22.05.1947 
Steffan wird zum Ehrensenator der 

Johannes-Gutenberg-Universität er-

nannt 

08.07./09.07.1947 
Steffan wird zum Innenminister in der 

ersten rheinland-pfälzischen Landes-

regierung ernannt 

07.04.1948 

Die Allparteien-Koalition der Landes-

regierung zerbricht, die KPD scheidet 

aus der Regierung aus, Steffan bleibt 

Innenminister. 

12.05.1948 

Im Zuge der „Diel-Affäre“ muss der 

damalige Landtagspräsident Jacob 

Diel von seinem Amt zurücktreten. 

Steffan wird verdächtigt, im Hinter-

grund die Fäden gezogen zu haben.  

23.08.1949 

Um die Weisung des Landtagspräsi-

denten gegenüber einem KPD-

Abgeordneten durchzusetzen, weist 

Steffan als Innenminister Polizisten 

an, diesen gewaltsam aus dem Plenar-

saal zu entfernen.  

19./20.10.1949 

Steffan tritt aus dem Kabinett Altmaier 

aus, um gegen die Entlassung des 

pfälzischen Oberregierungspräsidenten 

Bögler zu protestieren. 
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14.12.1949 
Steffan wird Sozialminister im Kabi-

nett Altmaier, nachdem die SPD wie-

der in die Regierung eintritt. 

14.09.1950 

Im Zuge anhaltender innenpolitischer 

Anfeindungen, auch im Zusammen-

hang mit der Diskussion um seine Rol-

le bei der sog. „Diel-Affäre“ tritt Stef-

fan von seinem Amt als Sozialminister 

zurück.  

1950 Wiederwahl Steffans in die Kontroll-

kommission der SPD 

1951 Steffan legt sein Landtagsmandat nie-

der 

1952 Wiederwahl Steffans in die Kontroll-

kommission der SPD 

1954 Wiederwahl Steffans in die Kontroll-

kommission der SPD 

1956 Wiederwahl Steffans in die Kontroll-

kommission der SPD 

09.02.1957 
Jakob Steffan verstirbt in Mainz 
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2. Kurzbiographie Peter Eisenhauer 

28.01.1898 
Peter Hans Eisenhauer wird in Dar-

mstadt geboren 

1921 
Eisenhauer wird Angehöriger der 

Hessischen Schutzpolizei 

06.02.1923 

Eisenhauer erhält einen förmlichen 

Verweis wegen wissentlicher 

Falschaussage und erlaubten Verlas-

sens seines Postenbereichs bei der 

Bereitschaftspolizei in Friedberg 

08.10.1923 

Eisenhauer erhält eine Geldstrafe in 

Höhe von fünf Millionen Mark we-

gen unerlaubten Verlassens der Ka-

serne 

15.05.1927 Geburt der Tochter Erika 

08.11.1929 Geburt des Sohns Wilfried 

31.03.1931 

Eisenhauer beantragt beim Hessi-

schen Innenministerium die Strei-

chung der beiden Disziplinarverstö-

ße von 1923 aus seiner Personalakte. 

02.04.1931 
Das Hessische Innenministerium 

gibt diesem Antrag statt. 

April 1931 
Eisenhauer hat den Rang eines Poli-

zeioberwachtmeisters inne 

01.04.1932 
Eisenhauer wird zum Polizeihaupt-

wachtmeister befördert 

März 1933 

Eisenhauer wird zum Polizeiamt 

Mainz auf das Fünfte Polizeirevier 

versetzt 

Ende 1933 / Anfang 1934 

Eisenhauer wird zur Staatspolizei 

Darmstadt, Stapostelle Mainz ab-

geordnet 

1934 

Eisenhauer soll bei einer Verneh-

mung eines KPD-Mitgliedes dieses 

mit einem Gegenstand ins Gesicht 

geschlagen haben 

01.10.1934 

Eisenhauer wird zum Kriminal-

hauptwachtmeister ernannt, damit 

wird er endgültig zur Stapostelle 

Mainz versetzt. 
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1936 
Eisenhauer wird zum Kriminalassis-

tenten befördert 

August 1936 
Eisenhauer wird zum Kriminal-

Ober-Assistenten befördert 

10.10.1938 

Aus Anlass des „Führerbesuchs“ in 

Mainz soll Eisenhauer an einer Ab-

sperrung Alicen Platz / Münsterplatz 

gestanden haben 

20. 12. 1939 
Eisenhauer beantragt die Parteimit-

gliedschaft in der NSDAP 

01.01.1940 

Eisenhauer wird Mitglied der 

NSDAP (Mitgliedsnummer. 

8391192) bei Ortsgruppe Kostheim 

des Gaus Hessen-Nassau 

ab 1941 

Eisenhauer wird als Sachbearbeiter 

in der Abteilung IV, Sachbereich 2 

(Judenfragen, Verwaltung) tätig 

September 1942 

Bei einem Transport von deportier-

ten Juden soll Eisenhauer zu einem 

älteren Mann, der vom Transporter 

herunter gefallen sei, gesagt haben: 

„Lasst den Juden liegen, der verreckt 

doch“ 

07.05.1943 

Max Grünfeld will bei seiner Fest-

nahme am 7. Mai 1943 wertvolle 

jüdische Kulturgegenstände auf dem 

Schreibtisch Eisenhauers gesehen 

haben 

ab 1943 Eisenhauer ist Kriminal-Sekretär 

ab Ende 1943 
Eisenhauer soll nur noch widerwillig 

Dienst verrichtet haben 

20.01.1944 

Eisenhauer soll er eine Deportation 

von vier Defätisten aus dem Ge-

fängnis Klarastraße (in Mainz) nach 

Berlin-Moabit veranlasst und auch 

begleitet haben, dort seien diese vier 

vom „Volksgerichtshof“ verurteilt 

worden, eine Person sein in Bran-

denburg gehängt worden. 

12.01.1945 

Eisenhauer soll die Verhaftung eines 

21-jährigen MZ Halbjuden durchge-

führt haben, der anschließend in das 

SS-Sonderlager Hinzert verbracht 



Masterarbeit „Jakob Steffan“ Kurzbiographie Peter Eisenhauer Seite XXV 

 Seite XXV  

worden sei 

Anfang 1945, vermutlich 26.01.1945 

Eisenhauer soll Angehörige der jüdi-

schen Gemeinde über bevorstehende 

Deportationen gewarnt haben. Er 

soll eine Liste mit 60 zu deportie-

renden Personen, darunter auch der 

Mainzer Bischof und andere kirchli-

che Würdenträger diesem übergeben 

haben, um ihn vor der Verhaftung zu 

bewahren. 

Februar 1945 

Eisenhauer ist angeblich an der Er-

schießung von mehreren osteuropäi-

schen Zwangsarbeitern auf dem 

Mombacher Friedhof beteiligt. 

März / April 1945 

Festnahme Eisenhauers in Mainz-

Kostheim wegen der Beteiligung an 

der Erschießung in Mombach 

08.02.1946 

Steffan bescheinigt als Regierungs-

präsident, dass Eisenhauer im „Win-

ke über zu verhaftende Personen“ 

gegeben habe, wonach eine Verhaf-

tung dieser hätte abgewendet werden 

können. 

28.02.1946 
Eisenhauer wird im Internierungsla-

ger Darmstadt aufgenommen 

05.09.l946 
Eisenhauer wird von Darmstadt in 

das PWE 29 Dachau überstellt 

ab ca. 1947, spätestens 10.06.1947 
Eisenhauer wird von Dachau in sow-

jetische Gefangenenschaft gegeben 

April 1950 
Rückkehr Eisenhauers nach Mainz-

Kostheim an seine Wohnanschrift 
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3. Kurzbiographie Otto Pfeiffer 

07.09.1909 Geburt Pfeiffers in Mainz 

1933 – 1945 
Pfeiffer ist in Mainz, Draiserstraße 83 

wohnhaft 

Anfang 1933 

Nach der „Machtergreifung“ der Natio-

nalsozialisten muss Pfeiffer seinen Pos-

ten als Vorzimmermitarbeiter beim 

Mainzer Polizeipräsidenten räumen, da 

er sich weigert, in die SA einzutreten 

und die Stelle unbedingt von einem SA 

– Angehörigen besetzt werden musste. 

ab Anfang 1933 bis 1936 
Pfeiffer muss zur Politischen Polizei 

wechseln 

1934 
Pfeiffer tritt dem Reichsbund der Deut-

schen Beamten bei 

1937 
Pfeiffer wird Mitglied des nationalsozi-

alistischen Wohlfahrtsverbandes 

1930 – 1936 

Pfeiffer ist Angehöriger des damaligen 

Polizeipräsidiums in Mainz (Schutzpo-

lizei) 

1936 – 01.11.1938 

Pfeiffer ist Kanzleiassistent bei der 

Staatspolizeistelle Mainz im dortigen 

Verwaltungsbereich 

01.11.1938 – 01.11.1939 

Pfeiffer besucht einen Gestapo-

Lehrgang in Berlin, den er, nach eige-

nen Angaben, als „erster von ganz Hes-

sen“ besteht. 

01.11.1939 – 15.07.1943 

Pfeiffer bleibt trotz bestandenen Gesta-

po-Lehrgangs dennoch nur „Durchläu-

fer“ bei der Stapostelle in Mainz 

1940 

Aufgrund einer Anzeige der NSDAP - 

Ortsgruppe Altstadt, wird gegen Pfeiffer 

ein Verfahren vor dem SS- und Polizei-

gericht eingeleitet. Dies sei geschehen, 

weil er es abgelehnt hätte, ein Parteiamt 

zu übernehmen und, wie angeordnet, 

Anträge zur Aufnahme in die NSDAP 

zu stellen. Über den Ausgang dieses 

Verfahrens ist nichts bekannt. 

ab 20.04.1940 Steffan lernt Pfeiffer nach seiner Entlas-

sung aus dem KZ Dachau kennen, als 
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dieser einer Meldeauflage unterliegt. 

24.05.1941 
Pfeiffer beantragt die Mitgliedschaft in 

der NSDAP 

01.07.1941 

Pfeiffer wird Mitglied in der NSDAP, 

(Mitgliedsnr. 8822768) Ortsgruppe 

Mainz, Gau Hessen-Nassau 

1941  

Gegen Pfeiffer wird ein Verfahren vor 

dem Kreisgericht der NSDAP - Mainz 

aus, nach eignen Angaben „ähnlichen 

Gründen (wie 1940)“ eröffnet. Über den 

Ausgang dieses Verfahrens ist nichts 

bekannt. 

Februar 1943 

Pfeiffer soll bei einer „Festnahmeakti-

on“ von „Feindhörern“ in Gau-

Odernheim einen Gefangen schwer 

misshandelt haben. Der Vorwurf und 

das damit verbundene Strafverfahren 

werden Januar / Februar 1950 vom LG 

Mainz fallengelassen und eingestellt. 

15.07.1943 
Pfeiffer wird zum „Kriminalsekretär“ 

ernannt 

1943 – 1945 

Pfeiffer gibt an, dass er während des 

Krieges nach Warschau gekommen sei. 

Dort habe er die Zustände jedoch nicht 

aushalten können und sich zurück nach 

Mainz beworben haben. 

18.05.1944 

Pfeiffer reicht erneut ein Gesuch ein, 

um von der Gestapo „loszukommen“. 

Bei einer anschließenden polizeiärztli-

chen Untersuchung wird er als nicht 

„polizeidienstfähig“ befunden. Dennoch 

muss er bei der Gestapo verbleiben. 

20.08.1944 

Laut Leiwig soll Pfeiffer „führend“ an 

der Aktion „Gitter“ beteiligt gewesen 

sein. 

Ende 1944 / Anfang 1945 

15.01.1945 

Obwohl er entgegenstehende Befehle 

hat, führt Pfeiffer zu deportierende Ju-

den in Mainz nicht zusammen, um sie 

gemeinsam mit anderen Juden in das 

KZ Theresienstadt deportieren zu las-

sen. Auch den darauffolgenden Befehl, 

diese Juden nun in den Kellern ausge-

bombter Häuser zu erschießen, setzt er 

nicht um. 
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Januar – März 1945 

Pfeiffer trifft sich mit dem späteren 

Kulturdezernenten von Mainz (Oppen-

heim) außerhalb des Dienstgebäudes, 

um diesem geheime Informationen über 

bevorstehende Deportationen und sons-

tige Aktionen zu geben.  

30.03.1945 Pfeiffer wird in Mainz festgenommen 

14.04.1945 
Pfeiffer wird nach kurzer Haft wieder 

freigelassen 

17.06.1945 

Erneute Festnahme Pfeiffers in Mainz. 

Die Festnahme erfolgt aufgrund allge-

meiner Anordnung der amerikanischen 

Militärregierung, da er Angehöriger der 

Gestapo gewesen ist. 

03.11.1948 

Pfeiffer sagt vor dem Untersuchungs-

ausschuss für politische Säuberung in 

Mainz aus. 

21.09.1949 

Der Untersuchungsausschuss empfiehlt, 

Pfeiffer in die Gruppe der „Nichtschul-

digen“ einzureihen. 

Januar / Februar 1950 

Das LG Mainz stellt das Ermittlungs-

verfahren gegen Pfeiffer wegen Ver-

dachtes des Verbrechens gegen die 

Menschlichkeit (Februar 1943) „aus 

Mangel an Beweisen“ ein. 
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4. Kurzbiographie Anton Huf 

25.06.1909 
Anton „Toni“ Huf wird in München 

geboren 

1941 
auf seinen Antrag hin wird Huf zur Sta-

postelle nach Mainz versetzt 

01.04.1941 
Anton Huf wird Mitglied der NSDAP, 

Mitgliedsnr. 8 400 630 

22.08.1944 

Huf gibt an, Steffan vor bevorstehenden 

Verhaftungen der Aktion „Gitter“ ge-

warnt zu haben und dafür gesorgt zu 

haben, dass Steffan nach drei Stunden 

wieder frei war. 

März 1945 

Nach der Eroberung von Mainz durch 

US-amerikanische Truppen ist Huf 

flüchtig 

29.09.1945 

Huf verfasst aus einem Münchener Mi-

litärgefängnis heraus ein Bittschreiben 

an Jakob Steffan.  

April 1952 

In einem Verleumdungsprozess gegen 

Jakob Steffan wiederholt Huf noch-

mals, dass er vertrauliche / geheime 

Informationen an Steffan weitergege-

ben habe. 
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E. Glossar 

Altmaier, Peter 

Peter Altmaier (* 12. August 1899 in 

Saarbrücken; † 28. August 1977 in 

Koblenz); deutscher Politiker 

(Zentrum, später CDU); 1946 

Regierungspräsident von Montabaur; 

1947 – 1969 Ministerpräsident von 

Rheinland-Pfalz; 1946 – 1966 CDU-

Landesvorsitzender in Rheinland-

Pfalz;  

 

 

Beck, Ludwig  

Ludwig Beck, Generaloberst (seit 

1938), * 29.6.1880 Biebrich (heute 

zu Wiesbaden), + 20.7.1944 Berlin;  

im Ersten Weltkrieg 

Generalstabsoffizier, 1933-1935: 

Chef des Truppenamtes; 1935:: Chef 

des Generalstabs des Heeres; 

zunächst Übereinstimmung mit der 

von A. Hitler betriebenen Aufrüstung 

und den von diesem verkündeten 

Außenpolitischen Zielen; Unter dem 

Eindruck der von Hitler forcierten 

Sudetenkrise im Sommer 1938, die 

die Zerschlagung der 

Tschechoslowakei zum Ziel hatte, 

wandte er sich in Denkschriften 

scharf gegen diesen auf Krieg 

gerichteten Kurs Hitlers. Da er bei 

den meisten Angehörigen der 

Generalität keinen Rückhalt fand, 

erklärte er am 18.08.1938 seinen 

Rücktritt als Generalstabschef. 

In den folgenden Jahren, v. a. im 

Verlauf des Zweiten Weltkrieges, 

rückte er immer stärker in das 

Zentrum der liberal-konservativen 

Widerstandsbewegung, die ihn nach 

gelungenem Umsturz als 

Reichsverweser vorsah. Nach dem 

Scheitern des Attentatsversuchs am 

20.7.1944 wurde er am Abend dieses 

Tages - nach einem misslungenen 

Selbstmordversuch - erschossen.  

 

 

Best, Werner 

Karl Rudolf Werner Best (* 10. Juli 

1903 in Darmstadt; † 23. Juni 1989 

in Mülheim an der Ruhr); 

promovierter deutscher Jurist, 

Polizeichef, SS-Obergruppenführer 

und Politiker der NSDAP; galt als 

„Theoretiker, Organisator und 

Personalchef der Gestapo“; wichtige 

Funktion bei der Etablierung der 

Gestapo und der Gründung des 

Reichssicherheitshauptamtes;  

1929: Eintritt in die NSDAP; 1931: 

Wahl in den Hessischen Landtag 

(designierter Fraktionsvorsitz); 1933: 

Ernennung zum „Staatskommissar 

für das Polizeiwesen in Hessen“; 

dort: Vereidigung von Tausenden 

von SA- und SS-Angehörigen zu 

„Hilfspolizisten“; Gründung des 

eigenständigen „Hessischen 

Staatspolizeiamtes Darmstadt“ und 

Errichtung des KZ Osthofen; Herbst 

1933: Entlassung aus dem hessischen 

Polizeidienst wegen innerparteilicher 

Rivalitäten und eines 

Mordverdachtes; 1934 – 1940: 

Stellvertreter Reinhard Heydrichs in 

der Führung des SD; 1940: Aufgrund 

interner Differenzen mit Heydrich 

um die personelle Spitze im RSHA 

Austritt aus dem RSHA; 1942 – 

1945: deutscher Statthalter im 

besetzten Dänemark 1942–1945;  

1946: Zeuge der Anklage in den 

Nürnberger Prozessen, aber: kein 

eigener Prozess gegen Best; 1947: 

Best wird nach Dänemark überstellt, 

dort 1948 erstinstanzlich zum Tode 

verurteilt, in der Revision fünf Jahre 

Freiheitsstrafe; 1951: Vorzeitige 

Haftentlassung auf Antrag der 

Bundesregierung, danach Jurist in 

Essen; 1953: Im Zuge um den 

„Naumann-Skandal“ in der FDP 

Nordrhein-Westfalens: Wechsel 

Bests in die Privatwirtschaft 

(Stinnes); in den 1950er Jahren: 
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Versuch der Rehabilitation von 

ehemaligen Gestapo und RSHA-

Angehörigen (Art. 131 GG);  

1969: Verhaftung Bests als 

Haupttäter in den seit 1963 

andauernden RSHA-Prozessen in 

Berlin; Anklageerhebung 1972 

wegen 8723-fachen Mordes, jedoch 

wurde das Hauptverfahren wegen 

seines Gesundheitszustandes nicht 

eröffnet und auch in den 1970er 

Jahren nicht wieder aufgenommen; 

1987: Aussage in einem Prozess für 

einen Offizier der Sicherheitspolizei, 

dort fällt Bests waches und gesundes 

Auftreten auf; 13.04.1989: ein 

erneutes Gutachten stellt eine 

partielle Verhandlungsfähigkeit fest; 

05.07.1989: Antrag auf Eröffnung 

des Hauptverfahrens wird gestellt 

(Best war am 23.06.1989 gestorben); 

 

 

Boden, Wilhelm 

Wilhelm Boden (* 5. März 1890 in 

Grumbach; † 18. Oktober 1961 in 

Birnbach); deutscher Jurist, 

Verwaltungsbeamter und Politiker 

(Zentrum, CDU). 1946 – 1947: 

Erster Ministerpräsident des Landes 

Rheinland-Pfalz in der 

provisorischen Landesregierung 

1919 – 1933: Landrat des Kreises 

Altenkirchen; 1919 - 1920 und 1929 

- 1933 Mitglied des Rheinischen 

Provinziallandtages; 1931 - 1932 

stellvertretendes Mitglied des 

Preußischen Staatsrats; 1932 - 1933 

als Abgeordneter des Preußischen 

Landtages; 

1933: Enthebung von allen Ämtern 

und Inhaftierung von sieben Monaten 

durch die Nationalsozialisten; danach 

Wirtschafts- und Rechtsberater; ab 

1940: Generalvertreter einer Kölner 

Versicherung. 1942 : 

Dienstverpflichtung bei der 

Stadtverwaltung Köln;  

April – Mai 1945: erneut Landrat 

von Altenkirchen; Juni - Dezember 

1945: Regierungspräsident in 

Koblenz; 1946 - 1947 Mitglied der 

Beratenden Landesversammlung 

(CDP); 1946: Oberpräsident von 

Rheinland-Hessen-Nassau;  1. 

Dezember 1946 Ernennung zum 

provisorischen Ministerpräsidenten 

des Landes Rheinland-Pfalz; 

1947 – 1959: Präsident der 

Landeszentralbank von Rheinland-

Pfalz; 

 

 

Bögler, Franz 

Franz Bögler (* 4. Dezember 1902 in 

Speyer; † 4. Juli 1976 in Speyer); 

Politiker (SPD). Eintritt in die SPD 

1921; 1927: Wahl in den Stadtrat 

Speyer (dort SPD-

Fraktionsvorsitzender); 1929: 

Bezirkssekretär der pfälzischen SPD; 

1929 – 1933: Abgeordneter im 

Bayerischen Landtag; 1933 – 1945: 

Grenzsekretär der Sopade 1946 – 

1962: Vorsitzender der SPD Pfalz; 

1947 – 1950: 

Oberregierungspräsident der Pfalz; 

Mitglied und Vizepräsident der 

Beratenden Landesversammlung; 

1947 – 1963: Mitglied des Landtages 

Rheinland-Pfalz; 1947 und 1951–

1961: Landtagsvizepräsident. 

Darüber hinaus 1950 der erste 

Vorsitzende des pfälzischen 

Bezirkstags;  

1953: Aufhebung der Immunität 

(Ermittlungen wegen aktiver u. 

passiver Wahlbestechung: er soll 

zwei FDP-Abgeordneten einen 

Arbeitsplatz bei den Pfalzwerken 

versprochen zu haben, damit sie bei 

der Wahl zum 

Bezirkstagsvorsitzenden für ihn 

stimmten); 1962: Ausschluss aus der 

SPD wegen Beteiligung an einer 

Versammlung zur Gründung einer 

Unabhängigen SPD in der Pfalz; 

1963: Rückzug aus der Politik 
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Daluege; Kurt 

Kurt Max Franz Daluege (* 15. 

September 1897 in Kreuzburg 

(Oberschlesien); † 23. Oktober 1946 

in Prag); SS-Oberst-Gruppenführer, 

Generaloberst der Polizei und Chef 

der Ordnungspolizei;  

1922: Eintritt in die NSDAP; 

09.11.1923: Verbindungsmann in 

Berlin beim Hitler-Ludendorff 

Putsch; 1926: Eintritt in die 

wiederbegründeten NSDAP; SA-

Gründung  für Berlin und 

Norddeutschland; 1926 – 1930: SA-

Gruppenführer für Berlin-

Brandenburg; 1926 - 1928 - 

Stellvertretender Gauleiter der 

NSDAP Berlin-Brandenburg; 1930: 

Eintritt in die SS (auf Wunsch 

Hitlers); Februar 1933: Ernennung 

zum „Kommissar z. b. V.“ und Leiter 

der „Sonderabteilung Daluege“ im 

Preußischen Innenministerium 

(„Säuberung“ der sozialdemokratisch 

geprägten preußische Polizei); Mai 

1933: Leiter der Polizeiabteilung im 

Preußischen Innenministerium; 

September 1933: General der 

preußischen Landespolizei; seit Juli 

1933: Preußischer Staatsrat; ab 

November 1933: Mitglied des 

Reichstages; August 1934: 

Beförderung zum SS-

Obergruppenführer;  

1934 – 1936: Leiter der Polizei-

Abteilung im „Reichs- und 

Preußischen Ministerium des 

Inneren“; 1936: Ernennung zum 

Stellvertreter Himmlers als „Chef der 

Deutschen Polizei“ im 

Innenministerium und gleichzeitig 

zum „Chef der Deutschen 

Ordnungspolizei“ (damit unterstand 

Daluege die gesamte uniformierte 

Polizei); 14.10.1941: Daluege 

unterzeichnete den ersten 

Deportationsbefehl für deutsche 

Juden nach Lodz in Polen; 

20.04.1942 Beförderung zum SS-

Oberst-Gruppenführer und 

Generaloberst der Polizei (als einer 

von nur vier SS-Führern); 

Juni 1942: Nachfolger Heydrichs in 

Prag; Juni 1943: Entbindung vom 

Amt des stellv. Reichsprotektors 

(gesundheitliche Gründe); August 

1943: Beurlaubung als Chef der 

Ordnungspolizei aus 

gesundheitlichen Gründen; 1944: 

Rückzug aus dem öffentlichen 

Leben;  

Mai 1945: Verhaftung durch 

britische Militärpolizei Daluege in 

Lübeck; Mai 1946: Überstellung 

nach Prag; 23.10.1946: Todesurteil 

durch das Volksgericht in Prag 

wegen diverser Kriegsverbrechen;  

 

 

Diel, Jacob 

Jakob Diel, auch Jacob (* 8. 

Dezember 1886 auf Burg Layen; † 

26. Dezember 1969 in Bingen) 

deutscher Gutsbesitzer und Politiker 

(Zentrum (bis 1933), später CDU); 

Mitglied des CDU-Landesvorstandes 

und Vorsitzender des 

Agrarausschusses der CDU 

Rheinland-Pfalz; 1919 – 1933: 

Kreistagsabgeordneter. 1921 – 1933: 

Landtagsabgeordneter in Preußen.  

1946 / 1947: Mitglied der 

Beratenden Landesversammlung; 

1947 – 1957: Landtagsabgeordneter 

in Rheinland-Pfalz (dort 1947/48 

Landtagspräsident); 1957 – 1961: 

Mitglied des Deutschen 

Bundestages; 

 

 

Frick, Wilhelm  

Wilhelm Frick (* 12. März 1877 in 

Alsenz; † 16. Oktober 1946 in 

Nürnberg); nationalsozialistischer 

Politiker; 1933 - 1943 Reichsminister 

des Inneren; als Kriegsverbrecher in 

Folge der Nürnberger Prozesse 

hingerichtet 

seit 1900 im Bayerischen 

Staatsdienst tätig, u.a. als 

Amtsanwalt bei der Polizeidirektion 
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in München; 1923: Leiter des 

Sicherheitsdienstes bei der 

Kriminalpolizei in München; 

Beteiligung am Hitler-Ludendorff-

Putsch; Keine Entlassung aus dem 

Staatsdienst („er habe nicht in 

hochverräterischer Absicht 

gehandelt“); 1924 – 1945: Mitglied 

des Reichstages für die NSDAP, 

zeitweilig Fraktionsvorsitzender;  

1930 – 1931: Staatsminister 

(Innenressort) in der Thüringer 

Landesregierung;  

1933: Ernennung zum 

Reichsminister des Inneren; 1934: 

Ernennung zum preußischen 

Minister des Inneren (forthin: 

Reichs- und preußischer Minister des 

Inneren); beginnender Machtverlust 

an Goebbels, Göhring und Himmler; 

20.08.1943: Entlassung Fricks als 

Reichsminister des Inneren;  

1945 von den Alliierten verhaftet; 

1946 Hauptangeklagter bei den 

„Nürnberger Prozessen“, verurteilt 

und am 16.10.1946 hingerichtet 

 

 

Graf von Moltke, Helmut James  

Helmuth James Graf von Moltke (* 

11. März 1907 in Kreisau; † 23. 

Januar 1945 in Berlin-Plötzensee); 

Jurist, Widerstandskämpfer und 

Begründer der Widerstandsgruppe 

Kreisauer Kreis; stammt aus 

mecklenburgischem Adelsgeschlecht 

(Urgroßneffe von Helmuth Karl 

Bernhard Graf von Moltke, 

preußischer Militärreformer); nach 

erfolgreichem Jurastudium 

verzichtete er 1935 darauf, Richter 

zu werden, da er dann der NSDAP 

hätte beitreten müssen; ab 1939 

Mitarbeit im geheimen 

Nachrichtendienst der Wehrmacht 

unter Canaris; Moltke widersprach 

immer wieder völkerrechtswidrigen 

Befehlen der Nationalsozialistischen 

Diktatur, 1944 Verhaftung durch die 

Gestapo; Prozess vor dem 

Volksgerichtshof 1945; Beteiligung 

am Stauffenberg-Attentat jedoch 

nicht nachweisbar, dennoch 

Verurteilung zum Tode 

 

 

Graf von Stauffenberg, Claus 

Maria Schenk 

Claus Philipp Maria Schenk Graf 

von Stauffenberg (* 15. November 

1907 in Jettingen, Königreich 

Bayern; † 21. Juli 1944in Berlin); 

deutscher Offizier; während des 

Zweiten Weltkrieges eine der 

zentralen Figuren des militärischen 

Widerstandes gegen den 

Nationalsozialismus; er verübte das 

misslungene Attentat auf Adolf 

Hitler vom 20. Juli 1944 und war als 

Stabschef beim Befehlshaber des 

Ersatzheeres entscheidend an der 

daran anschließenden „Operation 

Walküre“ beteiligt, dem Versuch 

eines Staatsstreiches. Am 21. Juli 

1944 wurde er hingerichtet; 

 

 

Haubach, Theodor 

Theodor Haubach (* 15. September 

1896 in Frankfurt am Main; † 23. 

Januar 1945 in Berlin-Plötzensee); 

SPD-Politiker, Journalist und 

Widerstandskämpfer, befreundet mit 

Carlo Mierendorff 

1920: Eintritt in die SPD; 1924 – 

1929: Redakteur der Tageszeitung 

„Hamburger Echo“; 1927 – 1929: für 

die SPD in der Hamburger 

Bürgerschaft; 1929 – 1930: 

Pressereferent im Reichsministerium 

des Innern; 1930 – 1932: Pressechef 

beim Berliner Polizeipräsidenten; 

seit 1924: führendes Mitglied des 

Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold;  

ab Februar 1933: Verfolgung durch 

das NS-Regime; 1933-34: Aufbau 

einer im Wesentlichen aus 

Reichsbanner-Mitgliedern 

bestehende sozialdemokratische 

Untergrundorganisation. 1934: Erste 

Verhaftung und Inhaftierung im KZ 

Esterwegen; 1935: Kontaktaufnahme 
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zum Kreisauer Kreis;. 1939: erneute 

Verhaftung; nach dem missglückten 

Stauffenbergattentat 1944 letztmalig 

verhaftet und vom Volksgerichtshof 

zum Tod verurteilt.  

 

 

Heimerich, Hermann 

Hermann Heimerich (* 1885 - † 

1963), wie Steffan seit 1912 Mitglied 

der SPD, 1928: Oberbürgermeister 

von Mannheim; 1933: von den 

Nationalsozialisten abgesetzt und in 

Schutzhaft genommen. Nach seiner 

Freilassung verbrachte er den Rest 

der Zeit des Nationalsozialismus in 

Berlin als Wirtschaftstreuhänder. 

Nach Beendigung seines Amtes als 

Regierungspräsident war er von 1949 

bis 1955 wieder Oberbürgermeister 

von Mannheim 

 

 

Herzog, Roman 

Roman Herzog (* 5. April 1934 in 

Landshut); deutscher Jurist und 

Politiker (CDU); seit 1970 Mitglied 

der CDU; 1973 – 1978: 

Staatssekretär und Bevollmächtigter 

der Landesregierung von Rheinland-

Pfalz bei der Bundesregierung (in 

Bonn) und Mitglied des Bundesrates; 

1978 - 1980 Kultusminister (Baden-

Württemberg); 1980 - 1983 

Innenminister (Baden-Württemberg); 

1983 - 1994 Richter am 

Bundesverfassungsgericht, ab 1987 

als dessen Präsident; 1994 – 1999: 

siebter deutscher Bundespräsident; 

 

 

Heydrich, Reinhard 

Reinhard Tristan Eugen Heydrich (* 

7. März 1904 in Halle (Saale); † 4. 

Juni 1942 in Prag); SS-

Obergruppenführer und General der 

Polizei; Leiter des 

Reichssicherheitshauptamts (RSHA) 

und Stellvertretender Reichsprotektor 

in Böhmen und Mähren; 1941 

Beauftragung durch Hermann Göring 

mit der sogenannten „Endlösung der 

Judenfrage“; ab diesem Zeitpunkt der 

maßgebliche Organisator des 

Holocausts; 20.01.1942 Leitung der 

„Wannsee-Konferenz“; 27.05.1942: 

tödliche Verletzungen bei einem 

Attentat in Prag; 

 

 

Hoffmann, Hans 

Hans Hoffmann (* 25. Juli 1893 in 

Bergzabern; † 24. April 1952 in 

Wachenheim an der Weinstraße); 

Jurist und SPD-Politiker; 1931 – 

1933: Mitglied des 

Provinziallandtages Schleswig-

Holstein; 1945: Oberbürgermeister 

von Ludwigshafen; 1946/1947: 

Mitglied der Beratenden 

Landesversammlung; 1947 – 1951: 

Minister für Finanzen und 

Wiederaufbau in Rheinland-Pfalz. 

 

 

Kœnig, Marie-Pierre 

Marie-Pierre Kœnig (* 10. Oktober 

1898 in Caen, Calvados; † 2. 

September 1970 in Neuilly-sur-

Seine), französischer General. Nach 

dem Zweiten Weltkrieg war er 

Militärgouverneur der französischen 

Besatzungszone in Deutschland;  

1940: nach dem Zusammenbruch der 

Französischen Front Flucht über 

Dünkirchen nach England; dort 

Anschluss an de Gaulles Truppen; 

1941: Gefechte in Syrien und dem 

Libanon, nahm als persönlicher 

Chefassistent bei der Befreiung 

Nordafrikas 1943 durch General 

Montgomery teil; Juni 1944: 

Beförderung zum Militärgouverneur 

von Paris; 1945 – 1949: 

Oberbefehlshaber der Französischen 

Besatzungstruppen und gleichzeitig 

Militärgouverneur in der 

französischen Besatzungszone; 1949: 

Generalinspekteur der französischen 

Truppen in Nordafrika; 1950: 

Vizepräsident des Obersten 

Militärrats. Nach der Pensionierung 
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1951: Einzug für die Gaullisten in 

die Nationalversammlung. 1954 – 

1955: Verteidigungsminister. 1984: 

postum zum Marschall von 

Frankreich ernannt 

 

 

Kreisauer Kreis 

Kreisauer Kreis, eine nach dem Ort 

ihrer Zusammenkünfte auf dem Gut 

Kreisau in Niederschlesien (heute zu 

Schweidnitz) des Grafen H.J. von 

Moltke benannte Gruppe der dt. 

Widerstandsbewegung; 1942 

entstanden, umfasste 

Persönlichkeiten verschiedener 

sozialer Herkunft und politischer 

Einstellung (Konservative, Militärs, 

Sozialdemokraten, Gewerkschaftler); 

Teilnehmer (u.a.): Moltke, T. 

Haubach, C. Mierendorff, P. Graf 

Yorck von Wartenburg;  

Ziele: Beseitigung des 

nationalsozialistischen 

Regierungssystems und seiner 

führenden Kräfte, wobei die 

Meinungen über die Art des 

Vorgehens (z.B. in der Frage eines 

Attentates auf Hitler) geteilt blieben, 

und die Erneuerung der 

rechtsstaatlichen und humanen 

Lebensordnung sowie der 

gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Struktur in 

Deutschland; 

Die Verhaftung Moltkes im Jan. 

1944 sowie der Fehlschlag des 

Putschversuches vom 20.07.1944 

machten auch die Arbeit des 

Kreisauer Kreises zunichte. Viele 

seiner Mitglieder wurden 

hingerichtet. 

 

 

 

Leber, Julius 

Julius Leber (auch: Jules, * 16. 

November 1891 in Biesheim, Elsass; 

† 5. Januar 1945 in Berlin-

Plötzensee) deutscher SPD-Politiker, 

Reichstagsabgeordneter, 

Widerstandskämpfer gegen den 

Nationalsozialismus, Angehöriger 

des Reichsbanners Schwarz-Rot-

Gold;  

1914: Freiwillige Meldung zum 

Kriegsdienst; 1921: Chefredakteur 

des sozialdemokratischen Lübecker 

Volksboten; 1921 – 1933: Mitglied 

der Lübecker Bürgerschaft; 1924 – 

1933: Mitglied des Reichstages (für 

die SPD); 01.02.1933: Verhaftung 

am, 1935 – 1937: Haft im KZ 

Esterwegen und im KZ 

Sachsenhausen; nach Entlassung 

Tarnung als Kohlenhändler in Berlin-

Schöneberg; Aktive Beteiligung am 

Widerstand; ab ca. 1940: 

Kontaktaufnahme zur 

Wehrmachtsführung, dabei lernte er 

Claus Graf Schenk von Stauffenberg 

kennen; danach Kontakte zu Carl 

Friedrich Goerdeler und zum 

Kreisauer Kreis um Helmuth James 

Graf von Moltke. In den 

Putschplänen des Kreises um 

Stauffenberg war Leber als 

Innenminister vorgesehen; 

Verhaftung durch die Gestapo bereits 

am 05.07.1944, Verurteilung zum 

Tode vor dem Volksgerichtshof im 

Oktober 1944, Vollstreckung am 

05.01.1945 in Plötzensee 

 

 

Leuschner, Wilhelm 

Wilhelm Leuschner (* 15. Juni 1890 

in Bayreuth, † (hingerichtet) 29. 

September 1944 in Berlin-

Plötzensee)); Gewerkschafter; 

Holzbildhauer, seit 1909 in der 

Gewerkschaftsbewegung und 

Mitglied der SPD; seit 1924 Mitglied 

des Landtages in Hessen; 1926 – 

1928: Bezirkssekretär des ADGB 

(Allgemeiner Deutscher 

Gewerkschaftsbund) in Hessen; 1928 

- 1932 hessischer Innenminister; 

dann Vorstands - Mitglied des 

ADGB.  

Anfang 1933: Teilnahme als 

deutscher Vertreter an der Sitzung 
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des „Internationalen Arbeitsamtes in 

Genf“ teil; 1933 – 1934: Internierung 

in verschiedenen KZ; nach 

Entlassung: Führungsübernahme 

gewerkschaftlicher 

Widerstandsgruppen, seit 1939: enge 

Verbindung zu Goerdeler und zum 

Kreisauer Kreis; 20.07.1944: nach 

dem Scheitern des Attentats vom 

Volksgerichtshof zum Tode 

verurteilt und hingerichtet; 

 

 

Mierendorff, Carlo 

Carlo Mierendorff, *24.03.1897 in 

Großenhain, † (Luftangriff) 

04.12.1943 in Leipzig; Journalist und 

Schriftsteller (u.a. befreundet mit 

Carl Zuckmayer); Mitgl. der SPD, in 

der Gewerkschaftsbewegung tätig; 

1926 - 1928 Sekretär der SPD-

Reichstagsfraktion und 

Pressereferent des hessischen 

Innenministers Wilhelm Leuschner; 

Sept. 1930 - Juni 1933 MdR, 

entschiedener Gegner des 

Nationalsozialismus, 1933 - 1938 in 

den Konzentrationslagern Osthofen, 

Börgermoor, Papenburg, Lichtenburg 

und Buchenwald wie auch in dem 

Gestapo-Gefängnis in der Prinz-

Albrecht-Straße in Berlin inhaftiert; 

1938: Freilassung unter der 

Bedingung, sich politisch nicht zu 

betätigen; publizierte unter dem 

Namen „Karl Willmer“; Angestellter 

der Berliner Braunkohle- und 

Benzin-AG; von dort 

Widerstandstätigkeit; seit 1941: 

Mitarbeit im engeren „Kreisauer 

Kreis“ um Helmuth James von 

Moltke und Peter Graf Yorck von 

Wartenburg; Kontakte zu Wilhelm 

Canaris und Hans Oster, Bindeglied 

zwischen den Sozialisten wie Julius 

Leber und dem militärischen 

Widerstand; als leitendes Mitglied 

der Propagandaabteilung im 

Schattenkabinett der Becks 

eingeplant; 

 

 

Müller, Herbert 

Herbert Müller (* 13. September 

1900 in Ludwigshafen; † 24. 

November 1994 in Ludwigshafen); 

Widerstandskämpfer und Politiker; 

1919: Mitglied der KPD; 1923: 

Ortsvorsitzender der KPD in 

Ludwigshafen; 1928 – 1933: 

Mitglied des Bayrischen Landtages; 

1929 – 1933: Mitglied des Stadtrates 

Ludwigshafen; 1932: 

Organisationsleiter des KPD-

Bezirkes Baden-Pfalz;  

1933 – 1935 von den 

Nationalsozialisten im KZ Dachau 

inhaftiert; anschließend 

Widerstandstätigkeit; 1936 – 1943: 

Widerstand in Spanien (Beteiligung 

am Spanischen Bürgerkrieg) und 

dem besetzten Frankreich; nach der 

Besetzung Südfrankreichs in den 

Untergrund abgetaucht;  

1945: KPD-Vorsitzender der Pfalz; 

1946: KPD-Vorsitzender von 

Hessen-Pfalz; 1947: KPD-

Vorsitzender von Rheinland-Pfalz. 

1946 – 1969 Angehöriger des 

Stadtrates von Ludwigshafen dort bis 

1949 Fraktionsvorsitzender der KPD; 

1946 / 1947: Mitglied der 

Beratenden Landesversammlung; 

1947 – 1971: Mitglied des rheinland-

pfälzischen Landtages dort 

Fraktionsvorsitzender der KPD bis 

1948; 1949: Eintritt in die SPD; 1950 

-1966: Geschäftsführer des SPD-

Bezirks Ludwigshafen 

1945 – 1947: Redakteur bei der 

Rheinpfalz (Tageszeitung in 

Ludwigshafen und Umgebung);. 

1966 – 198:1 Gesellschafter der 

Neuen Pfälzer Post  

 

 

Neumayer, Fritz 

Fritz Neumayer (* 29. Juli 1884 in 

Kaiserslautern; † 12. April 1973 in 

München) deutscher Politiker (FDP, 

später FVP); 1946/1947: Mitglied 

der Beratenden Landesversammlung; 
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1947 – 1951: Mitglied des Landtages 

Rheinland-Pfalz;1947 – 1948: 

Minister für Wirtschaft und Verkehr 

in Rheinland-Pfalz; 1952 – 1953: 

Bundesminister für Wohnungsbau; 

1953 – 1956: Bundesminister der 

Justiz;  

 

 

Schwamb, Ludwig 

Ludwig Schwamb (*30. Juli 1890 in 

Undenheim; † 23. Januar 1945 in 

Berlin-Plötzensee); Jurist, 

sozialdemokratischer Politiker und 

enger Mitarbeiter von Wilhelm 

Leuschner; Schwamb kämpfte als 

christlich motiviertes Mitglied des 

„Kreisauer Kreises“ gegen die 

nationalsozialistische Diktatur und 

war am fehlgeschlagenen 

Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 

beteiligt; 

Abitur in Mainz; Jurastudium in 

Gießen; 1921: Regierungsassessor 

beim Finanzamt Alzey; 1925: 

Oberregierungsrat in Oppenheim; 

1928: persönlicher Referent des 

Hessischen Innenministers Wilhelm 

Leuschner, dort Zusammenarbeit mit 

Carlo Mierendorff und Aufstieg zum 

Ministerialrat und Staatsrat; 1933: 

Entfernung aus dem Amt; 

Übersiedelung nach Berlin (Syndikus 

der Schuhfabrik Tack); 

ab ca. 1940: Beginnende 

Widerstandstätigkeit mit Leuschner, 

Mierendorff, Leber, Haubach und 

Steffan; darüber hinaus Mitglied des 

Kreisauer Kreises; 

23.07.1944: Festnahme Schwambs in 

Frankfurt am Main (drei Tage nach 

dem gescheiterten Attentat vom 20. 

Juli 1944); 13.01.1945: Verurteilung 

zum Tode durch den 

Volksgerichtshof; 23.01.1945: 

Hinrichtung in Berlin-Plötzensee 

 

 

Severing, Carl 

Carl Wilhelm Severing (* 1. Juni 

1875 in Herford; † 23. Juli 1952 in 

Bielefeld), SPD-Politiker; 

Parlamentarier während des 

deutschen Kaiserreichs, der 

Weimarer Republik und in 

Nordrhein-Westfalen; 

Kriegsbefürworter und Mitträger des 

sog. Burgfriedens der SPD während 

des 1. Weltkrieges; 1919/20 als 

Reichs- und Staatskommissar im 

Ruhrgebiet; 1920 - 1926 prägte er als 

Innenminister durch seine 

Demokratisierungspolitik von 

Verwaltung und Polizei die Politik 

des Freistaates Preußens 

entscheidend mit; 1928 – 1930: 

Reichsinnenminister. 1930 – 1932: 

nochmals preußischer Innenminister; 

1933 – 1945 lebte er als Pensionär in 

Bielefeld; nach 1945 erneute 

politische Betätigung als 

Vorsitzender der SPD in 

Ostwestfalen-Lippe und 

Landespolitiker in Nordrhein-

Westfalen. 

Urheber der Polizeireform in 

Preußen von 1920, wo er zusammen 

mit Wilhelm Abegg die preußische 

Schutzpolizei bildete. Um der 

beginnenden Militarisierung der 

preußischen Polizei 

entgegenzuwirken, legte er großen 

Wert auf die Persönlichkeitsbildung 

der Polizeibeamten und ließ eine 

Reihe von Polizeischulen errichten; 

Während des Zweiten Weltkriegs fiel 

sein Sohn an der Front. Die 

zahlreichen Bombenangriffe auf 

Deutschland machten Severing 

deutlich, dass eine Weiterführung 

des Krieges in einer Katastrophe 

enden würde. Daher begann er, 

Kontakt zu Widerstandskreisen 

insbesondere zu Wilhelm Leuschner 

und Wilhelm Elfes aufzunehmen. 

Zusammen mit diesem ehemaligen 

Zentrumspolitiker plante er für die 

Zeit nach Hitler die Gründung einer 

Arbeiterpartei, die die bisherige 

Spaltung der Arbeiterbewegung in 

christliche, kommunistische und 
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sozialdemokratische Fraktionen 

überwinden sollte  

 

 

von Papen, Franz 

Franz Joseph Hermann Michael 

Maria von Papen, Erbsälzer zu Werl 

und Neuwerk (* 29. Oktober 1879 in 

Werl; † 2. Mai 1969 in 

Obersasbach); deutscher Politiker der 

Zentrumspartei (bis 1932), 1932 

Reichskanzler und 1933 bis 1934 

Vizekanzler im Kabinett Hitler; er 

gehörte zu den 24 im Nürnberger 

Prozess gegen die 

Hauptkriegsverbrecher vor dem 

Internationalen Militärgerichtshof 

angeklagten Personen. Er wurde am 

1. Oktober 1946 in allen 

Anklagepunkten freigesprochen. In 

einem anschließenden 

Spruchkammerverfahren wurde er zu 

acht Jahren Arbeitslager verurteilt;  

 

 

von Weizsäcker, Richard  

Richard Karl Freiherr von 

Weizsäcker (* 15. April 1920 in 

Stuttgart); deutscher Politiker 

(CDU); 1981 – 1984: Regierender 

Bürgermeister von Berlin; 1984 – 

1994: sechster Bundespräsident der 

Bundesrepublik Deutschland;  

nach dem Abitur (1937) Teilnehmer 

am Zweiten Weltkrieg in Polen und 

der Sowjetunion (ausgezeichnet mit 

dem Eisernen Kreuz 1. und 2. 

Klasse); 

1945 – 1953: Jura- und 

Geschichtsstudium in Göttingen, 

Mitarbeit bei der Verteidigung seines 

Vaters bei den Nürnberger 

Prozessen; 1950 – 1958: Mitarbeit 

bei der Fa. Mannesmann, zuletzt 

Leiter der wirtschaftspolitischen 

Abteilung in Düsseldorf; 1958 – 

1962: persönlich haftender 

Gesellschafter des Bankhauses 

Waldthausen; 1962 - 1966 Mitglied 

der Geschäftsführung bei Boehringer 

Ingelheim in Ingelheim am Rhein;  

seit 1954 CDU – Mitglied; 1966 – 

1984: Mitglied des 

Bundesvorstandes; 1971: 

Vorsitzender der CDU-

Grundsatzkommission; 1969 – 1981: 

Mitglied des Deutschen 

Bundestages; 1973: stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU 

Bundestagsfraktion; 1974: Erste 

Kandidatur für das Amt des 

Bundespräsidenten (unterlag dabei 

Walter Scheel); 1981 – 1983: CDU – 

Landesvorsitzender in Berlin;  

1979 – 1981: Vizepräsident des 

Deutschen Bundestages; 1981: bei 

vorgezogenen Neuwahlen wird von 

Weizsäcker zum Regierenden 

Bürgermeister von Berlin gewählt; 

1984 – 1994: sechster deutscher 

Bundespräsident; 

 

 

von Witzleben, Erwin  

Job Wilhelm Georg Erwin Erdmann 

von Witzleben (* 4. Dezember 1881 

in Breslau; † 8. August 1944 in 

Berlin-Plötzensee), ranghoher 

Offizier, zuletzt 

Generalfeldmarschall, hätte nach 

Gelingen der Operation Walküre als 

ranghöchster deutscher Soldat den 

Oberbefehl über die gesamte 

Wehrmacht übernehmen sollen; Am 

8. August 1944 zum Tode verurteilt. 

Rolle im Widerstand und 

Zugehörigkeit zum Kreisauer Kreis 

nach wie vor unklar; Witzlebens 

Schlussworte, an Freisler gerichtet, 

sollen gewesen sein: „Sie können uns 

dem Henker überantworten. In drei 

Monaten zieht das empörte und 

gequälte Volk Sie zur Rechenschaft 

und schleift Sie bei lebendigem Leib 

durch den Kot der Straßen.“ 

 

 

Zörgiebel, Karl 

Karl Friedrich Zörgiebel (* 30. 

September 1878 in Mainz; † 14. 

März 1961 ebenda); deutscher 
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Politiker (SPD); Polizeipräsident von 

Köln, Berlin und Dortmund. 

1901: Mitglied der SPD; 1905: 

Vorsitzender der SPD-

Wahlkreiskommission für Mainz-

Oppenheim; 1907: hauptamtlicher 

Geschäftsführer des Böttgerverbands 

in Mainz; 1908: Gauleiter des SPD-

Verbandes in Köln; 1910: SPD-

Bezirksparteisekretär für die obere 

Rheinprovinz, zunächst in Koblenz, 

ab 1912 dann wieder in Köln; 1914 - 

1917 Kriegsdienst bei der Marine;  

1918: Während der 

Novemberrevolution Mitglied des 

Kölner Arbeiter- und Soldatenrats 

und Zweiter Vorsitzender des 

Arbeiter- und Soldatenrats der 

Oberen Rheinprovinz. 1918 – 1921: 

Mitglied der Preußischen 

Landesversammlung; 1920 – 1924: 

Mitglied des Reichstages (Wahlkreis 

Koblenz-Trier); 1922: Wahl zum 

Polizeipräsidenten von Köln; 1926 - 

1930: Berliner Polizeipräsident 

(Berliner Blutmai); 1930: Versetzung 

in den einstweiligen Ruhestand; 

1931: Polizeipräsident von 

Dortmund (gehörte zu den wenigen 

sozialdemokratischen Beamten, die 

nach dem Preußenschlag nicht ihres 

Amtes enthoben wurden);  

1933: Entlassung aus dem Amt nach 

der nationalsozialistischen 

Machtübernahme; September 1933: 

Verhaftung in Köln, Haft in KZ 

Brauweiler; danach Ausweisung aus 

Köln und Übersiedelung nach Mainz;   

1945: SPD-Vorsitzender in Mainz; 

1947 – 1949: Landespolizeipräsident 

von Rheinland-Pfalz; 16.07.1949: 

Ruhestandsversetzung; 
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